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Wir möchten Sie mit dieser Produktübersicht auf einige grundsätzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Erläuterungen 
zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschließend. Maßgeblich für den Versicherungsschutz 
sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Versicherungsbedingungen – AMBUB 2008 – und Klauseln), die Vereinba-
rungen im Angebot sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen können.

Welchen Schutz bietet die Maschinen-Betriebsunterbrechungsversicherung?

Die Maschinen-Betriebsunterbrechungsversicherung ersetzt den finanziellen Verlust eines Unterbrechungsschadens, wenn Maschinen, maschi-
nelle Anlagen oder sonstige technische Anlagen durch einen versicherten Sachschaden vorübergehend außer Betrieb sind.

Dabei werden ausgefallene Gewinne und fortlaufende Kosten für den vereinbarten Zeitraum ersetzt.

Versicherungsschutz besteht
für die Ertragsausfälle, welche bei Schäden an Maschinen, maschinellen Anlagen oder sonstigen technischen Anlagen durch unvorhergesehen 
eintretende Beschädigung, Abhandenkommen oder Zerstörung entstehen, zum Beispiel durch:
–	� Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter;
–	� Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;
–	� Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung (nicht als Folgeschaden der Gefahren Brand oder Explosion);
–	� Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen;
–	� Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel;
–	� Zerreißen infolge Fliehkraft;
–	� Überdruck  (nicht als Folgeschaden der Gefahren Brand oder Explosion) oder Unterdruck;
–	� Sturm, Frost oder Eisgang.

Versicherungssumme, Versicherungswert, Entschädigungsberechnung
Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen. Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlaufenden Kosten und dem 
Betriebsgewinn, die der Versicherungsnehmer in dem Bewertungszeitraum von12 Monaten ohne Unterbrechung des Betriebes erwirtschaftet 
hätte.

Der Versicherer ersetzt im Schadenfall sowohl den entgangenen Gewinn und die fortlaufenden Kosten, als auch die Mehrkosten für eine beschleu-
nigte oder provisorische Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft.

Haftzeit
Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungsschutz für den Unterbrechungsschaden besteht.

Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik 
frühestens erkennbar war, spätestens jedoch mit Beginn des Unterbrechungsschadens.

Ausfallziffer
Die Ausfallziffer bezeichnet den prozentualen Anteil des Betriebsgewinnes und der fortlaufenden Kosten, der nicht erwirtschaftet wird, wenn diese 
Sache während des gesamten Bewertungszeitraumes nicht betrieben werden kann.

Selbstbehalt
Entsprechend dem Risiko wird ein zeitlicher Selbstbehalt (Tage, Wochen, Monate) vereinbart.

Für eine Betriebsunterbrechung, deren Dauer den vereinbarten zeitlichen Selbstbehalt nicht überschreitet, wird keine Entschädigung geleistet.

Dauert die Betriebsunterbrechung länger als der zeitliche Selbstbehalt, dann wird Entschädigung geleistet. Die Entschädigung wird jedoch um 
den Anteil gekürzt, der dem Verhältnis des zeitlichen Selbstbehalts zum Zeitraum der gesamten Betriebsunterbrechung entspricht.

Was kostet dieser Versicherungsschutz?

Der Beitrag ist abhängig von dem von Ihnen gewählten Versicherungsschutz. Die Höhe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Angebot. Über die 
jeweiligen Beitragsfälligkeiten und die Beitragszeiträume informieren wir Sie mit dem Versicherungsschein und den Beitragsrechnungen. Zahlen 
Sie bitte Ihre Beiträge pünktlich, ansonsten gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.

Was ist nicht versichert?

Wir können nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch wäre. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte 
Schäden ausgenommen (Näheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen und Klauseln).

So sind zum Beispiel nicht versichert Unterbrechungsschäden infolge von Sachschäden an (Abschnitt A § 3 Ziffer 8 AMBUB 2008):

–	� Wechseldatenträgern;
–	� Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmitteln;
–	� Werkzeugen aller Art;
–	� sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen.

Der Versicherer leistet außerdem keine Entschädigung für (Abschnitt A § 5 Ziffer 1 AMBUB 2008):
–	� Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe;
–	� Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;
–	� Umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangsfrachten;
–	� Umsatzabhängige Versicherungsbeiträge
–	� Umsatzabhängige Lizenzgebühren und Erfindervergütungen;
–	� Gewinne und Kosten, die mit dem eigentlichen Fabrikations-, Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammenhängen;
–	� Vertrags- und Konventionalstrafen.

Produktübersicht zur Maschinen-Betriebsunterbrechungsversicherung
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Für folgende Gefahren/Schäden besteht beispielsweise kein Versicherungsschutz (Abschnitt A § 3 Ziffer 4 und 5 AMBUB 2008):
–	� Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentanten;
–	� Krieg, kriegsähnliche Ereignisse oder Verfügung von hoher Hand oder Innere Unruhen;
–	� Kernenergie;
–	� Erdbeben, Überschwemmungen;
–	� Verschleiß;
–	� Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges;
–	� Diebstahl.

Was ist bei Antragstellung zu beachten?

Sämtliche im Angebot und in weiteren Schriftstücken gestellte Fragen müssen Sie vollständig und wahrheitsgemäß beantworten. Diese Angaben 
können maßgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Möchten Sie mehr zu diesem Thema 
wissen, so lesen Sie bitte in Abschnitt B § 1 AMBUB 2008 nach.

Was ist während der Laufzeit des Vertrages zu berücksichtigen?

Ändert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Angebot oder in weiteren Schriftstücken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend an. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 9 AMBUB 2008.

Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behördlichen oder im Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhaltensregeln, 
wie zum Beispiel Obliegenheiten gemäß Abschnitt B § 8 AMBUB 2008.

Was ist im Schadenfall zu tun?

Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Schadens und zeigen Sie uns diesen bitte unverzüglich an. Es genügt 
zunächst die mündliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schäden durch strafbare 
Handlungen (Diebstahl, vorsätzliche Sachbeschädigung etc.) sowie Schäden durch Brand und Explosion (sofern mitversichert) unverzüglich der 
zuständigen Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste der vom Schaden betroffenen Sachen anzuzeigen. Weitere Erläuterungen lesen Sie 
bitte in Abschnitt B § 8 Ziffer 2 AMBUB 2008 nach.

Welche Folgen können sich ergeben, wenn Sie die vorgenannten Verpflichtungen nicht beachten?

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragstellung, während der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. Ihre Nichtbe-
achtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder 
teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt B §§ 8 
und 9 AMBUB 2008.

Für welche Dauer wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen? Wie können Sie ihn beenden?

Der Versicherungsvertrag wird für die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Verträge von mindestens einjähriger Dauer verlän-
gern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem Vertragspartner 
eine Kündigung in Textform zugegangen ist.

Beträgt die vereinbarte Dauer mehr als drei Jahre, so können Sie den Vertrag zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Textform kündigen.

Darüber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kündigen, und zwar bis spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in Abschnitt B § 14 AMBUB 2008 nach.

Bitte sprechen Sie Ihre/n Vermögensberater/in an, wenn Sie noch Fragen oder Wünsche haben. Er/Sie berät Sie gerne!
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Abschnitt A – Besonderer Teil für die Maschinen-Betriebsunterbrechungsversicherung

§ A1 Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungs-
schaden; Haftzeit

1 Gegenstand der Versicherung

 Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer im Versicherungs-
vertrag bezeichneten betriebsfertigen Sache (Maschine, maschi-
nelle Einrichtung oder sonstige technische Anlage) infolge eines 
auf dem Betriebsgrundstück eingetretenen Sachschadens unter-
brochen oder beeinträchtigt, leistet der Versicherer Entschädi-
gung für den dadurch entstehenden Unterbrechungsschaden.

 Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erpro-
bung und – soweit vorgesehen – nach beendetem Probebetrieb 
entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befin-
det. Eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht 
den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer De- 
oder Remontage sowie während eines Transportes der Sache 
innerhalb des Versicherungsortes.

2 Unterbrechungsschaden

 Der Unterbrechungsschaden besteht aus den fortlaufenden Kos-
ten und dem Betriebsgewinn in dem versicherten Betrieb, die der 
Versicherungsnehmer innerhalb des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch der Haftzeit nicht erwirtschaften kann, weil der 
frühere betriebsfertige Zustand einer beschädigten Sache wie-
derhergestellt oder eine zerstörte Sache durch eine gleichartige 
ersetzt werden muss.

3 Haftzeit

 Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungsschutz für 
den Unterbrechungsschaden besteht.

 Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der Sach-
schaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten 
Regeln der Technik frühestens erkennbar war, spätestens jedoch 
mit Beginn des Unterbrechungsschadens. Bei mehreren Sach-
schäden an derselben Sache, zwischen denen ein Ursachenzu-
sammenhang besteht, beginnt die Haftzeit mit dem Erstschaden. 

 Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 30 
Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von 12 Mona-
ten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles Kalenderjahr.

§ A2 Versicherungswert; Bewertungszeitraum; Versiche-
rungssumme; Ausfallziffer; Unterversicherung

1 Versicherungswert

 Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlaufenden Kos-
ten und dem Betriebsgewinn, die der Versicherungsnehmer in 
dem Bewertungszeitraum ohne Unterbrechung des Betriebes 
erwirtschaftet hätte.

2 Bewertungszeitraum

 a)  Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt auch, 
wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate vereinbart ist. 
Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten, längstens 
jedoch 24 Monaten vereinbart ist, beträgt der Bewertungs-
zeitraum 24 Monate.

   Er endet mit dem Zeitpunkt, von dem an ein Unterbrechungs-
schaden nicht mehr entsteht, spätestens jedoch mit dem 
Ablauf der Haftzeit.

 b)  Davon abweichend beginnt der Bewertungszeitraum bei 
Abschluss des Vertrages frühestens mit dem Beginn der 
Haftung des Versicherers und bei Vertragsänderung mit dem 
Wirksamwerden dieser Änderung.

3 Versicherungssumme

 Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Ver-
sicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der mindes-
tens dem Versicherungswert entsprechen soll.

4 Ausfallziffer

 Die im Versicherungsvertrag für eine Sache genannte Ausfallziffer 
bezeichnet den prozentualen Anteil des Betriebsgewinnes und 
der fortlaufenden Kosten, der nicht erwirtschaftet wird, wenn 
diese Sache während des gesamten Bewertungszeitraumes nicht 
betrieben werden kann.

5 Unterversicherung

 Unterversicherung besteht, wenn mit Beginn der Haftzeit

 a)  die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert 
ist;

 b)  die im Versicherungsvertrag genannte Ausfallziffer einer 
Sache niedriger als die Ausfallziffer derselben Sache gemäß 
Nr. 4 ist.

6 Versicherungsperiode

 Die Versicherungsperiode soll dem Geschäftsjahr entsprechen.

§ A3 Sachschaden, versicherte und nicht versicherte Gefah-
ren und Schäden

1 Sachschaden, versicherte Gefahren und Schäden 

 Sachschaden ist die unvorhergesehen eintretende Beschädi-
gung oder Zerstörung der im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Sachen.

 Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer 
oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen 
haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erfor-
derlichen Fachwissen hätten vorhersehen können, wobei nur 
grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer dazu 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

 Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Unterbrechungs-
schäden infolge von Sachschäden durch

 a)  Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter;

 b)  Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;

 c)  Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung (außer in den 
Fällen von Nr. 4);

 d)  Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen;

 e)  Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel;

 f)  Zerreißen infolge Fliehkraft;

 g)  Überdruck (außer in den Fällen von Nr. 4) oder Unterdruck;

 h)  Sturm, Frost oder Eisgang.

2 Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Sach-
schäden an elektronischen Bauelementen

 Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Sach-
schäden an elektronischen Bauelementen (Bauteile) einer im Ver-
sicherungsvertrag bezeichneten Sache wird nur geleistet, wenn 
eine versicherte Gefahr nachweislich von außen auf eine Aus-
tauscheinheit (im Reparaturfall üblicherweise auszutauschende 
Einheit) oder auf die Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser 
Beweis nicht zu erbringen, so genügt die überwiegende Wahr-
scheinlichkeit, dass der Sachschaden auf die Einwirkung einer 
versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist.

Verzeichnis der Paragraphen

§ A1  Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungsschaden; Haftzeit

§ A2  Versicherungswert; Bewertungszeitraum; Versicherungssumme; Ausfallziffer; Unterversicherung

§ A3  Sachschaden; versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

§ A4  Versicherungsort

§ A5  Umfang der Entschädigung

§ A6  Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

§ A7  Sachverständigenverfahren
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 Für Unterbrechungsschäden durch Folge-Sachschäden an wei-
teren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet.

3 Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Verlusten 
oder Veränderungen von Daten des Betriebssystems 

 Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Verlus-
ten oder Veränderungen von Daten des Betriebssystems wird nur 
geleistet als Folge eines Sachschadens an Datenträgern, soweit 
es sich nicht um Wechseldatenträger handelt.

4 Entschädigung von Unterbrechungsschäden infolge von Sach-
schäden durch Brand, Explosion, Blitzschlag, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges

 Für die Entschädigung von Unterbrechungsschäden infolge von 
Sachschäden durch Brand, Explosion, Blitzschlag, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges gilt:

 a)  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Unterbre-
chungsschäden infolge von Sachschäden an im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Sachen

  aa)  durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

  bb)  die durch Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung 
an elektrischen Einrichtungen als Folge von Brand oder 
Explosion entstehen.

 b)  Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen 
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag. 

   Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen 
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäuße-
rung. Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung 
usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen 
Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des 
Druckunterschiedes innerhalb und außerhalb des Behälters 
stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion 
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerrei-
ßen seiner Wandung nicht erforderlich.

   Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf 
Sachen.

 c)  Der Versicherer leistet jedoch Entschädigung für Unterbre-
chungsschäden infolge von:

  aa)  Brandschäden, die an im Versicherungsvertrag bezeich-
neten Sachen dadurch entstehen, dass sie einem Nutz-
feuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen 
Zwecken ausgesetzt werden; als ausgesetzt gelten auch 
im Versicherungsvertrag bezeichnete Sachen, in denen 
oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt 
oder weitergeleitet wird.

    Keine Entschädigung wird jedoch geleistet für Unter-
brechungsschäden infolge derartiger Brandschäden 
an Räucher-, Trocken- und sonstigen ähnlichen Erhit-
zungsanlagen sowie an Dampferzeugungsanlagen, Wär-
metauschern, Luftvorwärmern, Rekuperatoren, Rauch-
gasleitungen, Filter-, REA-, DENOX- und vergleichbaren 
technischen Anlagen;

  bb  Sengschäden an im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Sachen;

  cc)  Sachschäden, die an Verbrennungskraftmaschinen 
durch die im Verbrennungsraum auftretenden Explosi-
onen, sowie Sachschäden, die an Schaltorganen von 
elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftretenden 
Gasdruck entstehen;

  dd)  Blitzschäden an elektrischen Einrichtungen der im Ver-
sicherungsvertrag bezeichneten Sachen, es sei denn, 
dass der Blitz unmittelbar auf diese Sachen übergegan-
gen ist. Für Unterbrechungsschäden infolge von Sach-
schäden durch Brand oder Explosion, die durch diese 
Blitzschäden verursacht werden, wird jedoch keine Ent-
schädigung geleistet.

 Die Einschlüsse gemäß aa) bis cc) gelten nicht, wenn Unterbre-
chungsschäden dadurch verursacht wurden, dass sich zunächst 
an der im Versicherungsvertrag bezeichneten Sache oder an ande-
ren Sachen eine ausgeschlossene Gefahr gemäß a) verwirklicht 
hat. Die Einschlüsse gelten ferner nicht für Unterbrechungsschä-
den durch Folge-Sachschäden an der im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Sache oder an anderen im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Sachen durch eine Gefahr gemäß a).

5 Nicht versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von 
Sachschäden

 a)  durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten;

 b)  durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse (z. B. Invasion, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion, Aufstand) oder Verfügung von 
hoher Hand (z. B. Beschlagnahme, Verstaatlichung);

 c)  durch Innere Unruhen;

 d)  durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Subs-
tanzen;

 e)  durch Erdbeben;

 f)  durch Überschwemmung;

   Überschwemmung ist die Ansammlung einer erheblichen 
Menge von Oberflächenwasser durch

  aa)  Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließen-
den) Gewässern;

  bb)  Witterungsniederschläge;

  cc)  Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge 
von aa) oder bb);

 g)  durch Gewässer beeinflusstes Grundwasser infolge von 
Hochwasser;

 h)  durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits 
vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten bekannt sein mussten;

 i)  durch

  aa)  betriebsbedingte normale Abnutzung;

  bb)  betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung;

  cc)  korrosive Angriffe oder Abzehrungen;

  dd)  übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder 
sonstigen Ablagerungen.

    Diese Ausschlüsse gelten nicht für benachbarte Maschi-
nenteile, die infolge eines solchen Schadens beschädigt 
werden und nicht auch ihrerseits aus Gründen gemäß aa) 
bis dd) bereits erneuerungsbedürftig waren.

    Die Ausschlüsse gemäß bb) bis dd) gelten ferner nicht 
in den Fällen von Nr. 1 a) und b), d) und e); ob ein Kons-
truktionsfehler vorliegt, wird nach dem Stand der Tech-
nik zur Zeit der Konstruktion beurteilt, bei Bedienungs-, 
Material- oder Ausführungsfehlern nach dem Stand der 
Technik zur Zeit der Herstellung;

 j)  durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem 
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten bekannt 
sein musste; der Versicherer leistet jedoch Entschädigung für 
den Unterbrechungsschaden, wenn der Sachschaden nicht 
durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn 
die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versi-
cherers wenigstens behelfsmäßig repariert war;

 k)  durch Diebstahl; der Versicherer leistet jedoch Entschädi-
gung für Unterbrechungsschäden infolge von Sachschäden 
an nicht gestohlenen, im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Sachen, wenn sie als Folge des Diebstahls eintreten.

6 Zusätzlich versicherbare Schäden

 Nur soweit im Versicherungsvertrag gesondert vereinbart, sind 
Unterbrechungsschäden infolge von Sachschäden an Zusatzge-
räten und Fundamenten von im Versicherungsvertrag bezeichne-
ten Sachen versichert.

7 Versicherte Folgeschäden

 Nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten Sachscha-
dens an anderen Teilen der im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Sache versichert sind Unterbrechungsschäden infolge von Sach-
schäden an

 a)  Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Betonkübeln, 
Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten, Kardenbelägen, 
Bereifungen und Sicherungen;

 b)  Öl- oder Gasfüllungen, die Isolationszwecken dienen;

 c)  sofern vereinbart, Ölfüllungen von versicherten Turbinen.

8 Nicht versicherte Schäden

 Nicht versichert sind Unterbrechungsschäden infolge von Sach-
schäden an
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 a)  Wechseldatenträgern;

 b)  Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeits-
mitteln;

 c) Werkzeugen aller Art;

 d)  sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer der versi-
cherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt 
werden müssen;

 e)  Ausmauerungen, Auskleidungen und Beschichtungen von 
Öfen, Feuerungs- und sonstigen Erhitzungsanlagen, Dampf-
erzeugern und Behältern, die während der Lebensdauer der 
im Versicherungsvertrag bezeichneten Sachen erfahrungsge-
mäß mehrfach ausgewechselt werden müssen.

§ A4 Versicherungsort

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. 
Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Betriebsgrundstücke. Versicherungsschutz besteht innerhalb Euro-
pas im geographischen Sinne (ausgenommen auf See) auch außer-
halb des Versicherungsortes, wenn sich die Sache aus Anlass der 
Behebung des Sachschadens, einer Revision oder Überholung dort 
befindet.

§ A5   Umfang der Entschädigung

1 Entschädigungsberechnung

 a)  Der Versicherer leistet Entschädigung für den Unterbre-
chungsschaden, wenn der Zeitpunkt, von dem an der Sach-
schaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten 
Regeln der Technik frühestens erkennbar war, innerhalb der 
vereinbarten Versicherungsdauer liegt. Bei der Feststellung 
des Unterbrechungsschadens sind alle Umstände zu berück-
sichtigen, die den Gang und das Ergebnis des Betriebes wäh-
rend des Unterbrechungszeitraumes günstig oder ungünstig 
beeinflusst haben würden, wenn die Unterbrechung nicht 
eingetreten wäre. Betriebsgewinn und Kosten sind insbeson-
dere nicht zu ersetzen, soweit sie wegen geplanter oder not-
wendiger Revisionen, Überholungsarbeiten oder Änderungen 
ohnehin nicht erwirtschaftet worden wären.

 b)  Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen. 
Wirtschaftliche Vorteile, die sich innerhalb von sechs Monaten 
nach Ablauf des Bewertungszeitraumes als Folge der Unter-
brechung ergeben, sind angemessen zu berücksichtigen.

   Werden geplante oder notwendige Revisionen, Überholungs-
arbeiten oder Änderungen während der Unterbrechung vor-
zeitig durchgeführt, so gilt diese Zeitgrenze nicht.

 c)  Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand rechtlich 
notwendig oder wirtschaftlich begründet ist und soweit sie 
ohne die Unterbrechung erwirtschaftet worden wären.

 d)  Technische Abschreibungen auf Maschinen und technische 
Anlagen sind nicht zu entschädigen, soweit sie infolge des 
Sachschadens nicht eingesetzt werden können.

 e)  Entsteht ein Unterbrechungsschaden auch durch einen Scha-
den an einer nicht im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Sache oder durch eine nicht versicherte Gefahr, so besteht 
keine Ersatzpflicht für den Unterbrechungsschaden, der 
durch den Schaden an der nicht bezeichneten Sache oder 
durch die nicht versicherte Gefahr auch allein verursacht wor-
den wäre.

   Entsteht jedoch durch einen Sachschaden an einer im Ver-
sicherungsvertrag bezeichneten Sache oder durch dessen 
Reparatur ein Folgeschaden an einer nicht bezeichneten 
Sache, so besteht Ersatzpflicht für den Unterbrechungs-
schaden in dem Umfang, als wenn der Folgeschaden nicht 
eingetreten wäre.

 f)  Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der Unter-
brechungsschaden vergrößert wird durch

  aa)  außergewöhnliche, während der Unterbrechung hin-
zutretende Ereignisse, mit deren Eintritt als Folge des 
Sachschadens nicht gerechnet werden muss;

  bb)  Krieg, kriegsähnliche Ereignisse (z. B. Invasion, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion, Aufstand) oder Verfügung 
von hoher Hand (z. B. Beschlagnahme, Verstaatlichung);

  cc)  Innere Unruhen;

  dd)  Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive Substanzen;

  ee)  Erdbeben, Überschwemmung;

  ff)  behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder 
Betriebsbeschränkungen;

  gg)  den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zerstörter, 
beschädigter oder abhanden gekommener Sachen bzw. 
Daten des Betriebssystems nicht rechtzeitig genügend 
Kapital zur Verfügung steht;

  hh)  den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte Sachen 
bzw. Daten des Betriebssystems anlässlich der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung geändert, verbes-
sert oder überholt werden;

  ii)  Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von Rohstoffen, 
Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder Betriebsstof-
fen.

 g) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

  aa)  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie 
für bezogene Waren und Leistungen, soweit es sich 
nicht um Aufwendungen zur Betriebserhaltung oder um 
Mindest- und Vorhaltegebühren für Energiefremdbezug 
handelt;

  bb)  Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;

  cc)  umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangsfrachten;

  dd  umsatzabhängige Versicherungsbeiträge;

  ee)  umsatzabhängige Lizenzgebühren und Erfindervergü-
tungen;

  ff)  Gewinne und Kosten, die mit dem eigentlichen Fabrika-
tions-, Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammen-
hängen;

  gg)  Vertrags- und Konventionalstrafen.

2 Unterversicherung; Kürzung der Entschädigung

 a)  Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach 
Nr. 1 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen 
Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem Versi-
cherungswert.

 b)  Wenn eine unrichtige Meldung des Versicherungswertes 
vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 ermittelten Betra-
ges ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält wie der 
gemeldete Versicherungswert zum tatsächlichen Versiche-
rungswert, höchstens jedoch zu der vereinbarten Versiche-
rungssumme der Versicherungsperiode, für das die Meldung 
abgegeben wurde.

3 Grenze der Entschädigung

 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchs-
tens

 a)  bis zu der jeweils vereinbarten Versicherungssumme;

 b)  bis zu einer zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenze;

 c)  bis zu einer vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schä-
den, die in der laufenden Versicherungsperiode beginnen, 
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

 Maßgebend ist die nach a) bis c) niedrigste Grenze der Entschä-
digung.

4 Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit

 Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten den 
Schaden grob fahrlässig herbeigeführt, wird die Entschädigung in 
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
gekürzt.

5 Selbstbehalt

 Der nach Nr. 1 bis 4 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um 
den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

 Bei einem zeitlichen Selbstbehalt hat der Versicherungsnehmer 
denjenigen Teil selbst zu tragen, der sich zu dem Gesamtbetrag 
verhält wie der zeitliche Selbstbehalt zu dem Gesamtzeitraum der 
Unterbrechung oder Beeinträchtigung der technischen Einsatz-
möglichkeit. In der Berechnung werden nur Zeiten berücksichtigt, 
in denen im versicherten Betrieb ohne Eintritt des Versicherungs-
falles gearbeitet worden wäre. Tage mit Beeinträchtigungen der 
technischen Einsatzmöglichkeit (Minderleistungen) werden zu 
vollen Unterbrechungstagen zusammengefasst. Der Gesamtzeit-
raum endet spätestens mit Ablauf der Haftzeit.
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 Bei mehreren Sachschäden an derselben Sache, zwischen denen 
ein Ursachenzusammenhang besteht, wird der Selbstbehalt nur 
einmal abgezogen.

§ A6 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1 Fälligkeit der Entschädigung

 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versi-
cherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen 
sind.

 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des 
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

2 Verzinsung

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 a)  die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – ab Fäl-
ligkeit zu verzinsen;

 b)  der Zinssatz beträgt 4 Prozent;

 c)  die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3 Hemmung

 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und 2 a) ist der Zeit-
raum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder 
nicht gezahlt werden kann.

4 Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a)  Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-
nehmers bestehen;

 b)  ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus 
Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

5 Abtretung des Entschädigungsanspruches

 Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustim-
mung des Versicherers abgetreten werden. Die Zustimmung muss 
erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichtigem 
Grund verlangt.

§ A7 Sachverständigenverfahren

1 Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungs-
falles verlangen, dass der Schaden in einem Sachverständigen-
verfahren festgestellt wird.

 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und 
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2 Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 
weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt wer-
den.

3 Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a)  Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt 
hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten 
Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten Sach-
verständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforde-
rung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das 

für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versiche-
rungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b)  Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist 
oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht, ferner 
keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern 
angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis 
steht.

 c)  Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. 
Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung 
eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich 
die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag 
einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amts-
gericht ernannt.

4 Feststellung

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

 a)  die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, 
von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer 
nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkenn-
bar war;

 b)  Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäfts-
jahr bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung und für das 
vorausgegangene Geschäftsjahr;

 c)  eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen 
ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des Bewer-
tungszeitraumes ohne die versicherte Unterbrechung des 
Betriebes entwickelt hätten;

 d)  eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen 
ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des Bewer-
tungszeitraumes infolge der versicherten Unterbrechung 
gestaltet haben;

 e)  ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den 
versicherten Unterbrechungsschaden beeinflussen.

 Die Sachverständigen haben alle Arten von Kosten gesondert 
auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen.

5 Verfahren nach Feststellung

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Par-
teien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständi-
gen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich 
dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen 
Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverstän-
digen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung 
beiden Parteien gleichzeitig. Die Feststellungen der Sachver-
ständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien ver-
bindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von 
der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser 
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Ent-
schädigung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverstän-
digen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie 
verzögern.

6 Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tra-
gen beide Parteien je zur Hälfte.

7 Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenhei-
ten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 



–  11  –

§ B1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters bis zum Vertragsschluss

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzei-
gen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für 
dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbar-
ten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit 
zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme der Versicherer Fragen in Textform im Sinne des 
Satzes 1 stellt.

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abs. 1, 
so kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 19 - 21 VVG vom Ver-
trag zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsänderung vornehmen. 
Der Versicherer kann nach § 21 Abs. 2 VVG auch leistungsfrei sein.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, so sind gemäß § 20 VVG sowohl die Kenntnis und Arglist 
des Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist des Versicherungs-
nehmers zu berücksichtigen. Das Recht des Versicherers, den Ver-
trag nach § 22 VVG wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt 
unberührt.

§ B2 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder 
Einmalbeitrages 

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelung in 
Nr. 3 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages

 Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Beste-
hen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des 
vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginns zu zahlen.

 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor 
Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich 
nach Vertragsschluss zu zahlen.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in 
Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. Weicht der Ver-
sicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder 
von getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige 
Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungs-
scheines zu zahlen.

 Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate 
als erster Beitrag.

3 Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Ein-
malbeitrages

 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der Versicherer 
nach Maßgabe des § 37 VVG berechtigt, vom Vertrag zurückzu-
treten oder auch leistungsfrei.

§ B3 Dauer und Ende des Vertrages

1 Dauer

 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen.

2 Stillschweigende Verlängerung

 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertrags-
parteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

3 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

 Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jah-
ren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres 
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungs-
nehmer gekündigt werden.

 Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt.

5 Wegfall des versicherten Interesses

 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

§ B4 Folgebeitrag

Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen 
Versicherungsperiode fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie 
innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitraums bewirkt ist. Die Folgen nicht rechtzeitiger 
Zahlung ergeben sich aus § 38 VVG.
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Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages 
in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

§ B5 Lastschriftverfahren

1 Pflichten des Versicherungsnehmers

 Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren verein-
bart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit des Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos 
zu sorgen.

2 Änderung des Zahlungsweges

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder 
mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht 
eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die 
Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen.

 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass 
der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden 
Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. Durch die 
Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen 
Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung 
gestellt werden.

§ B6 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu 
den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder 
teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

§ B7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versicherungspe-
riode oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder von 
Anfang an wegen arglistiger Täuschung nichtig, so gebührt dem Ver-
sicherer der Beitrag oder die Geschäftsgebühr nach Maßgabe der 
§§ 39 und 80 VVG.

§ B8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1 Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall

 a)  Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungs-
falles

  aa)  die Verpflichtung, Bücher zu führen; Inventuren, Bilanzen 
sowie Gewinn- und Verlustrechnungen sind für die drei 
Vorjahre vor Verlust, Beschädigung oder Zerstörung zu 
schützen;

  bb)  alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzuhalten.

 b)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Oblie-
genheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG 
zur Kündigung berechtigt. Eine Kündigung des Versicherers 
wird mit Zugang wirksam.

2 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles

 a)  Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungs-
falles

  aa)  nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen;

  bb)  dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von 
ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gegebenenfalls 
auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

  cc)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ 
-minderung – gegebenenfalls auch mündlich oder telefo-
nisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

  dd)  Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ 
-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen; ertei-
len mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte 
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Ver-
sicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln;

  ee)  soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Aus-
kunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur 
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfan-
ges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist 
sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des 
Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten;

  ff)  vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden 
kann.

 b)  Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß 
Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tat-
sächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 
oder 2, so ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 
82 VVG leistungsfrei.

 Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

§ B9 Gefahrerhöhung

Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer 
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung 
vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm bekannt 
wird, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, und zwar auch dann, 
wenn sie ohne seinen Willen eintritt. Im Übrigen gelten die §§ 23 bis 
27 VVG. Danach kann der Versicherer zur Kündigung berechtigt sein, 
eine Vertragsänderung vornehmen oder auch leistungsfrei sein.

§ B10 Beitragsrückgewähr

1 Meldung der Versicherungssumme

 War der Versicherungswert für die abgelaufene Versicherungs-
periode niedriger als die Versicherungssumme und meldet der 
Versicherungsnehmer dies dem Versicherer innerhalb von sechs 
Monaten nach Ablauf der Versicherungsperiode, so wird, wenn 
nicht etwas anderes vereinbart ist, der auf den Mehrbetrag der 
Versicherungssumme gezahlte Beitrag bis zu einem Drittel des 
Jahresbeitrages rückvergütet.

 Ist die Versicherungssumme während der Versicherungsperiode 
geändert worden, so gilt als Versicherungssumme die Jahres-
durchschnittssumme, die sich aus den jeweiligen Versicherungs-
summen unter Berücksichtigung der Zeiträume ergibt, in denen 
sie gegolten haben.

 Der Versicherungswert ist je Versicherungssumme gesondert zu 
melden.

2 Zu niedrig gemeldeter Betrag

 Ist der letzte vor Eintritt eines Versicherungsfalles gemeldete 
Betrag niedriger als der Versicherungswert der Versicherungspe-
riode, für die die Meldung abgegeben wurde, so wird der Schaden 
nur anteilig ersetzt.

§ B11 Mehrere Versicherer

1 Anzeigepflicht

 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der 
andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1), 
ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung 
berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versi-
cherers wird mit Zugang wirksam. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, 
wenn der Versicherer vor dem Eintritt des Versicherungsfalles 
Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

 Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles, noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

 a)  Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssum-
men zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus 
anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von 
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jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung 
zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach-
versicherung vor.

 b)  Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, des-
sen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versi-
cherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den 
Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer 
bestehen.

   Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus 
anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für den-
selben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem 
vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung 
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die 
Beiträge errechnet wurden, nur in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädi-
gungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass 
aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu 
leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

 c)  Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht 
geschlossene Vertrag nichtig.

   Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt.

4 Beseitigung der Mehrfachversicherung

 Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers nach Maßgabe des § 79 VVG durch Aufhe-
bung oder Herabsetzung der Versicherungssumme des später 
geschlossenen Vertrages beseitigt werden.

 Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versi-
cherungssumme und Anpassung des Beitrages werden zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

§ B12 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Unterbrechungsschadens

1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen 
nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

2 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Aufwendungsersatz nach Nr. 1 entsprechend kürzen.

3 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung 
betragen zusammen höchstens die jeweils vereinbarte Versiche-
rungssumme; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind.

4 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen 
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

5 Nicht versichert sind Aufwendungen

 a)  soweit durch sie über die Haftzeit hinaus oder innerhalb eines 
zeitlichen Selbstbehaltes für den Versicherungsnehmer ein 
Nutzen entsteht;

 b)  soweit durch sie Kosten erwirtschaftet werden, die nicht ver-
sichert sind;

 c)  für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die 
im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, 
wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht 
werden;

 d)  zur Wiederherstellung des Sachschadens.

§ B13 Übergang von Ersatzansprüchen

1 Übergang von Ersatzansprüchen

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, 
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann 
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend 

gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden 
vorsätzlich verursacht.

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung 
der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach 
Übergang des Ersatzanspruches auf den Versicherer bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwir-
ken.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist der Ver-
sicherer nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei.

§ B14 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1 Kündigungsrecht

 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Ver-
tragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung 
ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei 
spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der 
Entschädigung zugegangen sein.

2 Kündigung durch Versicherungsnehmer

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird.

3 Kündigung durch Versicherer

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ B15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Ver-
sicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für 
den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, 
täuscht oder zu täuschen versucht. Ist die Täuschung oder der Täu-
schungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so 
gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ B16 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen

1 Form

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in die-
sem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den 
Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versi-
cherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem 
Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. 
Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen 
und Anzeigen bleiben unberührt.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift oder 
seines Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, findet § 13 VVG 
Anwendung.

§ B17 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-
cherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen 
betreffend

 a)  den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertra-
ges;

 b)  ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich des-
sen Beendigung;

 c)  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertra-
ges und während des Versicherungsverhältnisses.

2 Erklärungen des Versicherers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge 
dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.
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3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die 
der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung 
oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages an ihn leis-
tet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der 
Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die 
Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder infolge 
grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ B18  Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ B19 Meinungsverschiedenheiten, Zuständiges Gericht

1 Meinungsverschiedenheiten

 Wenn es einmal eine Beschwerde des Versicherungsnehmers 
oder Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherungs-
nehmer und dem Versicherer geben sollte, stehen dem Versiche-
rungsnehmer derzeit insbesondere die nachfolgenden Beschwer-
demöglichkeiten offen.

 a) Beschwerdemanagement des Versicherers

   Der Versicherungsnehmer kann sich jederzeit mit seinem 
Anliegen oder seiner Beschwerde an den Versicherer wenden. 
Die Adresse und die Telefonnummer finden sich im Begleit-
schreiben zum Versicherungsschein. Darüber hinaus ist eine 
Kontaktaufnahme auch über die im Versicherungsschein 
genannte Internetseite, speziell über die dort bei Kontakt für 
Feedback oder Verbesserungen genannte E-Mailadresse des 
Versicherers möglich. 

   Sollte das Problem auf diesem Wege nicht zu lösen sein, kann 
sich der Versicherungsnehmer auch postalisch an den Vor-
stand des Versicherers wenden. 

 b) Versicherungsombudsmann

   Wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag 
als Verbraucher abgeschlossen hat und der Versicherungs-
nehmer mit der Entscheidung des Versicherers nicht einver-
standen ist, kann der Versicherungsnehmer auch den Ver-
sicherungsombudsmann als unabhängigen und neutralen 
Schlichter kontaktieren. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

   Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin 
www.versicherungsombudsmann.de  
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

   Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige 
Schlichtungsstelle. Er überprüft neutral, schnell und unbüro-
kratisch die Entscheidungen der Versicherer. Für Verbraucher 
arbeitet er kostenfrei.

   Wenn der Versicherungsnehmer Verbraucher ist und diesen 
Vertrag online (z. B. über unsere Webseite) abgeschlossen hat, 
kann der Versicherungsnehmer sich mit seiner Beschwerde 
auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/
odr/ wenden. Die Beschwerde des Versicherungsnehmers 
wird dann über diese Plattform an den Versicherungs-
ombudsmann weitergeleitet.

 c) Versicherungsaufsicht

   Eine Beschwerde kann auch an die für Versicherer zuständige 
Aufsicht gerichtet werden. Die derzeitigen Kontaktdaten sind:

   Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108  
53117 Bonn  
E-Mail: poststelle@bafin.de

   Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre Entschei-
dung ist in einzelnen Streitfällen nicht verbindlich.

 d) Rechtsweg

   Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt von 
den vorgenannten Beschwerdemöglichkeiten unberührt.

2 Zuständiges Gericht

 a)  Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

   Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilpro-
zessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

   Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprü-
che auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des 
Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

 b)  Klagen gegen Versicherungsnehmer

   Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat.

   Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei 
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetrie-
bes zuständigen Gericht geltend machen.

§ B20 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.



–  15  –

Klauseln zu den AMBUB 2008

Die für Ihren Vertrag relevanten Klauseln entnehmen Sie bitte dem Angebot.

Allgemeines
TK 0850 Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel

Versicherte Sachen
TK 4107 Gummierungen in Rauchgasreinigungsanlagen
TK 4108 Besondere Vereinbarungen für Katalysatoren
TK 4109 Biogaskraftwerke
TK 4201 Fahrbare oder transportable Geräte
TK 4704 Verderb von Waren
TK 4910 (24) Elektronik Betriebsunterbrechungs-Versicherung
TK 4940 Mehrkosten-Versicherung
TK 4941 Leistungspreis für Inanspruchnahme elektrischer Leistung oder von Netzkapazität
TK 4950 (24) Bauleistungs-Betriebsunterbrechungs-Versicherung
TK 4970 (24) Montage-Betriebsunterbrechungs-Versicherung
TK 4980 (24) Betriebsunterbrechungs-Versicherung infolge des Ausfalls der öffentlichen Versorgung mit Gas, Strom, Wärme oder 

Wasser
TK 4990 (24) Versicherung von Vertragsstrafen für Terminverzug

Versicherungswert; Bewertungszeitraum; Versicherungssumme; Ausfallziffer; Unterversicherung
TK 4110 Ausfallverhältnisse

TK 4712 Versicherung nach Festbeträgen je Produktionseinheit

Versicherte Gefahren
TK 4260 Baustellen im Bereich von Grundwasser oder in Bereichen, in denen das Grundwasser durch Gewässer beeinflusst wird
TK 4706 Schäden durch bestimmungswidriges Ausbrechen von Schmelzmassen

Entschädigung
TK 4513 Nachhaftung
TK 4702 Anlagen ausländischer Herkunft
TK 4703 Vergrößerung des Unterbrechungsschadens durch behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder Betriebs

beschränkungen
TK 4705 Vergrößerung des Unterbrechungsschadens durch Verderb

Allgemeiner Teil – Abschnitt B (Anzeigepflichten, Obliegenheiten etc.)
TK 4801 Revision von Dampf- und Wasserturbinenanlagen
TK 4803 Revision von Gasturbinenanlagen; Entschädigung für Bauteile mit begrenzter Lebensdauer
TK 4804 Revision von Elektromotoren mit Leistungen von mehr als 750 kW bzw. Drehmomenten von mehr als 10 kNm
TK 4805 Revision von Pressen der Spanplatten- und Holz - industrie, Schmiede- und Strangpressen sowie Stein- und Ziegel

pressen
TK 4806 Revision von Windenergieanlagen
TK 4807 Verbrennungsmotoren in Blockheizkraftwerken
TK 4820 Regressverzicht
TK 4909 Sachverständigenverfahren bei Zusammentreffen von Maschinen-BU- und Feuer-BU-Versicherung
ohne Nummer Sanktionsklausel
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Klauseln zu den AMBUB 2008

TK 0850	 Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel 

1	 Haben mehrere Versicherer eine Versicherung in der Weise 
gemeinschaftlich übernommen, dass jeder von ihnen aus der Ver-
sicherung zu einem bestimmten Anteil berechtigt und verpflichtet 
ist, liegt eine Mitversicherung vor. 

	 Die Versicherer dieser Mitversicherung haften unter Ausschluss 
der gesamtschuldnerischen Haftung jeweils als Einzelschuldner 
und nur für den von ihnen gezeichneten Anteil. 

	 Zwischen dem Versicherungsnehmer und jedem Versicherer 
bestehen rechtlich selbstständige Versicherungsverträge.

2	 Der im Verteilerplan genannte führende Versicherer ist bezüglich 
dieser Versicherung von allen beteiligten Versicherern bevoll-
mächtigt, die vom Versicherungsnehmer abgegebenen Anzeigen 
und Willenserklärungen entgegenzunehmen. 

	 Diese Anzeigen und Willenserklärungen gelten den beteiligten 
Versicherern als zugegangen, wenn sie dem führenden Versiche-
rer zugegangen sind.

3	 Die vom führenden Versicherer bezüglich dieser Versicherung 
abgegebenen Willenserklärungen oder mit dem Versicherungs-
nehmer getroffenen Vereinbarungen sind für die beteiligten Ver-
sicherer rechtsverbindlich. 

	 Der führende Versicherer ist nicht berechtigt

	 a)	� zur Erweiterung der versicherten Gefahren und Schäden, 
Sachen oder Kosten sowie zum Einschluss neuer Versiche-
rungsorte, Versicherungsnehmer oder mitversicherter Unter-
nehmen;

	 b)	� zur Erhöhung von Versicherungssummen oder Entschädi-
gungsgrenzen;

	 c)	� zur Kündigung, zur Änderung der Kündigungsbestimmungen 
oder der Versicherungsdauer; ausgenommen hiervon ist

	 aa)	� die Verkürzung von Fristen zur Kündigung zum Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres;

	 bb)	� die Kündigung wegen Verletzungen einer Obliegenheit 
nach Abschnitt B § 8 oder wegen einer Gefahrerhöhung 
nach Abschnitt B § 9 der dem Vertrag zugrunde liegen-
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen;

	 cc)	� die Verlängerung der Versicherungsdauer, die aufgrund 
einer im Versicherungsvertrag getroffenen Regelung 
gewährt wird;

	 d)	� zur Veränderung von Selbstbehalten oder Beiträgen.

4	 Bei Schäden, die voraussichtlich 500.000 EUR übersteigen oder 
für die beteiligten Versicherer von grundsätzlicher Bedeutung 
sind, ist auf Verlangen eines beteiligten Versicherers eine Abstim-
mung über die Schadenabwicklung herbeizuführen.

5	 Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versiche-
rer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

	 a)	� Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem 
Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versiche-
rer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.

	 b)	� Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden 
Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie die 
von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshän-
gigkeit geschlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich 
an. Die Prozesskosten werden von den Versicherern anteilig 
getragen.

	 c)	� Falls der Anteil des führenden Versicherers den für die Zuläs-
sigkeit der Berufung notwendigen Wert des Beschwerdege-
genstandes oder im Falle der Revision den Wert der mit der 
Revision geltend zu machenden Beschwer nicht erreicht, ist 
der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des 
führenden oder eines mitbeteiligten Versicherers verpflich-
tet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf wei-
tere beteiligte Versicherer auszudehnen, bis diese Summe 
erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt 
b) nicht.

TK 4107	 Gummierungen in Rauchgasreinigungsanlagen

1	 Abweichend von § A3 Nr. 8 e) AMBUB sind Unterbrechungsschä-
den infolge von Sachschäden an Beschichtungen und Gummie-
rungen in Rauchgasreinigungsanlagen versichert.

2	 Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer bei Vertragsbeginn 
über Umfang und Dauer der Gewährleistung zu informieren.

3	 Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist, jedoch nicht später als 
5 Jahre nach Beginn der Gewährleistungsfrist, leistet der Versi-
cherer keine Entschädigung für Unterbrechungsschäden

	 a)	� infolge von Sachschäden an Beschichtungen und Gummie-
rungen durch Blasenbildung, flächige Ablösung, chemische 
Veränderungen und Erosion;

	 b)	� durch Folgeschäden an dem beschichteten oder gummierten 
Trägermaterial.

	 Diese Ausschlüsse gelten jedoch nicht, soweit nachweislich ein 
Schaden ausschließlich auf einen Störfall (Störung des bestim-
mungsgemäßen Betriebes), z. B. verursacht durch einen Bedie-
nungsfehler, zurückzuführen ist.

4	 Der Versicherungsnehmer hat jeden Störfall gemäß Nr. 3, der 
Schäden an Beschichtungen und Gummierungen verursacht hat 
oder verursachen könnte, dem Versicherer innerhalb einer Frist 
von einem Monat anzuzeigen.

5	 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätz-
lich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe 
von § B8 zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt § B9 Absatz 2 AMBUB. Danach kann der Versicherer kündigen 
oder leistungsfrei sein.

TK 4108	 Besondere Vereinbarungen für Katalysatoren

1	 Abweichend von § A3 Nr. 8 AMBUB sind Unterbrechungsschäden 
infolge von Sachschäden an Katalysatoren für die Dauer der im 
Liefer- oder Werkvertrag genannten Gewährleistung versichert.

2	 Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertrages dem 
Versicherer die im Liefer- oder Werkvertrag vereinbarte Gewähr-
leistungsfrist für die Katalysatoren mitzuteilen. Verletzt der Ver-
sicherungsnehmer die genannte Obliegenheit vorsätzlich oder 
grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von § B8 
AMBUB zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt § B9 Absatz 2 AMBUB. Danach kann der Versicherer kündigen 
oder leistungsfrei sein.

3	 Katalysatoren gelten als beschädigt, wenn eine Substanzverän-
derung vorliegt und ihre Wirkung durch Messungen nachweisbar 
gemindert ist.

4	 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von 
Erosionsschäden an Katalysatoren als Folge des Einsatzes bal-
lastreicher Brennstoffe.

TK 4109	 Biogaskraftwerke

1	 Abweichend von § A1 Nr. 1 Satz 1 AMBUB gilt:

	 Wird die technische Einsatzmöglichkeit der im Versicherungs-
vertrag bezeichneten betriebsfertigen stationären maschinel-
len Einrichtungen von Biogaskraftwerken infolge eines auf dem 
Betriebsgrundstück eingetretenen Sachschadens unterbrochen 
oder beeinträchtigt, so leistet der Versicherer Entschädigung für 
den dadurch entstehenden Unterbrechungsschaden.

2	 Nur soweit im Versicherungsvertrag gesondert vereinbart und diese 
Sachen im Versicherungsvertrag bezeichnet sind, sind zusätzlich 
Unterbrechungsschäden versichert infolge von Sachschäden an

	 a)	� baulichen Einrichtungen der Fermenter (wie z. B. Beton- 
behälter);

	 b)	� Folienabdeckungen der Fermenter. Unterbrechungsschäden 
infolge von Sachschäden an Folienabdeckungen der Fermen-
ter sind nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten 
Sachschadens an anderen Teilen der versicherten Sache ver-
sichert.

3	 Ergänzend zu § A3 Nr. 8 AMBUB sind Unterbrechungsschäden 
infolge von Sachschäden an allen in der Biogasanlage zur Gaser-
zeugung verwendeten organischen Stoffen in allen Zustandsfor-
men nicht versichert.

4	 Für Unterbrechungsschäden infolge von Sachschäden an Folien
abdeckungen der Fermenter wird von einem Unterbrechungs-
schaden der Anteil nicht entschädigt, der bei einem planmäßigen 



–  17  –

Austausch ohnehin entstanden wäre. Nach Überschreiten der 
nach Herstellerangabe zu erwartenden Lebensdauer erfolgt keine 
Ersatzleistung für den Unterbrechungsschaden, der auch alleine 
entstanden wäre, wenn nur Sachschäden an der Folienabde-
ckung der Fermenter eingetreten wären.

TK 4110	 Ausfallverhältnisse

Sind abweichend von § A2 Nr. 4 AMBUB keine Ausfallziffern verein-
bart und ändern sich die dem Versicherungsvertrag zugrunde geleg-
ten Ausfallverhältnisse, so wird Entschädigung nicht über den Betrag 
hinaus geleistet, der sich bei unveränderten Ausfallverhältnissen erge-
ben hätte.

TK 4201 Fahrbare oder transportable Geräte

1	 Abweichend von § A1 Nr. 1 und § A4 AMBUB besteht für die im 
Versicherungsvertrag aufgeführten fahrbaren oder transportablen 
Geräte Versicherungsschutz auch innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland oder der im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Einsatzgebiete, nicht jedoch bei Einsatz auf Gewässern und bei 
Seetransporten.

2	 Die Gefahren Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung gemäß 
§ A3 Nr. 4 a) AMBUB, Erdbeben gemäß § A3 Nr. 5 e) AMBUB, 
Überschwemmung gemäß § A3 Nr. 5 f) AMBUB und Hochwasser 
gemäß § A3 Nr. 5 g) AMBUB sind mitversichert.

TK 4260	 Baustellen im Bereich von Gewässern oder in 
Bereichen, in denen das Grundwasser durch 
Gewässer beeinflusst wird

1	 Der Versicherer leistet Entschädigung für Unterbrechungsschä-
den infolge von Sachschäden an Bauleistungen durch Wasserein-
brüche oder Ansteigen des Grundwassers, wenn diese Ereignisse 
infolge eines anderen entschädigungspflichtigen Schadens, ein-
treten.

2	 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMBUB hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles Spundwände und Fange-
dämme sowie Joche und sonstige Hilfskonstruktionen

	 a)	� in einem standsicheren Zustand zu errichten und

	 b)	� die Standsicherheit laufend durch die notwendigen Maßnah-
men zu gewährleisten.

	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 2 genannten 
Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Ver-
sicherer nach Maßgabe von § B8 AMBUB zur Kündigung berech-
tigt oder auch leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt § B9 Satz 2 AMBUB. Danach kann der Versicherer kündigen 
oder leistungsfrei sein.

3	 Der Versicherer leistet Entschädigung für Unterbrechungsschä-
den infolge von Sachschäden an Bauleistungen durch unge-
wöhnliches Hochwasser oder durch Ansteigen des Grundwas-
sers infolge ungewöhnlichen Hochwassers. Hochwasser gilt als 
ungewöhnlich, wenn folgende Wasserstände oder Wassermen-
gen überschritten sind:

	 Gewässer:

	 Pegel:

	 Fluss-km:

	 Pegelnull:	 m ü. NN

	 Wasserstände/Wassermengen:

Nov. Dez. Jan. Febr. März April

Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.

4	 Wurden Wasserstände oder Wassermengen gemäß Nr. 3 nicht 
vereinbart, so tritt an deren Stelle für jeden Monat der höchste 
Wasserstand oder die größte Wassermenge, die während der 
letzten 10 Jahre an dem Versicherungsort am nächsten gelege-
nen und durch die Baumaßnahmen nicht beeinflussten amtlichen 
Pegel erreicht wurden. Spitzenwerte, die für einen Monat außer-
gewöhnlich sind, bleiben hierbei unberücksichtigt.

	 Besteht ein für den Versicherungsort maßgebender amtlicher 
Pegel nicht, so tritt an die Stelle der Wasserstände oder Wasser-
mengen gemäß Nr. 3 der Wasserstand oder die Wassermenge, 
mit der am Versicherungsort zur Zeit des Versicherungsfalls zu 

rechnen war. Spitzenwerte, die für einen Monat außergewöhnlich 
sind, bleiben hierbei unberücksichtigt.

5	 Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Versicherer 
Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Sach-
schäden an Bauleistungen durch außergewöhnliches Hochwas-
ser oder durch Ansteigen des Grundwassers infolge außerge-
wöhnlichen Hochwassers. Dies gilt auch für Sachschäden, die 
das Hochwasser verursacht, bevor es den außergewöhnlichen 
Wert erreicht hat, die aber mit Sicherheit auch nach dem Zeitpunkt 
eingetreten wären.

	 Hochwasser gilt als außergewöhnlich, wenn folgende Wasser-
stände oder Wassermengen überschritten sind: Gewässer:

	 Gewässer:

	 Pegel:

	 Fluss-km:

	 Pegelnull:	 m ü. NN

	 Wasserstände/Wassermengen:

Nov. Dez. Jan. Febr. März April

Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.

6	 Wurden Wasserstände oder Wassermengen gemäß Nr. 5 nicht 
vereinbart, so tritt an deren Stelle der Wasserstand oder die 
Wassermenge, von denen an Sachschäden durch Hochwasser 
oder durch Ansteigen des Grundwassers infolge von Hochwasser 
unabwendbare Umstände im Sinn der VOB in der bei Abschluss 
des Versicherungsvertrages aktuellen Fassung darstellen.

TK 4513	  Nachhaftung

1	 Abweichend von § A5 Nr. 3 AMBUB leistet der Versicherer Ent-
schädigung über die Versicherungssumme hinaus bis zu der ver-
einbarten Nachhaftung.

	 Ist die Versicherungssumme aus Preis- und Mengenfaktor gebil-
det, so gilt die Nachhaftung nur für den Mengenfaktor. Bei verein-
barten Höchstentschädigungen und Versicherungssummen auf 
Erstes Risiko gilt die Nachhaftung nicht.

2	 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spätestens 6 Monate 
nach Ablauf einer Versicherungsperiode zu melden, wel-
chen Betriebsgewinn und welche Kosten er im abgelaufenen 
Geschäftsjahr erwirtschaftet hat. Soweit eine Haftzeit von mehr 
als 12 Monaten vereinbart ist, sind erwirtschafteter Betriebsge-
winn und Kosten der letzten beiden Geschäftsjahre zu melden. 
Wird die Versicherungssumme überschritten, so ist der Beitrag 
für den Mehrbetrag der Versicherungssumme, maximal jedoch 
bis zur Höhe der vereinbarten Nachhaftung, nachzuentrichten.

	 Ist die Versicherungssumme in der abgelaufenen Versicherungs-
periode geändert worden, so gilt als Versicherungssumme die 
Jahresdurchschnittssumme, die sich aus den jeweiligen Versiche-
rungssummen unter Berücksichtigung der Zeiträume errechnet, in 
denen sie gegolten haben.

3	 Erfolgt keine fristgerechte Meldung, wird für die abgelaufene Ver-
sicherungsperiode die vereinbarte Versicherungssumme bzw. 
nach Nr. 2 Absatz 2 sich ergebende Jahresdurchschnittssumme 
zuzüglich Nachhaftung abgerechnet.

4	 Abweichend von § A2 Nr. 5 a) AMBUB besteht Unterversicherung, 
wenn mit Beginn der Haftzeit die Versicherungssumme zuzüglich der 
vereinbarten Nachhaftung niedriger als der Versicherungswert ist.

TK 4702	 Anlagen ausländischer Herkunft

Abweichend von § A5 AMBUB leistet der Versicherer keine Entschä-
digung für Unterbrechungsschäden infolge von Sachschäden an 
Sachen ausländischer Herkunft, soweit der Unterbrechungsschaden 
darauf beruht, dass die Wiederherstellung länger dauert als die Wie-
derherstellung einer in der Bundesrepublik Deutschland hergestellten 
Sache mit gleichwertigen technischen Eigenschaften.

TK 4703	 Vergrößerung des Unterbrechungsschadens durch 
behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder 
Betriebsbeschränkungen

1	 Abweichend von § A5 Nr. 1 f) ff) AMBUB besteht Versiche-
rungsschutz für die Vergrößerung des Unterbrechungsscha-
dens durch behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder 
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Betriebsbeschränkungen, die nach Eintritt des Versicherungs-
falles aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergehen, die 
bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles in Kraft getreten waren.

	 Dies gilt jedoch nur, soweit sich die behördlichen Anordnungen 
auf im Versicherungsvertrag bezeichnete Sachen beziehen, die 
von einem Sachschaden gemäß § A3 AMBUB betroffen sind.

2	 Wenn die Wiederherstellung des Betriebes aufgrund behörd
licher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle 
erfolgen darf, leistet der Versicherer für die Vergrößerung des 
Unterbrechungsschadens nur in dem Umfang Entschädigung, in 
welchem der Schaden auch bei Wiederherstellung an bisheriger 
Stelle entstanden wäre.

3	 Die Haftzeit für diese Vergrößerung des Unterbrechungsschadens 
beginnt mit dem Zugang der behördlichen Anordnung beim Ver-
sicherungsnehmer und beträgt einen Monat; sie verlängert nicht 
die vertraglich vereinbarte Haftzeit.

TK 4704	 Verderb von Waren

1	 Versicherte Waren

	 Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Roh-
stoffe, Halb- oder Fertigfabrikate oder Hilfs- oder Betriebsstoffe.

2	 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

	 a)	� Der Versicherer leistet Entschädigung für die Kosten der Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung von Waren, die durch 
Verderb als Folge einer Unterbrechung oder Beeinträchtigung 
der technischen Einsatzmöglichkeit einer im Versicherungs-
vertrag besonders bezeichneten betriebsfertigen Sache 
beschädigt oder zerstört werden.

	 b)	� Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Verderbschä-
den, deren ursächliche Unterbrechung oder Beeinträchtigung 
die vereinbarte Mindestzeit nicht überschritten hat.

3	 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung

	 a)	� Versicherungswert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um 
Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen oder sie 
neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag. Für 
eigene Erzeugnisse ist der Versicherungswert der erzielbare 
Verkaufspreis. Für nicht fertiggestellte, eigene Erzeugnisse ist 
der Versicherungswert der erzielbare Verkaufspreis abzüglich 
der für die lieferfertige Fertigstellung der Erzeugnisse nicht 
aufgewendeten Kosten.

	 b)	� Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Waren-
gruppe genannte Versicherungssumme soll dem Versiche-
rungswert entsprechen. Der Versicherungsnehmer soll die 
Versicherungssumme für die versicherten Waren während der 
Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen 
Versicherungswert anpassen.

	 c)	� Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so besteht 
Unterversicherung.

4	 Umfang der Entschädigung

	 a)	� Entschädigt werden die Kosten für die Wiederbeschaffung 
oder Wiederherstellung der Waren in gleicher Art und Güte 
abzüglich des Wertes des Altmaterials.

	 b)	� Grenze der Entschädigung ist der im Versicherungsvertrag 
genannte Prozentsatz des Versicherungswertes für jede 
Warengruppe.

	 c)	� Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach 
a) und b) ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen 
Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem Versi-
cherungswert.

	 d)	� Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den hierfür vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

TK 4705	 Vergrößerung des Unterbrechungsschadens durch 
Verderb

Abweichend von § A5 Nr. 1 f) ii) AMBUB ist die Vergrößerung des 
Unterbrechungsschadens durch die Beschädigung oder Zerstörung 
von Rohstoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder Betriebs-
stoffen durch Verderb mitversichert.

Dies gilt jedoch nur, wenn der Verderb die Folge eines gemäß § A1 
AMBUB versicherten Unterbrechungsschadens infolge eines gemäß 
§ A3 AMBUB definierten Sachschadens an einer im Versicherungs-
vertrag besonders bezeichneten Sache ist.

TK 4706	 Schäden durch bestimmungswidriges Ausbrechen 
von Schmelzmassen

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Unterbrechungs- 
schäden infolge von Sachschäden, die durch bestimmungswidriges 
Ausbrechen

a)	 glühendflüssiger Schmelzmassen oder

b)	 von Metallschmelzen, die durch Energiezufuhr ohne Glüherschei-
nung verflüssigt sind,

aus ihren Behältnissen oder Leitungen entstehen.

TK 4712	 Versicherung nach Festbeträgen je Produktions
einheit

1	 Abweichend von § A2 Nr. 1AMBUB wird der Versicherungswert 
gebildet aus dem Produkt eines vereinbarten Festbetrages (Preis-
faktor) und der Zahl der Produktions- oder Dienstleistungseinhei-
ten (Mengenfaktor), die der Versicherungsnehmer in dem Bewer-
tungszeitraum ohne Unterbrechung des Betriebes erzeugt hätte.

2	 Unterversicherung besteht abweichend von § A2 Nr. 5 AMBUB 
nur, wenn mit Beginn der Haftzeit der für die Versicherungssumme 
zugrunde gelegte Mengenfaktor niedriger ist als der Mengenfak-
tor für die Bildung des Versicherungswertes gemäß Nr.1.

3	 Ergänzend zu § A5 Nr. 2 AMBUB wird die Entschädigung durch 
Multiplikation des vereinbarten Festbetrages mit der Zahl der Pro-
duktions- oder Dienstleistungseinheiten berechnet, die erzeugt 
worden wären, wenn nicht die technische Einsatzmöglichkeit der 
Sache infolge des Sachschadens unterbrochen oder beeinträch-
tigt gewesen wäre.

4	 Beitragsrückgewähr gemäß § B10 AMBUB kann nur für den Men-
genfaktor beansprucht werden.

TK 4801	 Revision von Dampf- und Wasserturbinenanlagen

1	 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMBUB hat der Versicherungsnehmer 
regelmäßig Revisionen durchzuführen. Die Revisionen des gesam-
ten Turbosatzes oder seiner einzelnen Teile (Teilrevision) sollen auf-
grund der Betriebserfahrungen des Betreibers, der vom Hersteller 
oder von Fachverbänden empfohlenen Revisionsperioden sowie 
übertragbarer Schadenerfahrungen des Versicherers eingeplant 
und auf Kosten des Versicherungsnehmers durchgeführt werden.

2	 Die maßgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versicherer zu 
vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versicherungsneh-
mer keine abweichenden Revisionsintervalle vereinbart haben, 
hat der Versicherungsnehmer Revisionen des Turbosatzes oder 
seiner Teile entsprechend ihrer Bauart, der Konstruktion und der 
Überwachungs- und Diagnoseeinrichtungen in folgenden Zeiträu-
men durchzuführen:

	 a)	� 4 Jahre bzw. 30.000 äquivalente Betriebsstunden, je nach-
dem was zuerst eintritt, bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instru-
mentierung keine ausreichende Überwachung des Betriebs-
zustandes ermöglichen;

	 b)	� 5 Jahre bzw. 40.000 äquivalente Betriebsstunden, je nach-
dem was zuerst eintritt, bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instru-
mentierung nur eine beschränkte Überwachung des Betriebs-
zustandes ermöglichen;

	 c)	� 6 Jahre bzw. 50.000 äquivalente Betriebsstunden, je nach-
dem was zuerst eintritt, bei Anlagen, die nach dem Stand 
der technischen Entwicklung mit den für die Betriebsüber
wachung wesentlichen Überwachungseinrichtungen ausge-
rüstet sind und entsprechend betrieben werden.

	 Die Zeiträume gelten ab der ersten Inbetriebnahme bzw. der 
Garantierevision des ganzen Turbosatzes oder jeweils ab der 
letzten Revision des betreffenden Teiles.

	 Jeder Start von Dampfturbinenanlagen wird als Mittelwert von 
äquivalenten Betriebsstunden je Kaltstart/Warmstart, jedoch min-
destens mit 20 äquivalenten Betriebsstunden je Start, ange- rech-
net, es sei denn, dass höhere Werte bekannt sind.

	 Niedrigere Werte hat der Versicherungsnehmer nachzuweisen.

3	 Treten außerhalb der vereinbarten oder gemäß Nr. 2 a) bis c) gel-
tenden Zeiträume Sachschäden ein, wird von den entstehenden 
Mehrkosten bzw. von einem Unterbrechungsschaden der Anteil 
nicht erstattet, der bei einer planmäßigen Revision ohnehin ent-
standen wäre. Dies gilt auch für eine aus Anlass eines Schadens 
vorgezogene Revision.

4	 Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu benachrich-
tigen, dass er auf seine Kosten an der Revision teilnehmen kann.
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5	 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich 
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten oder in der Ein-
satzweise des Turbosatzes mitzuteilen.

6	 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von § 
B8 AMBUB zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt § B9 Absatz 2 AMBUB. Danach kann der Versicherer kündigen 
oder leistungsfrei sein.

TK 4803	 Revision von Gasturbinenanlagen; Entschädigung 
für Bauteile mit begrenzter Lebensdauer

1	 Revision von Gasturbinenanlagen

	 a)	� Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMBUB hat der Versicherungsneh-
mer Inspektionen und Revisionen, die dem letzten Stand der 
Empfehlungen des Herstellers entsprechen oder auf beson-
deren Vereinbarungen zwischen dem Versicherungsnehmer 
und dem Versicherer beruhen, durchzuführen.

	 b)	� Lassen Betriebs- und Schadenerfahrungen die festgelegten 
Inspektions- und Revisionsintervalle unzweckmäßig erschei-
nen, sind zwischen dem Versicherungsnehmer und dem 
Versicherer neue Inspektions- und Revisionsvorschriften zu 
vereinbaren.

	 c)	� Vor jeder Inspektion oder Revision ist der Versicherer so 
rechtzeitig zu benachrichtigen, dass er auf seine Kosten an 
der Inspektion oder Revision teilnehmen kann. Die anlässlich 
einer Inspektion erstellten Protokolle sind dem Versicherer 
unverzüglich einzureichen.

	 d)	� Treten außerhalb der vereinbarten Zeiträume Sachschäden 
ein, wird von den entstehenden Mehrkosten bzw. von einem 
Unterbrechungsschaden der Anteil nicht erstattet, der bei 
einer planmäßigen Inspektion oder Revision ohnehin entstan-
den wäre. Dies gilt auch für eine aus Anlass des Schadens 
vorgezogene Inspektion oder Revision.

	 e)	� Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich 
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten und in der 
Einsatzweise der Gasturbine mitzuteilen.

	 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von 
§ B8 AMBUB zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Gefahrerhöhung, 
gilt § B9 Absatz 2 AMBUB. Danach kann der Versicherer kündigen 
oder leistungsfrei sein.

2	 Bauteile mit begrenzter Lebensdauer

	 a)	� Bauteile mit begrenzter Lebensdauer sind alle vom Herstel-
ler oder von Behörden diesbezüglich genannten bzw. vom 
Heißgas beaufschlagten Bauteile ab Eintritt Brennkammer bis 
Austritt Gasturbine. Schutzschichten sind Verschleißschich-
ten der Bauteile. Für die Lebensdauer sind die zum Zeitpunkt 
des Schadeneintritts bekannten Betriebserfahrungen, Ein-
satzbedingungen und anerkannten Regeln der Technik zu 
Grunde zu legen.

	 b)	� Für Unterbrechungsschäden infolge von Sachschäden an 
Bauteilen mit begrenzter Lebensdauer wird von den entste-
henden Mehrkosten bzw. von einem Unterbrechungsschaden 
der Anteil nicht entschädigt, der bei einem planmäßigen Aus-
tausch ohnehin entstanden wäre.

	 c)	� Nach Überschreiten der begrenzten Lebensdauer erfolgt 
keine Ersatzleistung für die entstehenden Mehrkosten bzw. 
den Unterbrechungsschaden, die auch alleine entstanden 
wären, wenn nur Sachschäden an Teilen mit begrenzter 
Lebensdauer eingetreten wären.

TK 4804	 Revision von Elektromotoren mit Leistungen von 
mehr als 750 kW bzw. Drehmomenten von mehr als 
10 kNm

1	 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMBUB hat der Versicherungsnehmer 
vor Eintritt des Versicherungsfalles regelmäßig Revisionen durch-
zuführen. Diese Revisionen sollen aufgrund der Betriebserfahrun-
gen des Betreibers, der vom Hersteller oder von Fachverbänden 
empfohlenen Revisionsperioden sowie übertragbarer Schadener-
fahrungen des Versicherers eingeplant und auf Kosten des Versi-
cherungsnehmers durchgeführt werden.

2	 Die maßgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versicherer zu 
vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versicherungsnehmer 

keine abweichenden Revisionsintervalle vereinbart haben, hat der 
Versicherungsnehmer eine Revision nach 30.000 Bh, spätestens 
jedoch nach sechs Jahren durchzuführen.

	 Der Zeitraum gilt ab der ersten Inbetriebnahme bzw. der Garan-
tierevision oder jeweils ab der letzten Revision.

3	 Treten außerhalb der vereinbarten oder gemäß Nr. 2 geltenden 
Zeiträume Sachschäden ein, wird von den entstehenden Mehr-
kosten bzw. von einem Unterbrechungsschaden der Anteil nicht 
erstattet, der bei einer planmäßigen Revision ohnehin entstanden 
wäre. Dies gilt auch für eine aus Anlass eines Schadens vorgezo-
gene Revision.

4	 Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu benachrich-
tigen, dass er auf seine Kosten an der Revision teilnehmen kann.

5	 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich 
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten oder in der Ein-
satzweise der Motoren mitzuteilen.

6	 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von 
§ B8 AMBUB zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt § B9 Absatz 2 AMBUB. Danach kann der Versicherer kündigen 
oder leistungsfrei sein.

TK 4805	 Revision von Pressen der Spanplatten- und Holz
industrie, Schmiede- und Strangpressen sowie 
Stein- und Ziegelpressen

1	 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMBUB hat der Versicherungsnehmer 
die Presse regelmäßig auf seine Kosten durch einen Sachverstän-
digen, den der Versicherungsnehmer im Einvernehmen mit dem 
Versicherer benennt, zerstörungsfrei untersuchen zu lassen.

	 Der Sachverständige berichtet nach der Untersuchung dem Versi-
cherungsnehmer und dem Versicherer über den Zustand und die 
Betriebssicherheit der Presse. Der Sachverständige bestimmt auch 
den Zeitpunkt der nächsten Untersuchung, und zwar erstmals bei 
einer Untersuchung vor Beginn des Versicherungsschutzes.

2	 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die Untersuchung 
rechtzeitig anzuzeigen. Der Versicherer kann zu der Untersuchung 
auf seine Kosten einen Beauftragten entsenden.

3	 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von 
§ B8 AMBUB zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt § B9 Absatz 2 AMBUB. Danach kann der Versicherer kündigen 
oder leistungsfrei sein.

4	 Bohrungen oder Schweißungen, die an der Presse nachträglich 
vorgenommen werden, gelten als Gefahrerhöhungen gemäß § B9 
AMBUB.

5	 Tritt an der Presse ein Sachschaden außerhalb des vom Hersteller 
empfohlenen oder mit dem Sachverständigen vereinbarten Revi-
sionszeitraumes ein, wird von einem Unterbrechungsschaden 
der Anteil nicht entschädigt, der bei einer planmäßigen Revision 
ohnehin entstanden wäre.

TK 4806	 Revision von Windenergieanlagen

1	 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMBUB hat der Versicherungsnehmer 
vor Eintritt des Versicherungsfalles regelmäßig Instandhaltungen 
der Windenergieanlage gemäß Herstellervorschriften durchzufüh-
ren. Darüber hinaus sind Revisionen an Bauteilen mit begrenzter 
Lebensdauer durchzuführen.

	 Der Versicherungsnehmer hat nach

	 a)	� 40.000 Betriebsstunden, spätestens jedoch nach 5 Jahren, 
die Rotorblätter befundabhängig instand zu setzen; außer-
dem sind Rotorblätter einer jährlichen Sichtprüfung und einer 
Inspektion des inneren Blitzschutzes bis zur Ableitung in das 
Erdreich (Durchgangsmessung) zu unterziehen;

	 b)	� 40.000 Betriebsstunden, spätestens jedoch nach 5 Jahren, an 
Getrieben die Lager unabhängig vom Zustand zu erneuern. 
Radsätze inkl. Achsen sind zu prüfen und befundabhängig 
instand zu setzen;

	 c)	� 40.000 Betriebsstunden, spätestens jedoch nach 5 Jahren, 
die Rotorhauptlager unabhängig vom Zustand zu erneuern;

	 d)	� 40.000 Betriebsstunden, spätestens jedoch nach 5 Jahren, 
die Stator- und Rotorwicklung des Generators zu prüfen 
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und befundabhängig instand zu setzen. Generatorlager sind 
unabhängig vom Zustand zu erneuern.

	 Die Zeiträume werden jeweils ab der ersten Inbetriebnahme oder 
nach der letzten Revision oder dem Austausch des betreffenden 
Bauteiles gezählt. Die Revisionen sind vom Hersteller oder von 
geeigneten Fachunternehmen durchzuführen. Als Betriebsstun-
den gelten die Zeiten, in der die Windenergieanlage unabhängig 
von ihrer Belastung betrieben wurde.

	 Für Windenergieanlagen mit kontinuierlichem Überwachungs-
system (Condition Monitoring), das für eine zustandsorientierte 
Instandhaltung geeignet ist, können abweichende Vereinbarun-
gen getroffen werden.

	 Treten außerhalb der vereinbarten oder gemäß a) bis d) geltenden 
Zeiträume Sachschäden ein, wird von einem Unterbrechungs-
schaden der Anteil nicht entschädigt, der bei einer planmäßigen 
Revision ohnehin entstanden wäre. Dies gilt auch für eine aus 
Anlass eines Schadens vorgezogene Revision. Der Versicherer 
leistet keine Entschädigung für den Unterbrechungsschaden, der 
auch allein entstanden wäre, wenn nur Sachschäden an den unter 
a) bis d) genannten Bauteilen eingetreten wären.

2	 Vor jeder Revision ist der Versicherer so rechtzeitig zu benach-
richtigen, dass er in der Lage ist, auf seine Kosten an der Revision 
teilzunehmen. Die anlässlich einer Revision erstellten Protokolle 
sind dem Versicherer auf Verlangen vorzulegen.

3	 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich 
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten mitzuteilen.

4	 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von 
§ B8 AMBUB zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt § B9 Absatz 2 AMBUB. Danach kann der Versicherer kündigen 
oder leistungsfrei sein.

TK 4807	 Verbrennungsmotoren in Blockheizkraftwerken

1	 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMBUB hat der Versicherungsnehmer 
die Vorschriften der Hersteller bzw. der Umrüsterfirmen insbeson-
dere in Bezug auf

	 a)	� den Betrieb der Verbrennungsmotoren (wie zulässige 
Betriebszustände, Einhaltung von Grenzwerten etc.);

	 b)	� die regelmäßige Wartung der Verbrennungsmotoren durch 
vom Hersteller autorisierte Fachfirmen;

	 c)	� die Ölbetriebszeiten der Verbrennungsmotoren (z. B. regel-
mäßige Ölanalysen einschl. TAN-Wert (Total Acid Number = 
Neutralisationszahl))

	 einzuhalten. Die durchgeführten Arbeiten und Ergebnisse sind zu 
dokumentieren. Festgestellte Mängel sind unverzüglich zu behe-
ben.

2	 Treten außerhalb der gemäß Nr. 1 b) geltenden Zeiträume Sach-
schäden ein, wird von den entstehenden Mehrkosten bzw. von 
einem Unterbrechungsschaden der Anteil nicht erstattet, der bei 
einer planmäßigen Wartung ohnehin entstanden wäre. Dies gilt 
auch für eine aus Anlass eines Schadens vorgezogene Wartung.

3	 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich 
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten oder in der Ein-
satzweise der Motoren mitzuteilen.

4	 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von 
§ B8 AMBUB zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt § B9 Absatz 2 AMBUB. Danach kann der Versicherer kündigen 
oder leistungsfrei sein.

TK 4820	 Regressverzicht

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
einen Mitarbeiter (ausgenommen Repräsentanten) oder gegen ander-
weitige berechtigte Benutzer (außer Mitarbeitern von Wartungs- oder 
Reparaturunternehmen) der versicherten Sache, verzichtet der Versi-
cherer auf den Übergang des Ersatzanspruches, es sei denn

a)	 der Verursacher hat den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführt oder

b)	 für den Schaden kann Ersatz aus einer Haftpflichtversicherung 
beansprucht werden.

TK 4909	 Sachverständigenverfahren bei Zusammentreffen 
von Maschinen-BU- und Feuer-BU-Versicherung

1	 Besteht gleichzeitig eine Feuerbetriebsunterbrechungsversiche-
rung und eine Maschinenbetriebsunterbrechungsversicherung 
und ist streitig, ob oder in welchem Umfang ein Schaden als 
Feuer-Betriebsunterbrechungsschaden oder als Maschinen-
Betriebsunterbrechungsschaden anzusehen ist, so können 
der Versicherungsnehmer, der Feuer-BU-Versicherer und der 
Maschinen-BU-Versicherer vereinbaren, dass die Höhe des 
Feuer-Betriebsunterbrechungsschadens und des Maschinen-
Betriebsunterbrechungsschadens in einem gemeinsamen Sach-
verständigenverfahren festgestellt wird. Das Sachverständigen-
verfahren kann durch Vereinbarung auf sonstige tatsächliche 
Voraussetzungen des Entschädigungsanspruchs sowie die Höhe 
der Entschädigung ausgedehnt werden. Der Versicherungsneh-
mer kann ein Sachverständigenverfahren auch durch einseitige 
Erklärungen gegenüber den beiden Versicherern verlangen.

2	 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

	 a)	� Jede Partei benennt in Textform einen Sachverständigen; der 
Versicherungsnehmer kann zwei Sachverständige benen-
nen. Die Parteien können sich auch auf einen oder mehrere 
gemeinsame Sachverständige einigen.

		�  Jede Partei kann die anderen Parteien unter Angabe des oder 
der von ihr benannten Sachverständigen in Textform auffor-
dern, auch ihrerseits einen Sachverständigen zu benennen. 
Geschieht dies nicht binnen zwei Wochen  nach Empfang der 
Aufforderung, so kann die auffordernde Partei den Sachver-
ständigen der säumigen Partei durch das für den Schadenort 
zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung 
ist auf diese Folge hinzuweisen.

	 b)	� Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn des 
Feststellungsverfahrens einen weiteren Sachverständigen 
als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der Obmann auf 
Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernannt.

	 c)	� Der Versicherer darf als Sachverständige keine Personen 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers sind 
oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung stehen, fer-
ner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäfts-
partnern angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen 
Verhältnis stehen. Dies gilt entsprechend für die Benennung 
eines Obmannes durch die Sachverständigen.

3	 Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverständi-
gen gelten die diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen und die für die Feuerbetriebsunter
brechungsversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen.

4	 Die Sachverständigen übermitteln den drei Parteien gleichzeitig 
ihre Feststellungen. Weichen die Feststellungen voneinander ab, so 
werden diese unverzüglich dem Obmann übergeben. Dieser ent-
scheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch 
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung den drei Parteien gleichzeitig.

	 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kos-
ten ihres oder ihrer Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes 
tragen die Parteien je zu einem Drittel.

	 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewie-
sen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berech-
nen die Versicherer die Entschädigung.

5	 Steht zum Zeitpunkt der Fälligkeit einer Entschädigungszahlung 
noch nicht fest, inwieweit der Schaden als Feuer-BU- oder als 
Maschinen-BU-Schaden anzusehen ist, so beteiligt sich jeder 
Versicherer an der Zahlung vorläufig mit der Hälfte.

TK 4910 (24)  Elektronik-Betriebsunterbrechungsversicherung

1	 Gegenstand der Versicherung

	 Abweichend von § A1 Nr. 1 Satz 1 AMBUB gilt:

	 Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer im Versicherungs-
vertrag bezeichneten, betriebsfertigen Sache (elektrotechnische 
oder elektronische Anlagen und Geräte) infolge eines auf dem 
Betriebsgrundstück eingetretenen Sachschadens unterbrochen 
oder beeinträchtigt, leistet der Versicherer Entschädigung für den 
dadurch entstehenden Unterbrechungsschaden.
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2	 Sachschaden; versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden

	 Abweichend von § A3 AMBUB gilt:

	 a)	� Sachschaden ist die unvorhergesehen eintretende Beschädi-
gung oder Zerstörung der im Versicherungsvertrag bezeichne-
ten Sachen sowie das unvorhergesehene Abhandenkommen 
durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung.

		�  Unvorhergesehen sind Sachschäden, die der Versicherungs-
nehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorher-
gesehen haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte 
Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen kön-
nen, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den 
Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kür
zen.

		�  Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Unterbre-
chungsschäden infolge von Sachschäden durch

	 aa)	� Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Drit-
ter;

	 bb)	� Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;

	 cc)	� Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung;

	 dd)	� Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen oder Implosion;

	 ee)	� Wasser, Feuchtigkeit;

	 ff)	� Sturm, Frost, Eisgang, und sofern nicht ausgeschlos- 
sen Überschwemmung.

	 b)	� Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Sach-
schäden an elektronischen Bauelementen

		�  Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Sach-
schäden an elektronischen Bauelementen (Bauteile) einer im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Sache wird nur geleistet, 
wenn eine versicherte Gefahr nachweislich von außen auf 
eine Austauscheinheit (im Reparaturfall üblicherweise auszu-
tauschende Einheit) oder auf die Sache insgesamt eingewirkt 
hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die über-
wiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Sachschaden auf die 
Einwirkung einer versicherten Gefahr von außen zurückzufüh-
ren ist.

		�  Für Unterbrechungsschäden durch Folge-Sachschäden an 
weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung 
geleistet.

	 c)	� Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von 
Sachschäden an Röhren und Zwischenbildträgern

		�  Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet der Versi-
cherer Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge 
von Sachschäden an Röhren und Zwischenbildträgern durch

	 aa)	� Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus;

	 bb)	� Leitungswasser.

	 d)	� Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Ver-
lusten oder Veränderungen von Daten des Betriebssystems

		�  Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Ver-
lusten oder Veränderungen von Daten des Betriebssystems 
wird nur geleistet als Folge eines Sachschadens an Datenträ-
gern, soweit es sich nicht um Wechseldatenträger handelt.

	 e)	� Nicht versicherte Gefahren und Schäden

		�  Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Unterbrechungsschäden 
infolge von Sachschäden

	 aa)	� durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten;

	 bb)	� durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse (z. B. Invasion, 
Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufstand) oder Ver-
fügung von hoher Hand (z. B. Beschlagnahme, Verstaat-
lichung);

	 cc)	� durch Innere Unruhen;

	 dd)	� durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen;

	 ee)	� durch Erdbeben;

	 ff)	� durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung 
bereits vorhanden waren und dem Versicherungsneh-
mer oder seinen Repräsentanten bekannt sein mussten;

	 gg)	� durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte 
vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für Unterbre-
chungsschäden durch Folgeschäden an weiteren Aus-
tauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet. 
Nr. 2 b) bleibt unberührt;

	 hh)	� durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit 
dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
bekannt sein musste; der Versicherer leistet jedoch Ent-
schädigung für den Unterbrechungsschaden, wenn der 
Sachschaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit 
verursacht wurde oder wenn die Sache zur Zeit des 
Schadens mit Zustimmung des Versicherers wenigstens 
behelfsmäßig repariert war;

	 ii)	� durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung;

	 jj)	� die durch Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung 
an elektrischen Einrichtungen als Folge von Schäden 
durch Brand, Blitzschlag oder Explosion entstehen.

	 f)	� Zusätzlich versicherbare Schäden

		�  Nur soweit im Versicherungsvertrag gesondert vereinbart, 
sind Unterbrechungsschäden infolge von Sachschäden an 
Zusatzgeräten und Fundamenten von im Versicherungsver-
trag bezeichneten Sachen versichert.

	 g)	� Nicht versichert sind Unterbrechungsschäden infolge von 
Schäden an

	 aa)	� Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und 
Arbeitsmitteln;

	 bb)	� Werkzeugen aller Art;

	 cc)	� sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer der im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Sache erfahrungs-
gemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen.

	 h)	� Im Sinne dieser Bedingungen gilt:

	 aa)	� Einbruchdiebstahl ist das Einbrechen, Einsteigen oder 
Eindringen des Diebes mittels falscher oder gestohlener 
oder geraubter richtiger Schlüssel oder anderer Werk-
zeuge in ein Gebäude oder einen Raum eines Gebäu-
des.

	 bb)	� Raub ist die Anwendung oder Androhung von Gewalt 
gegen den Versicherungsnehmer, seine Angehörigen 
oder Arbeitnehmer, um deren Widerstand gegen die 
Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten.

	 cc)	� Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs- 
gemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat 
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

	 dd)	� Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes 
auf Sachen.

	 ee)	� Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung.

	 ff)	� Leitungswasser ist Wasser, das aus fest verlegten Zu- oder 
Ableitungsrohren der Wasserversorgung, aus sonstigen 
mit dem Rohrsystem fest verbundenen Einrichtungen der 
Wasserversorgung, aus Anlagen der Warmwasser- oder 
Dampfheizung, aus Sprinkler- oder Berieselungsanlagen 
bestimmungswidrig ausgetreten ist.

3	 Erweiterter Geltungsbereich für bewegliche Sachen

	 Sofern besonders vereinbart, gilt:

	 a)	� Für die im Versicherungsvertrag als beweglich bezeichneten 
Sachen besteht Versicherungsschutz auch für Unterbre-
chungsschäden infolge von Sachschäden außerhalb des 
Versicherungsortes, und zwar in dem im Versicherungsver-
trag genannten Gebiet. Dies gilt auch, wenn diese Sachen in 
Kraft- und Wasserfahrzeugen fest eingebaut sind. Kein Versi-
cherungsschutz besteht für in Luftfahrzeugen fest eingebaute 
Sachen.

	 b)	� Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMBUB hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles Dächer und Fenster von 
Kraftfahrzeugen zu schließen sowie deren Türen abzuschließen.

	 c)	� Verletzt der Versicherungsnehmer die in b) genannte Oblie-
genheit vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versi-
cherer nach Maßgabe von § B8 Nr. 1 b) AMBUB zur Kündi-
gung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.
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		�  Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhö-
hung, gilt § B9 Absatz 2 AMBUB. Danach kann der Versiche-
rer kündigen oder leistungsfrei sein.

4	 Brand, Blitzschlag oder Explosion

	 Sofern besonders vereinbart, leistet der Versicherer Entschädi-
gung abweichend von Nr. 2 e) ii) und jj) auch für Unterbrechungs-
schäden infolge von Sachschäden

	 a)	� durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

	 b)	� die durch Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung an 
elektrischen Einrichtungen als Folge von Brand, Blitzschlag 
oder Explosion entstehen. Dies gilt auch, wenn der Sachscha-
den durch Abnutzung entstanden ist.

TK 4940	 Mehrkosten-Versicherung

1	 Gegenstand der Versicherung

	 Abweichend von § A1 Nr. 2 AMBUB sind anstelle von fortlaufen-
den Kosten und Betriebsgewinn Mehrkosten versichert.

	 Mehrkosten sind Kosten, die der Versicherungsnehmer innerhalb 
der Haftzeit aufwendet, um eine Unterbrechung oder Beeinträch-
tigung des Betriebes abzuwenden oder zu verkürzen, weil der 
frühere betriebsfertige Zustand einer beschädigten Sache wie-
derhergestellt oder eine zerstörte Sache durch eine gleichartige 
ersetzt werden muss.

	 Die Begriffe „fortlaufende Kosten und Betriebsgewinn“ sowie 
„Unterbrechungsschaden“ in Abschnitt A AMBUB sowie den ver-
einbarten Klauseln gelten ersetzt durch die Begriffe „Mehrkosten“ 
bzw. „Aufwand von Mehrkosten“.

2	 Versicherungswert

	 a)	� Abweichend von § A2 Nr. 1 AMBUB wird der Versicherungs-
wert jeweils gebildet aus den versicherten zeitabhängigen (aa)) 
und zeitunabhängigen (bb)) Mehrkosten, die der Versiche-
rungsnehmer in dem Bewertungszeitraum hätte aufwenden 
müssen, wenn die im Versicherungsvertrag bezeichnete Sache 
während des gesamten Bewertungszeitraumes infolge eines 
Sachschadens ausgefallen wäre. Versicherungswert kann ins-
besondere ein Produkt aus einem Preis je Einheit (Preisfaktor) 
und einer Anzahl von Einheiten (Mengenfaktor) sein.

	 aa)	� Zeitabhängige Mehrkosten sind Kosten, die proportio-
nal mit der Dauer der Unterbrechung oder Beeinträch-
tigung der technischen Einsatzmöglichkeit entstehen, 
z. B. für

		  (1) � Fremdstrom-Arbeitspreis;

		  (2) � Benutzung anderer Anlagen;

		  (3) � Anwendung anderer Arbeits- oder Fertigungsverfah-
ren;

		  (4) � gemietete Maschinen oder maschinelle Einrichtun-
gen;

		  (5) � Inanspruchnahme von Lohn-Dienstleistungen oder 
Lohn-Fertigungsleistungen;

		  (6) � Bezug von Halb- oder Fertigfabrikaten.

	 bb)	� Zeitunabhängige Mehrkosten sind Kosten, die während 
der Dauer der Unterbrechung oder Beeinträchtigung 
der technischen Einsatzmöglichkeit nicht fortlaufend 
entstehen, z. B. für

		  (1) � Fremdstrom-Leistungspreis;

		  (2) � Umrüstung;

		  (3) � einmalige Umprogrammierung.

	 b)	� Unterversicherung besteht abweichend von § A2 Nr. 5 AMBUB 
nur, wenn mit Beginn der Haftzeit ein für die Versicherungs-
summe zugrunde gelegter Mengenfaktor niedriger ist als der 
Mengenfaktor für die Bildung des Versicherungswertes gemäß 
a).

3	 Umfang der Entschädigung; Unterversicherung Ergänzend zu 
§ A5 AMBUB gilt:

	 a)	� Mehrkosten werden nur ersetzt, soweit ohne ihren Aufwand 
eine Betriebsunterbrechung oder -beeinträchtigung infolge 
des Sachschadens eingetreten wäre.

	 b)	� Ist die Versicherungssumme aus einem Preis- und Men-
genfaktor gebildet, so ist die Entschädigung auf den Betrag 
begrenzt, der sich durch Multiplikation des versicherten Prei-
ses mit der Zahl der ausgefallenen Einheiten ergibt.

	 c)	� Der Versicherer leistet keine Entschädigung für die Kosten 
zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von Sachen 
in den Zustand vor Schadeneintritt.

4	 Sachverständigenverfahren

	 Abweichend von § A7 Nr. 4 b) bis d) AMBUB müssen die Fest-
stellungen der Sachverständigen die entstandenen Mehrkosten 
sowie Ursache und Zweck ihres Aufwandes enthalten.

	 Die Sachverständigen haben alle Arten von Mehrkosten (Nr. 2 a) 
mit Preis- und Mengenfaktor gesondert auszuweisen.

5	 Beitragsrückgewähr

	 Beitragsrückgewähr gemäß § B10 AMBUB kann nur bei den 
gemäß Nr.  2 a) aa) versicherten zeitabhängigen Mehrkosten 
jeweils für den Mengenfaktor beansprucht werden.

TK 4941	 Leistungspreis für Inanspruchnahme elektrischer 
Leistung oder von Netzkapazität

1	 Gegenstand der Versicherung

	 Abweichend von § A1 Nr. 2 AMBUB besteht der Unterbrechungs-
schaden aus dem Leistungspreis für das Vorhalten von elektrischer 
Leistung oder Netzkapazität gemäß dem vom Versicherungsneh-
mer mit dem Netzbetreiber oder Stromlieferant abgeschlossenen 
Vertrag.

2	 Versicherungssumme; Versicherungswert

	 a)	� Abweichend von § A2 Nr. 6 AMBUB entspricht die Versiche-
rungsperiode dem Abrechnungsjahr der versicherten Leis-
tung.

	 b)	� Abweichend von § A2 Nr. 5 a) AMBUB besteht keine Unter-
versicherung, soweit die Versicherungssumme nur deshalb 
niedriger ist als der Versicherungswert, weil der Bewertungs-
zeitraum in mehrere Abrechnungsjahre fällt.

	 c)	� Der Versicherungsnehmer kann jederzeit für den Rest der 
laufenden Versicherungsperiode wegen einer nicht schaden-
bedingten Inanspruchnahme elektrischer Leistung oder von 
Netzkapazität die Herabsetzung der Versicherungssumme 
verlangen. Für die folgende Versicherungsperiode gilt wieder 
die ursprüngliche Versicherungssumme.

		�  Die Versicherungssumme wird ab dem Zeitpunkt der nicht 
schadenbedingten Inanspruchnahme elektrischer Leistung 
oder von Netzkapazität herabgesetzt, jedoch nicht früher 
als 3 Monate vor Zugang der Meldung beim Versicherer. 
Für den Rest der laufenden Versicherungsperiode werden 

  Prozent des Beitrags aus der Differenz zwischen der 
ursprünglichen und der herabgesetzten Versicherungs-
summe erstattet.

3	 Umfang der Entschädigung

	 Der Versicherer leistet Entschädigung für den erhöhten Aufwand 
für den versicherten Leistungspreis, soweit die alleinige Ursache 
hierfür ein gemäß § A3 AMBUB versicherter Sachschaden ist.

	 Die Entschädigung wird durch Gegenüberstellung der tatsäch-
lichen Aufwendungen und der fiktiven Aufwendungen ohne 
Berücksichtigung des Versicherungsfalles ermittelt. Die endgül-
tige Abrechnung der vom Versicherer zu leistenden Entschädi-
gung erfolgt nach Ablauf des Abrechnungsjahres, in das das Ende 
des Bewertungszeitraumes fällt.

	 Kann der Sachschaden gemäß § A3 AMBUB innerhalb der Haft-
zeit nicht bis zum Ende des laufenden Abrechnungsjahres beho-
ben werden, so leistet der Versicherer Entschädigung auch für 
den Leistungspreis in den folgenden Abrechnungsjahren jeweils 
erneut bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme.

TK 4950 (24) � Bauleistungs-Betriebsunterbrechungsversiche-
rung

1	 Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungsschaden; Haftzeit

	 Abweichend von § A1 AMBUB gilt:

	 a)	� Gegenstand der Versicherung

		�  Wird die Nutzungsmöglichkeit des im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Bauvorhabens zum geplanten Zeitpunkt durch 
einen am Versicherungsort eingetretenen Sachschaden verzö-
gert oder beeinträchtigt, leistet der Versicherer Entschädigung 
für den dadurch entstehenden Unterbrechungsschaden.

	 b)	 Unterbrechungsschaden

		�  Der Unterbrechungsschaden besteht aus den fortlaufenden 
Kosten und dem Betriebsgewinn, die der Versicherungsnehmer 
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innerhalb des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch 
der Haftzeit nicht erwirtschaften kann, weil die beschädigte 
oder zerstörte Bauleistung oder die abhanden gekommene 
Sache in einen dem Zustand unmittelbar vor Eintritt des Sach-
schadens technisch gleichwertigen Zustand versetzt bzw. 
durch eine gleichartige Sache ersetzt werden muss (Unter-
brechungsschaden).

	 c)	� Haftzeit

		�  Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungs-
schutz für den Unterbrechungsschaden besteht.

		�  Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem ohne Eintritt 
des Sachschadens die Nutzungsmöglichkeit des Bauvorha-
bens gegeben gewesen wäre.

		�  Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 
30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von 
12  Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles 
Kalenderjahr.

2	 Bewertungszeitraum

	 Abweichend von § A2 Nr. 2 AMBUB beginnt der Bewertungszeit-
raum mit dem Ende des Unterbrechungsschadens.

3	 Sachschaden; versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden

	 Abweichend von § A3 AMBUB gilt:

	 a)	� Sachschaden ist die unvorhergesehen eintretende Beschädi-
gung oder Zerstörung des im Versicherungsvertrag bezeich-
neten Bauvorhabens oder sonstiger im Versicherungsvertrag 
bezeichneter Sachen.

		�  Unvorhergesehen sind Sachschäden, die der Versicherungs-
nehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorher-
gesehen haben noch mit dem für die Erstellung der Bauleis-
tung erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen können, 
wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versi-
cherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

	 b)	� Zusätzlich versicherbare Gefahren und Schäden

		�  Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Versicherer 
Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von

	 aa)	� Verlusten durch Diebstahl mit dem Gebäude fest ver-
bundener versicherter Bestandteile;

	 bb)	� Sachschäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion, 
Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung;

	 cc)	� Sachschäden durch Gewässer und/oder durch Grund-
wasser, das durch Gewässer beeinflusst wird, infolge 
von

		  (1)  ungewöhnlichem Hochwasser;

		  (2) � außergewöhnlichem Hochwasser; 

	 dd)	� Sachschäden durch Innere Unruhen;

	 ee)	� Sachschäden durch Streik oder Aussperrung;

	 ff)	 Sachschäden durch radioaktive Isotope.

	 c)	� Nicht versicherte Schäden

		�  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Unterbre- 
chungsschäden durch

	 aa)	� Mängel der versicherten Lieferungen und Leistungen 
sowie sonstiger versicherter Sachen;

	 bb)	� Verluste von versicherten Sachen, die nicht mit dem 
Gebäude fest verbunden sind;

	 cc)	� Schäden an Glas-, Metall- oder Kunststoffoberflächen 
sowie an Oberflächen vorgehängter Fassaden durch 
eine Tätigkeit an diesen Sachen.

	 d)	� Nicht versicherte Gefahren und Schäden

		�  Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Unterbrechungsschäden 
infolge von Sachschäden

	 aa)	� durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten;

	 bb)	� durch normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen 
der Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet 
werden muss; Entschädigung wird jedoch geleistet, 

wenn der Witterungsschaden infolge eines anderen ent-
schädigungspflichtigen Schadens entstanden ist;

	 cc)	� durch normale Wasserführung oder normale Wasser-
stände von Gewässern;

	 dd)	� durch nicht einsatzbereite oder ausreichend redundante 
Anlagen zur Wasserhaltung; redundant sind die Anla-
gen, wenn sie die Funktion einer ausgefallenen Anlage 
ohne zeitliche Verzögerung übernehmen können und 
über eine unabhängige Energieversorgung verfügen;

	 ee)	� während und infolge einer Unterbrechung der Arbeiten 
auf dem Baugrundstück oder einem Teil davon von 
mehr als 3 Monaten;

	 ff)	� durch Baustoffe, die durch eine zuständige Prüfstelle 
beanstandet oder vorschriftswidrig noch nicht geprüft 
wurden;

	 gg)	� durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse (z. B. Invasion, 
Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufstand) oder Ver-
fügung von hoher Hand (z. B. Beschlagnahme, Verstaat-
lichung);

	 hh)	� durch Innere Unruhen;

	 ii)	� durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen.

4	 Versicherungsort

	 Abweichend von § A4 AMBUB gilt:

	 Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsor-
tes. Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeich-
neten räumliche Bereiche.

5	 Sachverständigenverfahren

	 Ergänzend zu § A7 Nr. 4 AMBUB müssen die Feststellungen 
der Sachverständigen auch enthalten, ab wann und in welchem 
Umfang auch ohne den Sachschaden die Nutzung des Bauvor-
habens möglich gewesen wäre.

6	 Ende des Vertrages

	 a)	� Abweichend von § B3 AMBUB endet der Vertrag mit der Nut-
zungsmöglichkeit des Bauvorhabens, spätestens jedoch mit 
dem vereinbarten Zeitpunkt. Besteht die Nutzungsmöglich-
keit nur für einen Teil des Bauvorhabens, endet der Versiche-
rungsschutz für diesen Teil.

	 b)	� Der Versicherungsvertrag kann verlängert werden, soweit keine 
Sachschäden, die zu einem versicherten Unterbrechungsscha-
den führen können, eingetreten sind.

	 c)	� Bei Eintritt des Unterbrechungsschadens kann der Versiche-
rungsnehmer einen neuen Bauleistungs-Betriebsunterbre-
chungsversicherungsvertrag beantragen.

7	 Beitragsrückgewähr

	 § B10 AMBUB gilt nicht.

8	 Obliegenheiten

	 a)	� Abweichend von § B8 Nr. 1 a) aa) AMBUB hat der Versiche-
rungsnehmer

	 aa)	� alle Planungsdaten sowie deren Veränderung aufgrund 
des tatsächlichen Bau-/Montagefortschrittes aufzu-
zeichnen und nach Produktionsbeginn Bücher zu füh-
ren. Diese Planungsdaten sowie deren Verän- derungen, 
Inventuren, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnun-
gen sind für mindestens drei Jahre vor Verlust, Beschä-
digung oder Zerstörung zu schützen; dem Versicherer ist 
jederzeit zu gestatten, sich über den Bau-/Montagefort-
schritt zu informieren und Einsicht in die Aufzeichnungen 
zu nehmen;

	 bb)	� den Versicherer unverzüglich über nachträgliche Ände-
rungen der technischen Eigenschaften, des Bau-, Mon-
tage- oder Probebetriebsablaufes, des Zeitplans oder 
der Betriebsweise des Montageobjektes zu informieren;

	 cc)	� die notwendigen Informationen über die Eigenschaften 
oder Veränderungen des Baugrundes und der Grund-
wasserverhältnisse einzuholen und zu beachten;

	 dd	� während einer gänzlichen Unterbrechung der Arbeiten 
auf dem Baugrundstück oder eines Teils davon notwen-
dige und zumutbare Maßnahmen zum Schutz der versi-
cherten Sachen zu ergreifen.

	 b)	� Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vor-
sätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach 
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Maßgabe von § B8 AMBUB zur Kündigung berechtigt oder 
auch leistungsfrei sein.

		�  Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhö-
hung, gilt § B9 Absatz 2 AMBUB . Danach kann der Versiche-
rer kündigen oder leistungsfrei sein.

TK 4970 (24) � Montage-Betriebsunterbrechungsversicherung

1	 Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungsschaden; Haftzeit

	 Abweichend von § A1 AMBUB gilt:

	 a)	� Gegenstand der Versicherung

		�  Wird die technische Einsatzmöglichkeit des im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Montageobjektes zum geplanten 
Zeitpunkt durch einen am Versicherungsort eingetretenen 
Sachschaden verzögert oder beeinträchtigt, leistet der Versi-
cherer Entschädigung für den dadurch entstehenden Unter-
brechungsschaden.

	 b)	� Unterbrechungsschaden

		�  Der Unterbrechungsschaden besteht aus den fortlaufenden 
Kosten und dem Betriebsgewinn, die der Versicherungsnehmer 
innerhalb des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch 
der Haftzeit, nicht erwirtschaften kann, weil die beschädigte, 
zerstörte oder abhanden gekommene Sache in einen dem 
Zustand unmittelbar vor Eintritt des Sachschadens technisch 
gleichwertigen Zustand versetzt bzw. durch eine gleichartige 
Sache ersetzt werden muss (Unterbrechungsschaden).

	 c)	 Haftzeit

		�  Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungs-
schutz für den Unterbrechungsschaden besteht.

		�  Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem ohne Eintritt 
des Sachschadens die Nutzungsmöglichkeit des Montage-
vorhabens gegeben gewesen wäre.

		�  Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 
30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von 
12  Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles 
Kalenderjahr.

2	 Bewertungszeitraum

	 Abweichend von § A2 Nr. 2 AMBUB beginnt der Bewertungszeit-
raum mit dem Ende des Unterbrechungsschadens.

3	 Sachschaden; versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden

	 Abweichend von § A3 AMBUB gilt:

	 a)	� Sachschaden ist die unvorhergesehen eintretende Beschädi-
gung oder Zerstörung des im Versicherungsvertrag bezeich-
neten Montageobjektes. Unvorhergesehen eintretende 
Verluste von versicherten Sachen sind dem Sachschaden 
gleichgestellt.

		�  Unvorhergesehen sind Sachschäden, die der Versicherungs-
nehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorher-
gesehen haben noch mit dem für die Montage und Inbetrieb-
nahme erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen können, 
wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versi-
cherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

	 b)	� Soweit nichts anderes vereinbart ist, leistet der Versicherer 
Entschädigung für Unterbrechungsschäden durch Sachschä-
den an Lieferungen und Leistungen, die der Versicherungs-
nehmer der Art nach ganz oder teilweise erstmals ausführt 
oder ausführen lässt, nur, soweit der Sachschaden durch 
Einwirkung von außen entstanden ist.

	 c)	� Zusätzlich versicherbare Gefahren und Schäden

		�  Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Versiche-
rer Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von 
Sachschäden durch

	 aa)	� Brand, Blitzschlag oder Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

	 bb)	� Innere Unruhen;

	 cc)	� Streik oder Aussperrung;

	 dd)	� betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radio
aktive Isotope.

	 d)	� Nicht versicherte Gefahren und Schäden

		�  Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Unterbrechungsschäden 
infolge von

	 aa)	� Sachschäden durch Vorsatz des Versicherungsneh-
mers oder dessen Repräsentanten;

	 bb)	� Sachschäden durch normale Witterungseinflüsse, mit 
denen wegen der Jahreszeit und der örtlichen Verhält-
nisse gerechnet werden muss;

	 cc)	� Sachschäden, die eine unmittelbare Folge der dauern-
den Einflüsse des Betriebes sind;

	 dd)	� Verlusten, die erst bei einer Bestandskontrolle festge-
stellt werden;

	 ee)	� Sachschäden, die später als einen Monat nach Beginn 
der ersten Erprobung eintreten und mit einer Erprobung 
zusammenhängen;

	 ff)	� Sachschäden durch den Einsatz einer Sache, deren 
Reparaturbedürftigkeit dem Versicherungsnehmer oder 
seinen Repräsentanten bekannt sein musste; der Ver-
sicherer leistet jedoch Entschädigung für den Unter-
brechungsschaden, wenn der Schaden nicht durch die 
Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die 
Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des Ver-
sicherers wenigstens behelfsmäßig repariert war;

	 gg)	� Sachschäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse 
(z. B. Invasion, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Auf-
stand) oder Verfügung von hoher Hand (z. B. Beschlag-
nahme, Verstaatlichung);

	 hh)	� Sachschäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung 
oder radioaktiven Substanzen;

	 ii)	� Sachschäden durch Mängel, die bei Abschluss der 
Versicherung bereits vorhanden waren und dem Versi-
cherungsnehmer, der Leitung des Unternehmens oder 
dem verantwortlichen Leiter der Montagestelle hätten 
bekannt sein müssen, wobei nur grobe Fahrässigkeit 
schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

4	 Versicherungsort

	 Abweichend von § A4 AMBUB gilt:

	 Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsor-
tes. Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeich-
neten räumliche Bereiche.

5	 Sachverständigenverfahren

	 Ergänzend zu § A7 Nr. 4 AMBUB müssen die Feststellungen 
der Sachverständigen auch enthalten, ab wann und in welchem 
Umfang auch ohne den Sachschaden die technische Möglichkeit 
des geplanten Einsatzes des Montageobjektes bestand.

6	 Ende des Vertrages

	 a)	� Abweichend von § B3 AMBUB endet der Vertrag mit der 
Abnahme des Montageobjektes durch den Besteller, spätes-
tens jedoch mit dem vereinbarten Zeitpunkt.

	 b)	� Der Versicherungsvertrag kann verlängert werden, soweit 
keine Sachschäden, die zu einem versicherten Unterbre-
chungsschaden führen können, eingetreten sind.

	 c)	� Bei Eintritt des Unterbrechungsschadens kann der Versi-
cherungsnehmer einen neuen Montage-Betriebsunterbre-
chungs-Versicherungsvertrag beantragen.

7	 Beitragsrückgewähr

	 § B10 AMBUB gilt nicht.

8	 Obliegenheiten

	 a)	� Abweichend von § B8 Nr. 1 a) aa) AMBUB hat der Versicherungs-
nehmer alle Planungsdaten sowie deren Veränderung aufgrund 
des tatsächlichen Bau-/Montagefortschrittes aufzuzeichnen und 
nach Produktionsbeginn Bücher zu führen. Diese Planungsda-
ten sowie deren Veränderungen, Inventuren, Bilanzen sowie 
Gewinn- und Verlustrechnungen sind für mindestens drei Jahre 
vor Verlust, Beschädigung oder Zerstörung zu schützen.

		�  Dem Versicherer ist jederzeit zu gestatten, sich über den 
Bau-/Montagefortschritt zu informieren und Einsicht in die 
Aufzeichnungen zu nehmen.
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	 b)	� Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer unverzüglich 
über nachträgliche Änderungen der technischen Eigenschaften, 
des Bau-, Montage- oder Probebetriebsablaufes, des Zeitplans 
oder der Betriebsweise des Montageobjektes zu informieren.

	 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von 
§ B8 AMBUB zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt § B9 Absatz 2 AMBUB. Danach kann der Versicherer kündigen 
oder leistungsfrei sein.

TK 4980 (24) �� Betriebsunterbrechungsversicherung infolge des 
Ausfalls der öffentlichen Versorgung mit Gas,  
Strom, Wärme oder Wasser

1	 Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungsschaden; Haftzeit

	 a)	� Gegenstand der Versicherung

		�  Abweichend von § A1 Nr. 1 AMBUB gilt:

	 aa)	� Wird der im Versicherungsvertrag bezeichnete Betrieb 
des Versicherungsnehmers infolge des Ausfalls der 
öffentlichen Versorgung mit Gas, Strom, Wärme oder 
Wasser unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet der 
Versicherer Entschädigung für den dadurch entstehen-
den Unterbrechungsschaden

		  (1) � für die Dauer des Ausfalls der Versorgung;

		  (2) � soweit vereinbart, für die Dauer der Verlängerung der 
Betriebsunterbrechung oder -beeinträchtigung über 
die Ausfallzeit hinaus.

	 bb)	� Soweit vereinbart, leistet der Versicherer Entschädigung 
für die Kosten der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung von im Versicherungsvertrag bezeichneten

		  (1) � Waren (Rohstoffe, Halb- oder Fertigfabrikate, Hilfs- 
oder Betriebsstoffe), die durch Verderb als Folge 
eines Ausfalls der öffentlichen Versorgung beschä-
digt oder zerstört werden;

		  (2) � technischen Betriebseinrichtungen, die als Folge 
eines Ausfalls der öffentlichen Versorgung beschä- 
digt oder zerstört werden.

	 b)	� Unterbrechungsschaden

		�  Abweichend von § A1 Nr. 2 AMBUB besteht der Unterbre-
chungsschaden aus den fortlaufenden Kosten und dem 
Betriebsgewinn in dem versicherten Betrieb, die der Versi-
cherungsnehmer innerhalb des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch der Haftzeit, nicht erwirtschaften kann, weil 
die öffentliche Versorgung ausgefallen ist.

	 c)	� Haftzeit

		�  Abweichend von § A1 Nr. 3 Absatz 2 AMBUB beginnt die Haft-
zeit mit dem Ausfall der öffentlichen Versorgung, spätestens 
jedoch mit Beginn des Unterbrechungsschadens.

2	 Versicherungswert; Versicherungssumme

	 Ergänzend zu § A2 AMBUB gilt:

	 a)	� Versicherungswert

	 aa)	� Für Waren ist der Versicherungswert der Betrag, der 
aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte wie-
derzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend 
ist der niedrigere Betrag. Für eigene Erzeugnisse ist der 
Versicherungswert der erzielbare Verkaufspreis. Für 
nicht fertiggestellte, eigene Erzeugnisse ist der Versi-
cherungswert der erzielbare Verkaufspreis abzüglich der 
für die lieferfertige Fertigstellung der Erzeugnisse nicht 
aufgewendeten Kosten.

	 bb)	� Für technische Betriebseinrichtungen ist der Versiche-
rungswert der Neuwert. Neuwert ist der jeweils gültige 
Listenpreis der versicherten Sache im Neuzustand 
zuzüglich der Bezugskosten (z. B. Kosten für Verpa-
ckung, Fracht, Zölle, Montage).

	 b)	� Versicherungssumme

		�  Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Warengruppe 
oder Sachen der technischen Betriebseinrichtung genannten 
Versicherungssummen soll den jeweiligen Versicherungswer-
ten entsprechen. Der Versicherungsnehmer soll die Versiche-
rungssummen während der Dauer des Versicherungsverhält-
nisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.

	 c)	� Unterversicherung

		�  Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so besteht 
Unterversicherung.

3	 Versicherte und nicht versicherte Gefahren

	 Abweichend von § A3 AMBUB gilt:

	 a)	� Ausfall der öffentlichen Versorgung ist die Unterbrechung 
der Versorgung, die auf eine Ursache vor der Grenzstelle im 
Bereich der öffentlichen Versorgung zurückzuführen ist. Die 
Grenzstelle ist die Stelle zwischen dem öffentlichen Versor-
gungsnetz und dem Betrieb des Versicherungsnehmers, ab 
der gemäß Netzanschlussvertrag die Gefahrtragung auf den 
Versicherungsnehmer übergeht. Die Grenzstelle ist im Ver-
sicherungsvertrag zu bezeichnen. Öffentliche Versorgung ist 
die Bereitstellung und/oder das Betreiben von Netzen für die 
allgemeine Versorgung in Zusammenhang mit der Erzeugung, 
dem Transport oder der Verteilung von Gas, Strom, Wärme 
oder Wasser.

	 b)	� Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der Aus-
fall der öffentlichen Versorgung verursacht wurde durch

	 aa)	� geplante Abschaltungen;

	 bb)	� Streik, Aussperrung;

	 cc)	� Krieg, kriegsähnliche Ereignisse (z. B. Invasion, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion, Aufstand) oder Verfügung 
von hoher Hand (z. B. Beschlagnahme, Verstaatlichung);

	 dd)	� Innere Unruhen;

	 ee)	� Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Subs-
tanzen.

	 c)	� Der Versicherer leistet keine Entschädigung für den Unterbre-
chungsschaden, wenn die Dauer des Ausfalls der öffentlichen 
Versorgung die vereinbarte Mindestzeit nicht überschritten 
hat.

4	 Umfang der Entschädigung

	 a)	� Abweichend von § A5 Nr. 1 a) Absatz 1 AMBUB leistet der 
Versicherer Entschädigung, wenn der Ausfall der öffentlichen 
Versorgung innerhalb der vereinbarten Versicherungsdauer 
eintritt.

	 b)	� Ergänzend zu Abschnitt A § 5 Nr. 1 g) aa) AMBUB gilt für 
versicherte Waren und technische Betriebseinrichtungen: 

	 aa)	� Entschädigt werden die Kosten für die Wiederbeschaf-
fung oder Wiederherstellung der Waren in gleicher Art 
und Güte und der technischen Betriebseinrichtungen in 
den früheren, betriebsfertigen Zustand abzüglich des 
Wertes des Altmaterials.

	 bb)	� Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

		  (1) � Kosten, die auch unabhängig vom Versicherungsfall 
aufzuwenden gewesen wären;

		  (2) � Mehrkosten für Änderungen und Verbesserungen;

		  (3) � Mehrkosten für behelfsmäßige oder vorläufige Wie-
derherstellung;

		  (4) � Kosten für Arbeiten, die an nicht versicherten Sachen 
ausgeführt werden;

		  (5) � Vermögensschäden.

	 cc)	� Grenze der Entschädigung ist der im Versicherungsver-
trag genannte Prozentsatz des Versicherungswertes für 
jede Warengruppe und die technischen Betriebseinrich-
tungen.

	 c)	� Der nach § A5 AMBUB ermittelte Betrag für den Unterbre-
chungsschaden sowie der nach b) ermittelte Betrag für den 
Sachschaden wird je Versicherungsfall um den jeweils hierfür 
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

TK 4990 (24) � Versicherung von Vertragsstrafen für Terminver-
zug

1	 Gegenstand der Versicherung; Vertragsstrafe für Terminverzug; 
Haftzeit

	 Abweichend von § 1 AMBUB gilt:

	 a)	� Gegenstand der Versicherung

		�  Wird die technische Einsatzmöglichkeit des im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Montageobjektes zum geplanten 
Zeitpunkt durch einen am Versicherungsort eingetretenen 
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Sachschaden verzögert oder beeinträchtigt, leistet der Ver-
sicherer Entschädigung für die im Liefer-/Werkvertrag zwi-
schen dem Besteller und dem Versicherungsnehmer verein-
barte Vertragsstrafe für Terminverzug, die im einzelnen im 
Versicherungsvertrag zu bezeichnen ist.

		�  Die Begriffe „fortlaufende Kosten und Betriebsgewinn“ und 
„Unterbrechungsschaden“ in Abschnitt A AMBUB sowie den 
vereinbarten Klauseln gelten ersetzt durch den Begriff „Ver-
tragsstrafe für Terminverzug“.

	 b)	� Haftzeit

		�  Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungs-
schutz für die Vertragsstrafe für Terminverzug besteht. Die 
Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem ohne Eintritt des 
Sachschadens die Nutzungsmöglichkeit des Montageobjek-
tes gegeben gewesen wäre.

		�  Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 
30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von 
12  Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles 
Kalenderjahr.

2	 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung

	 Abweichend von § A2 AMBUB gilt:

	 a)	� Versicherungswert

		�  Der Versicherungswert wird gebildet aus der maximal gemäß 
Liefer-/Werkvertrag vom Versicherungsnehmer an den Bestel-
ler zu zahlenden Vertragsstrafe für Terminverzug.

	 b)	� Versicherungssumme

		�  Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und 
Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der 
dem Versicherungswert entsprechen soll.

	 c)	� Unterversicherung

		�  Unterversicherung besteht, wenn mit Beginn der Haftzeit die 
Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert ist.

3	 Sachschaden; versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden

	 Abweichend von § A3 AMBUB gilt:

	 a)	� Sachschaden ist die unvorhergesehen eintretende Beschädi-
gung oder Zerstörung des im Versicherungsvertrag bezeich-
neten Montageobjektes. Unvorhergesehen eintretende 
Verluste von versicherten Sachen sind dem Sachschaden 
gleichgestellt.

		�  Unvorhergesehen sind Sachschäden, die der Versicherungs-
nehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vor-
hergesehen haben noch mit dem für die Montage und Inbe-
triebnahme erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen 
müssen, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese 
den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kür-
zen.

	 b)	� Soweit nichts anderes vereinbart ist, leistet der Versicherer 
Entschädigung für Unterbrechungsschäden durch Sachschä-
den an Lieferungen und Leistungen, die der Versicherungs-
nehmer der Art nach ganz oder teilweise erstmals ausführt 
oder ausführen lässt, nur, soweit der Sachschaden durch 
Einwirkung von außen entstanden ist.

	 c)	� Zusätzlich versicherbare Gefahren und Schäden

		�  Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Versicherer 
Entschädigung für Unterbrechungsschäden infoge von Sach-
schäden durch

	 aa)	� Brand, Blitzschlag oder Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

	 bb)	� Innere Unruhen;

	 cc)	� Streik oder Aussperrung;

	 dd)	� betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radio
aktive Isotope.

	 d)	� Nicht versicherte Gefahren und Schäden

		�  Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Unterbrechungsschäden 
infolge von

	 aa)	� Sachschäden durch Vorsatz des Versicherungsnehmers 
oder dessen Repräsentanten;

	 bb)	� Sachschäden durch normale Witterungseinflüsse, mit 
denen wegen der Jahreszeit und der örtlichen Verhält-
nisse gerechnet werden muss;

	 cc)	� Sachschäden, die eine unmittelbare Folge der dauern-
den Einflüsse des Betriebes sind;

	 dd)	� Verlusten, die erst bei einer Bestandskontrolle festge-
stellt werden;

	 ee)	� Sachschäden, die später als einen Monat nach Beginn 
der ersten Erprobung eintreten und mit einer Erprobung 
zusammenhängen;

	 ff)	� Sachschäden durch den Einsatz einer Sache, deren 
Reparaturbedürftigkeit dem Versicherungsnehmer oder 
seinen Repräsentanten bekannt sein musste; der Ver-
sicherer leistet jedoch Entschädigung für den Unter-
brechungsschaden, wenn der Schaden nicht durch die 
Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die 
Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des Ver-
sicherers wenigstens behelfsmäßig repariert war;

	 gg)	� Sachschäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse 
(z. B. Invasion, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Auf-
stand) oder Verfügung von hoher Hand (z. B. Beschlag-
nahme, Verstaatlichung);

	 hh)	� Sachschäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung 
oder radioaktiven Substanzen;

	 ii)	� Sachschäden durch Mängel, die bei Abschluss der 
Versicherung bereits vorhanden waren und dem Ver- 
sicherungsnehmer, der Leitung des Unternehmens oder 
dem verantwortlichen Leiter der Montagestelle hätten 
bekannt sein müssen, wobei nur grobe Fahrlässigkeit 
schadet.

4	 Versicherungsort

	 Abweichend von § A4 AMBUB gilt:

	 Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsor-
tes. Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeich-
neten räumliche Bereiche.

5	 Sachverständigenverfahren

	 Ergänzend zu § A7 Nr. 4 AMBUB müssen die Feststellungen 
der Sachverständigen auch enthalten, ab wann und in welchem 
Umfang auch ohne den Sachschaden die technische Möglichkeit 
des geplanten Einsatzes des Montageobjektes bestand.

6	 Ende des Vertrages

	 Abweichend von § B3 AMBUB endet der Vertrag mit der Abnahme 
durch den Besteller, spätestens jedoch mit dem vereinbarten Zeit-
punkt.

7	 Beitragsrückgewähr

	 § B10 AMBUB gilt nicht.

8	 Obliegenheiten

	 a)	� Abweichend von § B8 Nr. 1 a) aa) AMBUB hat der Versiche-
rungsnehmer alle Planungsdaten sowie deren Veränderung 
aufgrund des tatsächlichen Bau-/Montagefortschrittes auf-
zuzeichnen und nach Produktionsbeginn Bücher zu führen. 
Diese Planungsdaten sowie deren Veränderungen, Inventu-
ren, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen sind für 
mindestens drei Jahre vor Verlust, Beschädigung oder Zerstö-
rung zu schützen.

		�  Dem Versicherer ist jederzeit zu gestatten, sich über den Bau-/ 
Montagefortschritt zu informieren und Einsicht in die Auf-
zeichnungen zu nehmen.

	 b)	� Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer unverzüglich 
über nachträgliche Änderungen der technischen Eigenschaf-
ten, des Bau-, Montage- oder Probebetriebsablaufes, des 
Zeitplans oder der Betriebsweise des Montageobjektes zu 
informieren.

	 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätz-
lich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe 
von § B8 AMBUB zur Kündigung berechtigt oder auch leistungs-
frei sein.

	 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt § B9 Absatz 2 AMBUB. Danach kann der Versicherer kündigen 
oder leistungsfrei sein.
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Sanktionsklausel

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – 
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen.
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Register

ALLGEMEINE 
INFORMATIONEN
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Kundeninformationen

Identität des Versicherers

Name:	 Generali Deutschland Versicherung AG
Anschrift:	 Adenauerring 7, 81737 München
Rechtsform:	 Aktiengesellschaft
Sitz:	 Adenauerring 7, 81737 München
Handelsregister:	 Amtsgericht München, HRB 250638
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Stefan Lehmann

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

Generali Deutschland Versicherung AG 
Adenauerring 7 
81737 München

vertreten durch den Vorstand: Roland Stoffels, Vorsitzender;  
Dr. Melanie Kramp-Gerstner, Dr. Robert Wehn

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die Generali Deutschland Versicherung AG betreibt alle Arten der 
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten die aufgeführten Versicherungsbedingungen, die im Regis-
ter dieser Produktunterlagen enthalten sind.

Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung unserer Leistung

In unseren Produktinformationsblättern haben wir Sie bereits näher 
über Art und Umfang der Versicherung informiert. 

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leis
tungspflicht erbringen wir die im Versicherungsvertrag für diesen Fall 
vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung 
unserer Leistungen sind in den Versicherungsbedingungen geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages einschließlich aller Bestandteile wie 
z. B. gesetzliche Versicherungsteuern oder Ratenzahlungszuschlag 
ergibt sich aus dem Antrag. 

Zahlung, Erfüllung und Zahlweise der Beiträge

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungsschut-
zes, fällig.

Wann Sie die Folgebeiträge zu zahlen haben, richtet sich nach der 
im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jährlich). Ist 
die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, sorgen 
Sie bitte für entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzeitig, 
wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird.

Ist eine unterjährige Zahlweise des Jahresbeitrages vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur der entsprechende Teilbetrag des ersten Jahres
beitrages. Der noch ausstehende Rest des Jahresbeitrages ist sofort 
fällig, wenn Sie mit der Zahlung eines Teilbetrages ganz oder teilweise 
in Verzug geraten.

Bei halbjährlicher Zahlweise beträgt der Ratenzuschlag 3 %, bei vier-
teljährlicher Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise 7 %.

Monatliche Zahlung setzt ein zu unseren Gunsten erteiltes SEPA-
Lastschriftmandat voraus. Entfällt diese Voraussetzung nachträglich, 
gilt vierteljährliche Zahlweise vereinbart.

Nähere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen des Produktes zu finden.

Gültigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen 

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschließlich der im 
Antrag genannten Beiträge behalten für die Dauer von drei Monaten 
nach ihrer Aushändigung Gültigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang des 
Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerklärung 
durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; Ihr 
Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. Innerhalb dieser Frist können 
wir Ihren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen inner-
halb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, E-Mail) widerrufen. Eine 
ausführliche Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht finden Sie im Antrag. 

Beendigung des Vertrages, Kündigungsmöglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kündigen. Verträge von mindestens einjähriger 
Dauer verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch einen 
Vertragspartner gekündigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit von mehr 
als drei Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten oder 
jedes darauf folgenden Jahres kündigen. 

Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem jeweili-
gen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Textform zugegangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekündigt werden, insbesondere 

•	 im Versicherungsfall 

•	 bei Eigentumswechsel

•	 bei Obliegenheitsverletzung

Darüber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungsbe-
dingungen.

Anwendbares Recht 

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhält-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Verwendete Sprache 

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher 
Sprache.

Außergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren

Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind?

Bitte melden Sie sich jederzeit mit Ihrem Anliegen oder Ihrer 
Beschwerde direkt bei Ihrer Kundenservice-Direktion. Die Adresse 
und Telefonnummer finden Sie in dem Begleitschreiben zu Ihrem Ver-
sicherungsschein. Darüber hinaus können Sie sich auch über unsere 
Internetseite an uns wenden:

www.generali.de/feedback

Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu lösen sein, schreiben Sie 
bitte unserem Vorstand:

Vorstand der Generali Deutschland Versicherung AG, 
Adenauerring 7, 81737 München

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Anliegen oder Ihre 
Beschwerde klären werden.

Sie können Ihre Beschwerde auch an die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn,

richten. Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre Entschei-
dung in einzelnen Streitfällen nicht verbindlich.

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unbe-
rührt.

Wir möchten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kundenservice 
ist ausgezeichnet – Ihre Anliegen nehmen wir sehr ernst.
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Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
 personenbezogenen Daten durch die Generali Deutschland Versi-
cherung AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht  zustehenden 
 Rechte.

Bitte geben Sie die Informationen auch den aktuellen und künftigen 
vertretungsberechtigten Personen und wirtschaftlich Berechtigten 
sowie etwaigen mitversicherten Personen und sonstigen Beteiligten 
weiter.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Generali Deutschland Versicherung AG
Adenauerring 7
81737 München
Telefon: 089 5121-0
E-Mail: service@generali.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter 
der o. g. Adresse mit dem Zusatz Datenschutzbeauftragter oder per 
E-Mail unter: konzerndatenschutz.de@generali.com

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestim-
mungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren 
maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser  Unternehmen 
auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personen bezogenen 
Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ (Code of  Conduct 
Datenschutz) verpflichtet, die die oben genannten  Gesetze für die Ver-
sicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter 
www.generali.de/datenschutz abrufen. 

Fordern Sie Informationen z. B. zu unserem Unternehmen oder zu 
Produkten oder Leistungen unseres Unternehmens an, benötigen 
wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für die Bearbeitung 
Ihres Anliegens. Falls Sie eine Beratung wünschen, benötigen wir Ihre 
 Angaben zur Weitergabe an unseren Vertriebspartner.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die 
von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertra-
ges und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. 
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir  diese 
 Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur 
 Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benö-
tigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall ein-
getreten und wie hoch der Schaden ist.

Die Bearbeitung Ihres Anliegens bzw. der Abschluss und die 
Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Er-
stellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Ent-
wicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener 
 Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) 
DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener 
Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Unfallversi-
cherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach 
Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statis tiken 
mit diesen Datenkategorien, geschieht dies auf Grundlage von Art. 9  
Abs. 2 j)  DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. Eine erteilte Einwilligung kann 
 jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von 
Einwilligungserklärungen, die gegebenenfalls vor der Geltung der 
DSGVO, also vor dem 25.05.2018, uns gegenüber erteilt worden sind.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns 
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann ins-
besondere erforderlich sein:
–  zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, ein-

schließlich des Trainings und der Weiterentwicklung technischer 
Systeme,

– zur Optimierung unserer internen Abläufe,

 –  zur Anonymisierung von Daten, z. B. um daraus Statistiken zu er-
stellen,

–  zur passgenauen Werbung für unsere eigenen Versicherungs-
produkte und für andere Produkte der Unternehmen der Generali- 
Gruppe und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und 
 Meinungsumfragen,

–  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; insbesondere 
 nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf 
Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

Auf Basis Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO in-
formieren wir Sie mittels personalisierten E-Mails sowie ggf. telefonisch 
über Produkte und Services und befragen Sie auf gleichem Wege zu 
Ihrer Kundenzufriedenheit. In diesem Zusammenhang analysieren wir 
Ihr Nutzungsverhalten im Hinblick auf erhaltene E-Mails. Das bedeutet: 
Wir verwenden E-Mails, die sog. Zählpixel enthalten. Dadurch können 
wir feststellen, ob Sie unsere Mail geöffnet sowie ggfs. genutzt haben. 
Z. B. können wir nachvollziehen, welche Elemente innerhalb der E-Mail, 
d. h. Logos, Buttons, Links etc., Sie angeklickt haben und wie lange Sie 
in bestimmten Bereichen der E-Mail verweilten. Diese Informationen 
werten wir aus, um sie anschließend für zukünftige E-Mails zu berück-
sichtigen, d. h. um für Sie nicht interessante Informationen herausfiltern 
und Ihnen auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmte Benachrich-
tigungen zukommen lassen zu können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Er-
füllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder 
unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. 
Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versi-
cherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich 
sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer 
zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder 
den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es möglich, 
dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner be-
sonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei 
der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln 
Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung 
unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. 
Nähere Informationen können Sie von unseren Rückversicherern, 
der Generali Deutschland AG, Adenauerring 7, 81737  München und 
der Pharma-Rückversicherungs-Gemeinschaft, Königinstraße 107, 
80802 München erhalten.

Vermittler/Vermögensberater:
Soweit sich im Rahmen der Bearbeitung Ihres Anliegens die Notwen-
digkeit zur Einbeziehung eines Vermittlers/Vermögensberaters ergibt, 
verarbeitet Ihr Vermittler/Vermögensberater die zum Abschluss und 
zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags- und Vertrags-
daten. Gleiches gilt, wenn Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsver-
träge von einem Vermittler/Vermögensberater betreut werden. Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden 
Vermittler/Vermögensberater, soweit diese die Informationen zu Ihrer 
Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienst-
leis tungsangelegenheiten benötigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der 
Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versiche-
rungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unter nehmen 
unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Ver-
waltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, 
zur Vertrags- und Schadenbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur 
gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der 
Gruppe verarbeitet werden. Soweit wir auf Basis der Würdigung der 
Umstände annehmen dürfen, dass Sie Post, E-Mails oder Zahlungen 
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nicht an das für Ihr Anliegen zuständige Konzernunternehmen adres-
siert haben, bemühen wir uns in bestimmten Fällen fehladressierte 
Post- und E-Maileingänge sowie Zahlungen innerhalb des Konzerns 
an das zuständige Unternehmen weiterzuleiten.

Zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem Handelsrecht) 
oder auf Basis berechtigter Interessen können wir auch Daten an die Ge-
nerali Deutschland AG als Obergesellschaft der deutschen Unterneh-
mensgruppe, an die Assicurazioni Generali S.p.A. als Konzern mutter 
der internationalen Generali-Gruppe sowie an andere Gesellschaften 
der deutschen oder internationalen Generali Gruppe übertragen.

In unserer Dienstleisterliste bei den Vertragsbedingungen und Kun-
deninformationen, die wir Ihnen vor Antragstellung in Textform mit-
geteilt haben, sowie in der jeweils aktuellen Version im Internet unter 
www.generali.de/datenschutz finden Sie die Unternehmen, die an 
einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der von uns 
eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur 
vorübergehende Geschäftsbeziehungen  bestehen, können Sie der 
Übersicht in den Vertragsbedingungen und  Kundeninformationen,  
die Sie vor Antragstellung erhalten haben, sowie in der jeweils 
aktuellen Version auf unserer Internetseite unter
www.generali.de/datenschutz entnehmen.

Soweit mehrere Unternehmen Ihre personenbezogenen Daten in ge-
meinsamer Verantwortlichkeit (Art. 26 DSGVO) verarbeiten,  haben 
sich die jeweiligen Unternehmen untereinander vertraglich dazu ver-
pflichtet, ihre datenschutzrechtlichen Pflichten (einschließlich Infor-
mationspflichten und Betroffenenrechte) in der Regel in eigener Ver-
antwortung zu erfüllen.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 
Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetz-
licher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbe-
hörden oder Strafverfolgungsbehörden).

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben 
 genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt wer-
den, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen  geltend gemacht 
werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu 
 dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, 
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nach-
weis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus 
dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwä-
schegesetz. Die Speicherfristen  betragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer  Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von 
Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
 maschinenlesbaren Format  zustehen.

Widerspruchsrecht

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Inte-
ressen, können Sie dieser Verarbeitung mit Wirkung für die 
Zukunft widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen 
 Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung 
sprechen.

Einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu  
Zwecken der Direktwerbung können Sie jederzeit ohne An-
gabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widersprechen.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist an den oben 
genannten Verantwortlichen für die Datenverarbeitung zu 
richten.

Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde ist:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Postfach 1349
91504 Ansbach

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informations-
system (HIS) der informa HIS GmbH, Kreuzberger Ring 68, 
65205  Wiesbaden zur Sachverhaltsaufklärung bei der Schaden-
prüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. 
Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit 
dem HIS erforderlich.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur 
Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung) bzw. bei Eintritt des Versicherungsfalls ggf. zu überprüfen 
und bei Bedarf zu ergänzen, können wir im dafür erforderlichen Um-
fang personenbezogene Daten mit dem von Ihnen im Antrag benann-
ten früheren Versicherer austauschen.

Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, 
fragen wir in der Kfz-Versicherung bei einer Auskunftei, der Infoscore 
Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden 
 Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens 
ab.

Datenübermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, dann tun wir dies 
nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemes-
senes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemes-
sene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne 
 Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vor-
handen sind. Detaillierte Informationen dazu können Sie unter den 
oben genannten Kontaktinformationen anfordern.

Änderung der Datenschutzhinweise 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzbestimmungen zu ändern. 
Eine aktuelle Version finden Sie jederzeit im Internet unter
www.generali.de/datenschutz.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.
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I. Einleitung

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
(GDV) mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versiche-
rer in Deutschland. Ihm gehören über 450 Mitgliedsunternehmen an. 
Diese bieten als Risikoträger Risikoschutz und Unterstützung sowohl 
für private Haushalte als auch für Industrie, Gewerbe und öffentliche 
Einrichtungen. Der Verband setzt sich für alle die Versicherungswirt-
schaft betreffenden Fachfragen und für ordnungspolitische Rahmen-
bedingungen ein, die den Versicherern die optimale Erfüllung ihrer 
Aufgaben ermöglichen.

Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in 
 großem Umfang personenbezogene Daten der Versicherten zu ver-
wenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung 
erhoben, verarbeitet und genutzt, um Versicherte zu beraten und zu 
betreuen sowie um das zu versichernde Risiko einzuschätzen, die 
Leistungspflicht zu prüfen und Versicherungsmissbrauch im Interes-
se der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen kön-
nen dabei heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung erfüllen.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz 
der Privatsphäre sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind für 
die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Vertrauen der 
Versicherten zu gewährleisten. Alle Regelungen zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten müssen nicht nur im Einklang mit den Bestim-
mungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
des Bundesdatenschutzgesetzes und aller einschlägigen bereichs-
spezifischen Vorschriften über den Datenschutz stehen, sondern die 
beigetretenen Unternehmen der Versicherungswirtschaft verpflichten 
sich darüber hinaus, den Grundsätzen der Transparenz, der Erforder-
lichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenminimierung in beson-
derer Weise nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen  Mitgliedsunternehmen 
die folgenden Verhaltensregeln für den Umgang mit den personen-
bezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen für die 
Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards und 
fördern die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen. 
Unter nehmen, die die brancheninternen Verhaltensregeln anwenden, 
stellen damit nach Auffassung der unabhängigen Datenschutzbe-
hörden des Bundes und der Länder sicher, dass die Vorgaben der 
Datenschutz-Grundverordnung für die Versicherungswirtschaft bran-
chenspezifisch konkretisiert werden. Die Mitgliedsunternehmen des 
GDV, die diesen Verhaltensregeln gemäß Artikel 30 beigetreten sind, 
verpflichten sich damit zu deren Einhaltung.

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Un-
ternehmen die Gewähr bieten, dass Datenschutz- und Datensicher-
heitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten und 
Dienstleistungen berücksichtigt werden. Der GDV versichert seine 
Unterstützung bei diesem Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen 
weisen ihre Führungskräfte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte 
werden über die Verhaltensregeln informiert. 

Darüber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zusätzliche Einwilligun-
gen möglichst entbehrlich gemacht werden. Grundsätzlich sind solche 
nur noch für die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten personen-
bezogener Daten – wie Gesundheitsdaten – sowie für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung oder der Markt- 
und Meinungsforschung erforderlich. Für die Verarbeitung von beson-
ders sensiblen Arten personenbezogener Daten – wie Gesundheitsda-
ten – hat der GDV gemeinsam mit den zuständigen Aufsichtsbehörden 
Mustererklärungen mit Hinweisen zu deren Verwendung erarbeitet. Die 
beigetretenen Unternehmen sind von den Datenschutzbehörden auf-
gefordert – angepasst an ihre Geschäftsabläufe – Einwilligungstexte zu 
verwenden, die der Musterklausel entsprechen.

Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und ergänzen die 
datenschutzrechtlichen Regelungen für die Versicherungsbranche. Als 
Spezialregelungen für die beigetretenen Mitgliedsunternehmen des 

GDV erfassen sie die wichtigsten Verarbeitungen personenbezogener 
Daten, welche die Unternehmen im Zusammenhang mit der Begrün-
dung, Durchführung, Beendigung oder Akquise von Versicherungsver-
trägen sowie zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen vornehmen. 

Da die Verhaltensregeln geeignet sein müssen, die Datenverarbeitung 
aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind sie möglichst allge-
meingültig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, dass die ein-
zelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifischen Regelungen 
konkretisieren. Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz- 
und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht unterschritten. Darüber 
hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit 
datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. für besonders sensible Daten 
wie Gesundheitsdaten oder für die Verarbeitung von Daten im Inter-
net, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits solche 
besonders datenschutzfreundliche Regelungen getroffen oder beste-
hen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden spezielle Vereinbarungen 
oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten Verfahrens-
weisen, behalten diese selbstverständlich auch nach dem Beitritt zu 
diesen Verhaltensregeln ihre Gültigkeit.

Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften 
der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberührt bleiben 
die Vorschriften zu Rechten und Pflichten von Beschäftigten der Ver-
sicherungswirtschaft.

II. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Für die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen der Daten-
schutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes.

Darüber hinaus sind:

Unternehmen:
die Mitgliedsunternehmen des GDV, soweit sie das Versicherungsge-
schäft als Erstversicherer betreiben sowie mit diesem in einer Gruppe 
von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen verbun-
dene Erstversicherungsunternehmen, einschließlich Pensionsfonds, 
die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind,

Versicherungsverhältnis:
Versicherungsvertrag einschließlich der damit im Zusammenhang 
stehenden vorvertraglichen Maßnahmen und rechtlichen Verpflich-
tungen,

Betroffene Personen:
Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft 
verarbeitet werden,

Versicherte: 
–  Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unter-

nehmens,

–  versicherte Personen einschließlich der Teilnehmer an Gruppen-
versicherungen, 

Antragsteller:
Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf 
Abschluss eines Versicherungsvertrages stellen, unabhängig davon, 
ob der Versicherungsvertrag zustande kommt, 

weitere Personen:
außerhalb des Versicherungsverhältnisses stehende betroffene Per-
sonen, wie Geschädigte, Zeugen und sonstige Personen, deren Daten 
das Unternehmen im Zusammenhang mit der Begründung, Durchfüh-
rung oder Beendigung eines Versicherungsverhältnisses verarbeitet,

Geschädigte:
Personen, die einen Schaden erlitten haben oder erlitten haben könn-
ten, wie z. B. Anspruchsteller in der Haftpflichtversicherung,

Datenverarbeitung:
Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, Speichern, Anpassen oder 
Verändern, Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen durch Über-
mitteln, Verbreiten oder Bereitstellen in einer anderen Form, Abgleichen 

Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)
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oder Verknüpfen oder Einschränken der Verarbeitung sowie Löschen 
oder Vernichten personenbezogener Daten,

Datenerhebung:
das Beschaffen von Daten über die betroffenen Personen,

Automatisierte Verarbeitung:
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten 
 unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

Automatisierte Entscheidung:
eine Entscheidung gegenüber einer einzelnen Person, die auf eine 
ausschließlich automatisierte Verarbeitung gestützt wird, ohne dass 
eine inhaltliche Bewertung und darauf gestützte Entscheidung durch 
eine natürliche Person stattgefunden hat,

Stammdaten:
die allgemeinen Daten der betroffenen Personen: Name, Adresse, 
Geburtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Beruf, Familienstand, 
gesetzliche Vertreter, Angaben über die Art der bestehenden Ver-
träge (wie Vertragsstatus, Beginn- und Ablaufdaten, Versiche-
rungsnummer(n), Zahlungsart, Rollen der betroffenen Person (z. B. 
Versicherungsnehmer, versicherte Person, Beitragszahler, Anspruch-
steller), sowie Konto verbindung, Telekommunikationsdaten, Authen-
tifizierungsdaten für die elektronische oder telefonische Kommuni-
kation, Werbe sperren und andere Widersprüche, Werbeeinwilligung 
und Sperren für Markt- und Meinungsforschung, Vollmachten und 
Betreuungs regelungen, zuständige Vermittler und mit den genannten 
Beispielen vergleichbare Daten,

Dienstleister:
andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufga-
ben für das Unternehmen wahrnehmen,

Auftragsverarbeiter:
eine natürliche oder juristische Person, Einrichtung oder andere Stel-
le, die personenbezogene Daten im Auftrag des verantwortlichen 
Unternehmens verarbeitet,

Vermittler:
selbstständig handelnde natürliche Personen (Handelsvertreter) und 
Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter, oder -makler im 
Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungs-
verträge vermitteln oder abschließen.

Schutzwürdige Interessen: 
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, insbe-
sondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind 
handelt. 

III. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1 Geltungsbereich

(1) 1Die Verhaltensregeln gelten für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft 
durch die Unternehmen. 2Dazu gehört neben dem Versicherungs-
verhältnis insbesondere die Erfüllung gesetzlicher Ansprüche, auch 
wenn ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder 
nicht mehr besteht. 3Zum Versicherungsgeschäft gehören auch die 
Gestaltung und Kalkulation von Tarifen und Produkten. 

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die gesetz-
lichen Vorschriften zum Datenschutz, insbesondere die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz.

Art. 2 Zwecke der Verarbeitung

(1) 1Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt für die Zwe-
cke des Versicherungsgeschäfts grundsätzlich nur, soweit dies zur 
Begründung, Durchführung und Beendigung von Versicherungsver-
hältnissen erforderlich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines An-
trags, zur Beurteilung des zu versichernden Risikos, zur Erfüllung der 
Beratungspflichten nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), 
zur Prüfung einer Leistungspflicht und zur internen Prüfung des frist-
gerechten Forderungsausgleichs. 2Sie erfolgt auch zur Prüfung und 
Regulierung der Ansprüche Geschädigter in der Haftpflichtversiche-
rung, zur Prüfung und Abwicklung von Regressforderungen, zum Ab-
schluss und zur Durchführung von Rückversicherungsverträgen, zur 
Entwicklung von Tarifen, Produkten und Services, zur Erstellung von 
Statistiken, für versicherungsrelevante Forschungszwecke, z. B. Un-
fallforschung, zur Missbrauchsbekämpfung oder zur Erfüllung gesetz-
licher und aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen oder zu Zwecken der 
Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung.

(2) 1Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rah-
men der den betroffenen Personen bekannten Zweckbestimmung 
verarbeitet. 2Eine Änderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung 
erfolgt nur, wenn sie rechtlich zulässig ist und die betroffenen Perso-
nen nach Artikel 7 bzw. 8 dieser Verhaltensregeln darüber informiert 
 wurden oder wenn die betroffenen Personen eingewilligt haben. 

Art. 3 Grundsätze zur Qualität der Datenverarbeitung

(1) Die Unternehmen verpflichten sich, alle personenbezogenen 
 Daten in rechtmäßiger und den schutzwürdigen Interessen der be-
troffenen Person entsprechender und nachvollziehbarer Weise zu 
verarbeiten.

(2) 1Die Datenverarbeitung richtet sich an dem Ziel der Datenmini-
mierung und Speicherbegrenzung aus. 2Personenbezogene Daten 
werden vorbehaltlich der Zwecke Forschung und Statistik nach Maß-
gabe des Art. 5 Abs. 1 lit. e) DSGVO in einer Form gespeichert, die 
die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, 
wie es für die Zwecke der Verarbeitung erforderlich ist. 3Insbesondere 
werden die Möglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudonymisie-
rung genutzt, soweit dies möglich ist und der Aufwand nicht unver-
hältnismäßig zu dem angestrebten Schutzzweck ist. Dabei wird die 
Anonymisierung der Pseudonymisierung vorgezogen. 

(3) 1Das Unternehmen trägt dafür Sorge, dass die vorhandenen per-
sonenbezogenen Daten richtig und erforderlichenfalls auf dem aktu-
ellen Stand gespeichert sind. 2Es werden alle angemessenen Maß-
nahmen dafür getroffen, dass nicht zutreffende oder unvollständige 
Daten unverzüglich berichtigt, gelöscht oder in der Verarbeitung ein-
geschränkt werden.

(4) 1Die Maßnahmen nach den vorstehenden Absätzen werden doku-
mentiert. 2Grundsätze hierfür werden in das Datenschutzkonzept der 
Unternehmen aufgenommen (Art. 4 Abs. 2).

Art. 4 Grundsätze der Datensicherheit

(1) 1Zur Gewährleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen 
technisch-organisatorischen Maßnahmen unter Berücksichtigung 
des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, 
des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie 
der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schwere der 
mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Frei-
heiten natürlicher Personen getroffen, um ein dem Risiko angemes-
senes Schutzniveau zu gewährleisten. 2Dabei werden angemessene 
Maßnahmen getroffen, die insbesondere gewährleisten können, dass

1.  nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen kön-
nen (Vertraulichkeit). Mittel hierzu sind insbesondere Berechti-
gungskonzepte, Pseudonymisierung oder Verschlüsselung perso-
nenbezogener Daten.

2.  personenbezogene Daten während der Verarbeitung unversehrt, 
vollständig und aktuell bleiben (Integrität).

3.  personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und 
ordnungsgemäß verarbeitet werden können (Verfügbarkeit, Be-
lastbarkeit).

4.  jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet 
werden können (Authentizität).

5.  festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen 
Daten in welcher Weise eingegeben, übermittelt und verändert hat 
(Revisionsfähigkeit). 

6.  die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten vollständig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind, 
dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können (Trans-
parenz).

(2) 1Die in den Unternehmen veranlassten Maßnahmen werden in 
ein umfassendes, die Verantwortlichkeiten regelndes Datenschutz- 
und -sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung der 
betrieb lichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird. 2Es beinhaltet 
 insbesondere Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung und Bewer-
tung der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen.

Art. 5 Einwilligung

(1) 1Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf eine Ein-
willigung sowie – soweit erforderlich – auf eine Schweigepflichtent-
bindungserklärung der betroffenen Personen gestützt wird, stellt das 
Unternehmen sicher, dass diese freiwillig, in informierter Weise und 
unmissverständlich bekundet wird, wirksam und nicht widerrufen ist. 
2Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten – insbe-
sondere Daten über die Gesundheit – verarbeitet werden, muss die 
diesbezügliche Einwilligung ausdrücklich abgegeben sein.
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(2) 1Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten von Minder-
jährigen auf eine Einwilligung sowie – soweit erforderlich – auf eine 
Schweigepflichtentbindungserklärung gestützt wird, werden diese 
Erklärungen von dem gesetzlichen Vertreter eingeholt. 2Frühestens 
mit Vollendung des 16. Lebensjahres werden diese Erklärungen bei 
entsprechender Einsichtsfähigkeit des Minderjährigen von diesem 
selbst eingeholt. 

(3) 1Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einho-
lende Vermittler stellt sicher und dokumentiert, dass die betroffenen 
Personen zuvor über die Verantwortliche(n), den Umfang, die Form 
und den Zweck der Datenverarbeitung sowie die Möglichkeit der 
Verweigerung und die Widerruflichkeit der Einwilligung und deren 
Folgen informiert sind. 2Art. 7 Abs. 3 dieser Verhaltensregeln bleibt 
unberührt.

(4) 1Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung können je-
derzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne Angabe von Gründen wider-
rufen werden. 2Die betroffenen Personen werden über die Möglichkei-
ten und Folgen des Widerrufs einer Einwilligungserklärung informiert. 
3Mögliche Folge eines wirksamen Widerrufs kann insbesondere sein, 
dass eine Leistung nicht erbracht werden kann. 

(5) Wird die Einwilligung schriftlich oder elektronisch zusammen mit 
anderen Erklärungen eingeholt, wird sie so hervorgehoben, dass sie 
ins Auge fällt. 

(6) 1Eine Einwilligung kann schriftlich, elektronisch oder mündlich er-
teilt werden. 2Das Unternehmen wird die Erklärung so dokumentieren, 
dass der Inhalt der jeweils erteilten Einwilligungserklärung nachgewie-
sen werden kann. 3Auf Verlangen wird den betroffenen Personen der 
Erklärungsinhalt zur Verfügung gestellt. 

(7) Wird die Einwilligung mündlich eingeholt, ist dies den betroffenen 
Personen unverzüglich schriftlich oder in Textform zu bestätigen. 

Art. 6 Besondere Kategorien personenbezogener Daten

(1) 1Besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (insbesondere Angaben über 
die Gesundheit) werden auf gesetzlicher Grundlage (insbesonde-
re Art. 6 i. V. m. Art. 9 Datenschutz-Grundverordnung) oder mit 
Einwilligung der betroffenen Personen nach Artikel 5 und – soweit 
erforderlich – aufgrund einer Schweigepflichtentbindung erhoben 
und verarbeitet. 2Eine Einwilligung muss sich ausdrücklich auf diese 
Daten beziehen.

(2) 1Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten auf gesetzlicher Grundlage ist zulässig, insbesondere wenn 
es zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen erforderlich ist. 2Das gilt beispielsweise für die Prüfung und 
Abwicklung der Ansprüche von Versicherten sowie von Geschädigten 
in der Haftpflichtversicherung. 

(3) Darüber hinaus kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten 
betroffener Personen ohne deren Einwilligung erfolgen zur Geltend-
machung, Prüfung und Abwicklung von gesetzlich geregelten Re-
gressforderungen einerseits des Unternehmens oder andererseits 
eines Dritten, der gegenüber den betroffenen Personen eine Leistung 
erbracht hat, wie beispielsweise zur Prüfung und Abwicklung der 
Regressforderungen eines Sozialversicherungsträgers, Arbeitgebers 
oder privaten Krankenversicherers.

(4) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
 Daten kann im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auch dann zu-
lässig sein, soweit es zur Gesundheitsvorsorge bzw. -versorgung er-
forderlich ist.

(5) Ebenso kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ohne Ein-
willigung erfolgen zum Schutz lebenswichtiger Interessen der be-
troffenen oder anderer Personen, wenn diese aus körperlichen oder 
rechtlichen Gründen außerstande sind, ihre Einwilligung zu geben, 
insbesondere wenn für diese Personen Assistance-Leistungen (z. 
B. Notrufdienste, Krankentransport aus dem Ausland oder Koordi-
nation der medizinischen Behandlung) vereinbart und sie im Leis-
tungsfall außer Stande sind, ihre Einwilligung abzugeben, z. B. weil 
nach einem Unfall ein Krankentransport für eine bewusstlose Person 
nötig ist. 

(6) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Da-
ten erfolgt auch auf gesetzlicher Grundlage zu statistischen Zwecken 
sowie zu Forschungszwecken nach Maßgabe von Artikel 10 dieser 
Verhaltensregeln.

IV. DATENERHEBUNG

Art. 7  Grundsätze zur Datenerhebung und Informationen bei 
Datenerhebung bei der betroffenen Person 

(1) 1Personenbezogene Daten werden in nachvollziehbarer Weise er-
hoben. 2Bei Versicherten und Antragstellern werden die Mitwirkungs-
pflichten nach §§ 19, 31 VVG berücksichtigt. 

(2) 1Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Ver-
haltensregeln werden erhoben und verarbeitet, wenn es zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. 2Das gilt 
insbesondere für die Erhebung von Daten von Zeugen oder von Ge-
schädigten anlässlich einer Leistungsprüfung und -erbringung in der 
Haftpflichtversicherung und für Datenverarbeitungen zur Erfüllung 
von Direktansprüchen in der Kfz-Haftpflichtversicherung oder zur Er-
füllung von gesetzlichen Meldepflichten. 3Daten nach Satz 1 können 
auch erhoben und verarbeitet werden, wenn dies im Zusammenhang 
mit der Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Versiche-
rungsverhältnisses erforderlich ist und die schutzwürdigen Interessen 
dieser Personen nicht überwiegen, beispielsweise wenn Daten eines 
Rechtsanwalts oder einer Reparaturwerkstatt zur Korrespondenz im 
Leistungsfall benötigt werden.

(3) 1Die Unternehmen stellen sicher, dass die betroffenen Personen 
zur Gewährleistung der Transparenz und zur Wahrung ihrer Rechte 
über Folgendes unterrichtet werden:

a)  die Identität des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Ver-
tretungsberechtigte), 

b)  die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,

c)  die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschließlich der berech-
tigten Interessen) der Datenverarbeitung,  

d)  ggf. Empfänger oder die Kategorien von Empfängern der personen-
bezogenen Daten,

e)  ggf. beabsichtigte Übermittlungen der personenbezogenen Daten 
in ein Drittland oder an eine internationale Organisation nach Maß-
gabe des Art. 13 Abs. 1 lit. f) DSGVO, 

f)  die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen 
Daten, 

g)  die im Abschnitt VIII dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte 
der betroffenen Personen einschließlich der Beschwerdemöglich-
keiten bei einer Aufsichtsbehörde sowie über ein ggf. bestehendes 
Widerspruchsrecht,

h)  wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: über das 
Recht zum Widerruf der Einwilligung und dessen Folgen,

i)  eine ggf. gesetzlich oder vertraglich bestehende oder für einen 
Vertragsschluss erforderliche Pflicht zur Angabe der Daten und die 
Folgen der Nichtangabe und

j)  bei Einsatz automatisierter Entscheidungen aussagekräftige Infor-
mationen über die eingesetzte Logik, Tragweite und Auswirkungen 
dieser Verarbeitung.

2Die Information unterbleibt, wenn und soweit die betroffenen Perso-
nen bereits auf andere Weise Kenntnis von ihr erlangt haben. 

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der betroffenen 
 Personen

(1) 1Daten werden ohne Mitwirkung der betroffenen Personen erho-
ben, wenn dies im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung 
oder Beendigung von Versicherungsverhältnissen und insbesondere 
auch zur Prüfung und Bearbeitung von Leistungsansprüchen erfor-
derlich ist. 2Das gilt beispielsweise, wenn der Versicherungsnehmer 
bei Gruppenversicherungen zulässigerweise die Daten der versicher-
ten Personen oder bei Lebens- und Unfallversicherungen die Daten 
der Bezugsberechtigten angibt oder er in der Haftpflichtversicherung 
Angaben über den Geschädigten oder Zeugen macht. 3Ohne Mitwir-
kung der betroffenen Person können personenbezogene Daten auch 
zu Zwecken nach Art. 10 Abs. 1 erhoben werden.

(2) 1Die Erhebung von Gesundheitsdaten oder genetischen Daten bei 
Dritten erfolgt – soweit erforderlich – mit wirksamer Schweigepflicht-
entbindungserklärung der betroffenen Personen und nach Maßgabe 
des § 213 VVG und § 18 GenDG, soweit diese Vorschriften anzuwen-
den sind. 2Die Erhebung von besonderen Kategorien personenbezo-
gener Daten bei Dritten kann auch erforderlich sein in den in Artikel 6 
Absatz 2 bis 5 dieser Verhaltensregeln genannten Fällen.
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(3) 1Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mitwir-
kung der betroffenen Personen erhebt, stellt sicher, dass die be-
troffenen Personen innerhalb einer im Einzelfall angemessenen Frist, 
längstens jedoch innerhalb eines Monats, nach der ersten Erlangung 
der Daten informiert werden über:

a)  die Identität des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Ver-
tretungsberechtigte), 

b)  die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,

c)  die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschließlich der berech-
tigten Interessen) der Datenverarbeitung,

d)  die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden,

e)  ggf. Empfänger oder die Kategorien von Empfängern der perso-
nenbezogenen Daten,

f)  ggf. beabsichtigte Übermittlungen der personenbezogenen Daten 
in ein Drittland oder an eine internationale Organisation nach Maß-
gabe des Art. 14 Abs. 1 lit. f) DSGVO,

g)  die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen 
Daten, 

h)  die im Abschnitt VIII dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte 
der betroffenen Personen einschließlich der Beschwerdemöglich-
keiten bei einer Aufsichtsbehörde, 

i)  wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: über das Recht 
zum Widerruf der Einwilligung und dessen Folgen,

j)  die Quelle der personenbezogenen Daten bzw. ob sie aus einer 
öffentlich zugänglichen Quelle stammen und 

k)  bei Einsatz automatisierter Entscheidungen aussagekräftige Infor-
mationen über die eingesetzte Logik, Tragweite und Auswirkungen 
dieser Verarbeitung.

2Falls die Daten zur Kommunikation mit den betroffenen Personen 
verwendet werden sollen, erfolgt die Information spätestens mit der 
ersten Mitteilung an sie, zum Beispiel in Fällen der Benennung von 
Bezugsberechtigten in der Lebensversicherung bei Eintritt des Leis-
tungsfalls oder in Fällen der Benennung von Berechtigten für Notfälle, 
wenn dieser eintritt. 3Falls die Offenlegung an einen anderen Empfän-
ger beabsichtigt ist, erfolgt die Information spätestens zum Zeitpunkt 
der ersten Offenlegung. 

(4) 1Die Information unterbleibt, wenn und soweit die betroffenen Per-
sonen bereits über die Informationen verfügen, sich die Erteilung der 
Informationen als unmöglich erweist oder die Information einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde, insbesondere wenn Daten 
für statistische oder wissenschaftliche Zwecke verarbeitet werden 
oder wenn gespeicherte Daten aus allgemein zugänglichen Quellen 
entnommen sind und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der 
betroffenen Fälle unverhältnismäßig ist. 2Die Information unterbleibt 
auch, wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 
nach, insbesondere wegen des überwiegenden berechtigten Inter-
esses eines Dritten, geheim gehalten werden müssen. 3Dies betrifft 
beispielsweise Fälle in der Lebensversicherung, in denen sich der 
Versicherungsnehmer wünscht, dass ein Bezugsberechtigter nicht 
informiert wird. 

(5) 1Ebenso unterbleibt die Information nach Maßgabe des § 33 
Abs. 1 Nr. 2 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit Art. 23 Abs. 
1 lit. j) DSGVO, wenn:

–  sie die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung zivilrecht-
licher Ansprüche beeinträchtigen würde oder die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten aus zivilrechtlichen Verträgen beinhaltet 
und der Verhütung von Schäden durch Straftaten dient, sofern nicht 
das berechtigte Interesse der betroffenen Person an der Informa-
tionserteilung überwiegt oder 

–  das Bekanntwerden der Informationen die behördliche Strafverfol-
gung gefährden würde. 

2Daher erfolgt regelmäßig keine Information über Datenerhebungen 
zur Aufklärung von Widersprüchlichkeiten gemäß Artikel 15 dieser 
Verhaltensregeln.

(6) 1In den Fällen des Absatzes 5 ergreift das Unternehmen geeignete 
Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen 
Personen (z. B. Prüfung und gegebenenfalls Veranlassung weiterer 
Zugriffsbeschränkungen). 2Sofern das Unternehmen von einer Infor-
mation absieht, dokumentiert es die Gründe dafür.

V. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Art. 9  Verarbeitung von Stammdaten in der Unternehmens-
gruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungsunternehmen angehört, können die Stamm-
daten von Antragstellern, Versicherten und weiteren Personen sowie 
Angaben über den Zusammenhang mit bestehenden Verträgen zur 
zentralisierten Bearbeitung von bestimmten Verfahrensabschnitten im 
Geschäftsablauf (z. B. Telefonate, Post, Inkasso) in einem von Mitglie-
dern der Gruppe gemeinsam nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren 
verarbeitet werden, wenn sichergestellt ist, dass die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen nach Maßgabe des Art. 4 dieser Ver-
haltensregeln (z. B. Berechtigungskonzepte) den datenschutzrecht-
lichen Anforderungen entsprechen und die Einhaltung dieser Ver-
haltensregeln durch den oder die für das Verfahren Verantwortlichen 
gewährleistet ist. 

(2) 1Stammdaten werden aus gemeinsam nutzbaren Datenverarbei-
tungsverfahren nur weiterverarbeitet, soweit dies für den jeweiligen 
Zweck erforderlich ist. 2Dies ist technisch und organisatorisch zu ge-
währleisten.

(3) 1Erfolgt eine gemeinsame Verarbeitung von Daten gemäß Ab-
satz 1, werden die Versicherten darüber bei Vertragsabschluss oder 
bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in Textform informiert. 
2Dazu hält das Unternehmen eine aktuelle Liste aller Unternehmen der 
Gruppe bereit, die an einer zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und 
macht diese in geeigneter Form bekannt.

(4) Nimmt ein Unternehmen für ein anderes Mitglied der Gruppe wei-
tere Datenverarbeitungen vor oder finden gemeinsame Verarbeitun-
gen mehrerer Mitglieder der Gruppe statt, richtet sich dies nach Artikel 
21 bis 22a dieser Verhaltensregeln.

Art. 10 Statistik, Tarifkalkulation und Prämienberechnung

(1) 1Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von 
 Statisti ken und Erfahrungswerten mit Hilfe versicherungsmathe-
matischer Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versi-
cherungsfällen sowie deren Schadenhöhe und entwickelt auf dieser 
Grundlage Tarife. 2Dazu werten Unternehmen neben Daten aus Ver-
sicherungsverhältnissen, Leistungs- und Schadenfällen auch andere 
Daten von Dritten (z. B. des Kraftfahrtbundesamtes) aus. 

(2) 1Die Unternehmen stellen durch geeignete technische und or-
ganisatorische Maßnahmen sicher, dass die Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen gemäß der Datenschutz-Grundverord-
nung gewahrt werden, insbesondere dass die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten auf das für die jeweilige Statistik notwendige 
Maß beschränkt wird. 2Zu diesen Maßnahmen gehört die frühzeitige 
Anonymi sierung oder Pseudonymisierung der Daten, sofern es mög-
lich ist, den Statistikzweck auf diese Weise zu erfüllen. 

(3) 1Eine Übermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e. V., den Verband der Privaten Kran-
kenversicherung e. V. oder andere Stellen zur Errechnung unterneh-
mensübergreifender Statistiken oder Risikoklassifizierungen erfolgt 
grundsätzlich nur in anonymisierter oder – soweit für den Statistikzweck 
erforderlich – pseudonymisierter Form. 2Ein Rückschluss auf die betrof-
fenen Personen durch diese Verbände erfolgt nicht. 3Absatz 2 gilt ent-
sprechend. 4Für Kraftfahrt- und Sachversicherungsstatistiken können 
auch Datensätze mit personenbeziehbaren Sachangaben wie z. B. Kfz-
Kennzeichen, Fahrzeugidentifikationsnummern oder Standortdaten 
von Risikoobjekten wie beispielsweise Gebäuden übermittelt werden. 

(4) 1Für Datenverarbeitungen zu statistischen Zwecken können Un-
ternehmen auch besondere Kategorien personenbezogener Daten, 
insbesondere Gesundheitsdaten, verarbeiten, wenn dies für den je-
weiligen Statistikzweck erforderlich ist und die Interessen des Unter-
nehmens an der Verarbeitung die Interessen der betroffenen Perso-
nen an einem Ausschluss von der Verarbeitung erheblich überwiegen. 
2Das gilt z. B. für Statistiken zur Entwicklung und Überprüfung von Ta-
rifen oder zum gesetzlich vorgeschriebenen Risikomanagement. 3Die 
Unternehmen treffen in diesen Fällen angemessene und spezifische 
Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen  Personen 
und insbesondere der in Artikel 3 und 4 geregelten Grundsätze. 
4Zu den spezifischen Maßnahmen gehören wegen der besonderen 
Schutzbedürftigkeit der Daten beispielsweise:

–  die Sensibilisierung der an den Verarbeitungen beteiligten Mitarbei-
ter und Dienstleister,

–  die Pseudonymisierung personenbezogener Daten nach Absatz 2 
Satz 2, 
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–  die Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten 
innerhalb der Unternehmen oder beim Dienstleister und

–  Verschlüsselung beim Transport personenbezogener Daten.
5Alle personenbezogenen Daten werden anonymisiert, sobald dies 
nach dem Statistikzweck möglich ist, es sei denn, der Anonymisie-
rung stehen berechtigte Interessen der betroffenen Personen ent-
gegen. 6Bis dahin werden die Identifikationsmerkmale, mit denen 
Einzelangaben einer betroffenen Person zugeordnet werden könnten, 
gesondert gespeichert. 7Diese Identifikationsmerkmale dürfen mit den 
Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der Statistik-
zweck dies erfordert.

(5) 1Die betroffenen Personen können der Verarbeitung ihrer personen-
bezogenen Daten für eine Statistik widersprechen, wenn aufgrund  ihrer 
persönlichen Situation Gründe vorliegen, die der Verarbeitung  ihrer 
Daten zu diesem Zweck entgegenstehen. 2Das Widerspruchsrecht be-
steht nicht, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer im  öffentlichen 
Interesse liegenden Aufgabe (z. B. der Beantwortung von Anfragen der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) erforderlich ist.

(6) 1Zur Ermittlung der risikogerechten Prämie werden Tarife nach 
Absatz 1 auf die individuelle Situation des Antragstellers angewandt. 
2Darüber hinaus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des 
Antragstellers durch spezialisierte Risikoprüfer, z. B. Ärzte, in die Prä-
mienermittlung einfließen. 3Hierzu werden auch personenbezogene 
Daten einschließlich ggf. besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten, wie Gesundheitsdaten, verwendet, die nach Maßgabe dieser 
Verhaltensregeln verarbeitet worden sind.

(7) Die Versicherungswirtschaft verarbeitet personenbezogene Daten 
entsprechend den vorstehenden Absätzen auch für Zwecke der wis-
senschaftlichen Forschung, zum Beispiel zur Unfallforschung. 

Art. 11 Scoring

Für das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 12 Bonitätsdaten

Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitätsdaten gel-
ten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen  

(1) Automatisierte Entscheidungen, die für die betroffenen Personen 
eine rechtliche Wirkung nach sich ziehen oder sie in ähnlicher Weise 
erheblich beeinträchtigen, werden nur unter den in Absatz 2, 3 und 4 
genannten Voraussetzungen getroffen.

(2) 1Eine Entscheidung, die für den Abschluss oder die Erfüllung 
eines Versicherungsvertrags mit der betroffenen Person oder im 
Rahmen der Leistungserbringung erforderlich ist, kann automatisiert 
erfolgen. 2Eine Erforderlichkeit ist insbesondere in folgenden Fällen 
gegeben:

1.  Entscheidungen gegenüber Antragstellern über den Abschluss 
und die Konditionen eines Versicherungsvertrages,

2.  Entscheidungen gegenüber Versicherungsnehmern über Leis-
tungsfälle im Rahmen eines Versicherungsverhältnisses, 

3.  Entscheidungen über die Erfüllung von Merkmalen bei verhaltens-
bezogenen Tarifen, z. B. das Fahrverhalten honorierende Rabatte 
in der Kfz-Versicherung.

(3) 1Automatisierte Entscheidungen über Leistungsansprüche nach 
einem Versicherungsvertrag, z. B. Entscheidungen gegenüber mitver-
sicherten Personen oder Geschädigten in der Haftpflichtversicherung, 
sind auch dann zulässig, wenn dem Begehren der betroffenen Per-
son stattgegeben wird. 2Die Entscheidung kann im Rahmen der Leis-
tungserbringung nach einem Versicherungsvertrag auch automatisiert 
ergehen, wenn die Entscheidung auf der Anwendung verbindlicher 
Entgeltregelungen für Heilbehandlungen beruht und das Unternehmen 
für den Fall, dass dem Antrag nicht vollumfänglich stattgegeben wird, 
angemessene Maßnahmen zur Wahrung der berechtigten Interessen 
der betroffenen Person trifft, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung 
des Eingreifens einer Person seitens des Unternehmens, auf Darlegung 
des eigenen Standpunktes und auf Anfechtung der Entscheidung zählt. 

(4) Darüber hinaus kann eine automatisierte Entscheidung mit aus-
drücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgen.

(5) 1Besondere Kategorien personenbezogener Daten werden im 
Rahmen einer automatisierten Entscheidungsfindung verarbei-
tet, wenn die betroffenen Personen ihre Einwilligung erteilt haben. 
 2Automatisierte Entscheidungen mit besonderen Kategorien perso-
nenbezogener Daten sind auch ohne Einwilligung in den Fällen des 
Absatzes 3 möglich.

(6) 1Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der betroffenen 
Personen getroffen werden, wird mindestens das Folgende veran-
lasst: Das Unternehmen teilt den betroffenen Personen mit, dass eine 
automatisierte Entscheidung getroffen wurde. 2Dabei werden ihnen, 
sofern sie nicht bereits informiert wurden, aussagekräftige Informa-
tionen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die ange-
strebten Auswirkungen der automatisierten Entscheidungsfindung 
mitgeteilt. 3Auf Verlangen werden den betroffenen Personen auch die 
wesentlichen Gründe der Entscheidungsfindung mitgeteilt und erläu-
tert, um ihnen die Darlegung ihres Standpunktes, das Eingreifen einer 
Person seitens des Unternehmens und die Anfechtung der Entschei-
dung zu ermöglichen. 4Dies umfasst auch die verwendeten Daten-
arten sowie ihre Bedeutung für die automatisierte Entscheidung. 5Die 
betroffenen Personen haben das Recht, die Entscheidung anzufech-
ten. 6Dann wird die Entscheidung auf dieser Grundlage in einem nicht 
ausschließlich automatisierten Verfahren erneut geprüft. 7Artikel 28 
Absatz 1 dieser Verhaltensregeln gilt entsprechend.

(7) Der Einsatz automatisierter Entscheidungsverfahren wird doku-
mentiert.

(8) 1Die Unternehmen stellen sicher, dass technische und organisa-
torische Maßnahmen getroffen werden, damit Faktoren, die zu un-
richtigen personenbezogenen Daten führen, korrigiert werden können 
und das Risiko von Fehlern minimiert wird. 2In Hinblick auf Gesund-
heitsdaten werden auch die gesetzlichen Vorgaben der §§ 37 Abs. 2, 
22 Abs. 2 BDSG beachtet. 

Art. 14 Hinweis- und Informationssystem (HIS)

(1) 1Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft – mit 
Ausnahme der privaten Krankenversicherer – nutzen ein Hinweis- und 
Informationssystem (HIS) zur Unterstützung der Risikobeurteilung im 
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie 
bei der Bekämpfung der missbräuchlichen Erlangung von Versiche-
rungsleistungen. 2Der Betrieb und die Nutzung des HIS erfolgen auf 
Basis von Interessenabwägungen und festgelegten Einmelde kriterien.

(2) 1Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben. 
2In allen Sparten wird der Datenbestand in jeweils zwei Datenpools 
getrennt verarbeitet: in einem Datenpool für die Abfrage zur Risiko-
prüfung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool für die Abfrage zur 
Leistungsprüfung (L-Pool). 3Die Unternehmen richten die Zugriffs-
berechtigungen für ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und 
Aufgaben getrennt ein.

(3) 1Die Unternehmen melden Daten zu Fahrzeugen, Immobilien oder 
Personen an den Betreiber des HIS, wenn ein erhöhtes Risiko vor-
liegt oder wenn eine Auffälligkeit festgestellt wurde, soweit dies zur 
gegenwärtigen oder künftigen Aufdeckung oder zur Verhinderung der 
missbräuchlichen Erlangung von Versicherungsleistungen erforder-
lich ist und nicht überwiegende schutzwürdige Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen dagegen sprechen. 2Eine Einwilligung der 
betroffenen Personen ist nicht erforderlich. 3Vor einer Einmeldung 
von Daten zu Personen erfolgt eine Abwägung der Interessen der 
Unternehmen und des Betroffenen. 4Bei Vorliegen der festgelegten 
Meldekriterien ist regelmäßig von einem überwiegenden berechtigten 
Interesse des Unternehmens an der Einmeldung auszugehen. 5Die 
Abwägung ist hinreichend aussagekräftig zu dokumentieren. 6Beson-
dere Kategorien personenbezogener Daten, wie z. B. Gesundheits-
daten, werden nicht an das HIS gemeldet. 7Wenn erhöhte Risiken 
in der Personenversicherung als „Erschwernis“ gemeldet werden, 
geschieht dies ohne die Angabe, ob sie auf Gesundheitsdaten oder 
einem anderen Grund, z. B. einem gefährlichen Beruf oder Hobby, be-
ruhen. 8Personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen 
und Straftaten werden ebenfalls nicht an das HIS gemeldet, es sei 
denn, die Verarbeitung wird unter behördlicher Aufsicht vorgenom-
men oder dies ist nach dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht, 
das geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Personen vorsieht, zulässig.

(4) 1Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits 
bei Vertragsabschluss in allgemeiner Form über das HIS unter Angabe 
des Verantwortlichen mit dessen Kontaktdaten. 2Sie benachrichtigen 
spätestens anlässlich der Einmeldung die betroffenen Personen mit 
den nach Art. 8 Absatz 3 relevanten Informationen. 3Eine Benachrich-
tigung kann in den Fällen des Art. 8 Abs. 5 dieser Verhaltensregelun-
gen unterbleiben.

(5) 1Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und 
im Leistungsfall erfolgen, nicht jedoch bei Auszahlung einer Kapital-
lebensversicherung im Erlebensfall. 2Der Datenabruf ist nicht die allei-
nige Grundlage für eine Entscheidung im Einzelfall. 3Die Informationen 
werden lediglich als Hinweis dafür gewertet, dass der Sachverhalt einer 
näheren Prüfung bedarf. 4Alle Datenabrufe erfolgen im automatisierten 
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Abrufverfahren und werden protokolliert für Revisionszwecke und den 
Zweck, stichprobenartig deren Berechtigung prüfen zu  können.

(6) 1Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklärung erforderlich, können 
im Leistungsfall auch Daten zwischen dem einmeldenden und dem ab-
rufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Inte-
resse am Ausschluss der Übermittlung hat. 2So werden beispielsweise 
Daten und Gutachten über Kfz- oder Gebäude-Schäden bei dem Unter-
nehmen angefordert, welches einen Schaden in das HIS eingemeldet 
hatte. 3Der Datenaustausch wird dokumentiert. 4Soweit der Datenaus-
tausch nicht gemäß Artikel 15 dieser Verhaltensregeln erfolgt, werden 
die betroffenen Personen über den Datenaustausch informiert. 5Eine 
Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklärung des Sachver-
halts dadurch gefährdet würde oder wenn die betroffenen Personen auf 
andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(7) 1Die im HIS gespeicherten Daten werden spätestens am Ende des 
4. Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzung für die Einmeldung 
gelöscht. 2Zu einer Verlängerung der Speicherdauer auf maximal 
10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich 
oder bei erneuter Einmeldung innerhalb der regulären Speicherzeit 
gemäß Satz 1. 3Daten zu Anträgen, bei denen kein Vertrag zustande 
gekommen ist, werden im HIS spätestens am Ende des 3. Jahres 
nach dem Jahr der Antragstellung gelöscht.

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt 
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen detaillierten 
Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklärung von Widersprüchlichkeiten

(1) 1Die Unternehmen können jederzeit bei entsprechenden Anhalts-
punkten prüfen, ob bei der Antragstellung oder bei Aktualisierungen 
von Antragsdaten während des Versicherungsverhältnisses unrich-
tige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die 
Risikobeurteilung beeinflusst wurde oder ob falsche oder unvollstän-
dige Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines entstandenen 
Schadens gemacht wurden. 2Zu diesem Zweck nehmen die Unter-
nehmen Datenerhebungen und -verarbeitungen vor, soweit dies zur 
Aufklärung der Widersprüchlichkeiten erforderlich ist. 3Bei der Ent-
scheidung, welche Daten die Unternehmen benötigen, um ihre Ent-
scheidung auf ausreichender Tatsachenbasis zu treffen, kommt ihnen 
ein Beurteilungsspielraum zu.

(2) 1Im Leistungsfall kann auch ohne Vorliegen von Anhaltspunk-
ten die Prüfung nach Abs. 1 erfolgen. 2Dies umfasst die Einholung 
von Vorinformationen (z. B. Zeiträume, in denen Behandlungen oder 
Untersuchungen stattfanden), die es dem Unternehmen ermöglichen 
einzuschätzen, ob und welche Informationen im Weiteren tatsächlich 
für die Prüfung relevant sind.

(3) 1Datenverarbeitungen zur Überprüfung der Angaben zur Risiko-
beurteilung bei Antragstellung erfolgen nur innerhalb von fünf Jahren, 
bei Krankenversicherungen innerhalb von drei Jahren nach Vertrags-
schluss. 2Die Angaben können auch nach Ablauf dieser Zeit noch 
überprüft werden, wenn der Versicherungsfall vor Ablauf der Frist 
eingetreten ist. 3Für die Prüfung, ob der Versicherungsnehmer bei 
der Antragstellung vorsätzlich oder arglistig unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben gemacht hat, verlängert sich dieser Zeitraum auf 
10 Jahre.

(4) Ist die Erhebung und Verarbeitung von besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten, insbesondere von Daten über die Ge-
sundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die betroffenen Perso-
nen entsprechend ihrer Erklärung im Versicherungsantrag vor einer 
Datenerhebung bei Dritten nach § 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und 
auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den betroffenen Per-
sonen wird zuvor eine eigenständige Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklärung eingeholt. 

(5) 1Die Möglichkeit, die Abgabe der Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklärung zu verweigern, bleibt unbenommen und 
das Unternehmen informiert die betroffene Person diesbezüglich. 
2Verweigert die betroffene Person die Abgabe der Einwilligungs- und 
Schweigepflichtentbindungserklärung, obliegt es der betroffenen Per-
son als Voraussetzung für die Schadenregulierung alle erforderlichen 
Informationen zu beschaffen und dem Unternehmen zur Verfügung 
zu stellen. 3Das Unternehmen hat in diesem Fall darzulegen, welche 
Informationen es bei Verweigerung der Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklärung für erforderlich hält.

Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern

(1) 1Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem 
nachfolgenden Versicherer wird zur Erhebung tarifrelevanter oder 

leistungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Abs. 1 
vorgenommen. 2Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben 
erforderlich sind:

1.  bei der Risikoeinschätzung zur Überprüfung von Schadenfreiheits-
rabatten, insbesondere der Schadensfreiheitsklassen in der Kfz-
Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung, 

2.  zur Übertragung von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- 
oder Arbeitgeberwechsel,

3.  zur Übertragung von Altersrückstellungen in der Krankenversiche-
rung auf den neuen Versicherer, 

4.  zur Ergänzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller 
oder Versicherten.

3In den Fällen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum 
Zweck der Risikoprüfung nur zulässig, wenn die betroffenen Personen 
bei Datenerhebung im Antrag über den möglichen Datenaustausch 
und dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. 4Nach einem 
Datenaustausch zum Zweck der Leistungsprüfung werden die be-
troffenen Personen vom Daten erhebenden Unternehmen über einen 
erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang informiert. 5Artikel 15 
dieser Verhaltensregeln bleibt unberührt.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern außerhalb der für 
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
(HIS) getroffenen Regelungen erfolgt darüber hinaus, soweit dies zur 
Antrags- und Leistungsprüfung und -erbringung, einschließlich der 
Regulierung von Schäden bei gemeinsamer, mehrfacher oder kom-
binierter Absicherung von Risiken, des gesetzlichen Übergangs einer 
Forderung gegen eine andere Person oder zur Regulierung von Schä-
den zwischen mehreren Versicherern über bestehende Teilungs- und 
Regressverzichtsabkommen erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse 
der betroffenen Person dem entgegensteht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

Art. 17 Datenübermittlung an Rückversicherer

(1) 1Um jederzeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Versi-
cherungsverhältnissen in der Lage zu sein, geben Unternehmen einen 
Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsverträgen an  Rückversicherer 
weiter. 2Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fäl-
len diese Rückversicherer ihrerseits weiterer Rückversicherer. 3Zur 
ordnungsgemäßen Begründung, Durchführung oder Beendigung des 
Rückversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder – soweit 
dies für die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudony-
misierter Form Daten aus dem Versicherungsantrag oder –verhältnis, 
insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Höhe des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschläge 
weitergegeben.

(2) 1Personenbezogene Daten erhalten die Rückversicherer nur, so-
weit dies 

a)  für den Abschluss oder die Erfüllung des Versicherungsvertrages 
erforderlich ist oder 

b)  zur Sicherstellung der Erfüllbarkeit der Verpflichtungen des Unter-
nehmens aus den Versicherungsverhältnissen erfolgt und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass ein  überwiegendes schutz-
würdiges Interesse der betroffenen Person dem Unternehmens-
interesse entgegensteht. 

2Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des konkreten Rückver-
sicherungsverhältnisses die Übermittlung personenbezogener Daten 
an Rückversicherer aus folgenden Gründen erfolgt:

a)  Die Rückversicherer führen z. B. bei hohen Vertragssummen oder 
bei einem schwer einzustufenden Risiko im Einzelfall die Risiko-
prüfung und die Leistungsprüfung durch.

b)  Die Rückversicherer unterstützen die Unternehmen bei der Risi-
ko- und Schadenbeurteilung sowie bei der Bewertung von Ver-
fahrensabläufen.

c)  Die Rückversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der 
Rückversicherungsverträge einschließlich der Prüfung, ob und in 
welcher Höhe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind (Ku-
mulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen über den Be-
stand der unter die Rückversicherung fallenden Verträge.

d)  Die Risiko- und Leistungsprüfung durch den Erstversicherer wird 
von den Rückversicherern stichprobenartig oder in Einzelfällen 
kontrolliert zur Prüfung ihrer Leistungspflicht gegenüber dem Erst-
versicherer.
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(3) 1Die Unternehmen vereinbaren mit den Rückversicherern, dass 
personenbezogene Daten von diesen nur zu den in Absatz 2 ge-
nannten Zwecken sowie mit diesen kompatiblen Zwecken (z. B. 
Statistiken und wissenschaftliche Forschung) verwendet werden. 
2Außerdem vereinbaren sie, ob der Rückversicherer eine gesetzlich 
erforderliche Information an die betroffene Person selbst vornimmt 
oder ob das Unternehmen die Information des Rückversicherers an 
die betroffene Person weiterleitet. 3Im Fall der Weiterleitung verein-
baren sie auch, wie die Information erfolgt. 4Soweit die Unternehmen 
einer Verschwiegenheitspflicht gemäß § 203 StGB unterliegen, ver-
pflichten sie die Rückversicherer hinsichtlich der Daten, die sie nach 
Absatz 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Rück-
versicherer sowie Stellen, die für sie tätig sind, zur Verschwiegenheit 
zu verpflichten.

(4) Besondere Kategorien personenbezogener Daten, insbesondere 
Gesundheitsdaten, erhalten die Rückversicherer nur, wenn die Vor-
aussetzungen des Artikels 6 dieser Verhaltensregeln erfüllt sind.

VI.  VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN FÜR 
VERTRIEBSZWECKE UND ZUR MARKT- UND MEINUNGS-
FORSCHUNG

Art. 18 Verwendung von Daten für Zwecke der Werbung 

(1) Personenbezogene Daten werden für Zwecke der Werbung nur 
auf der Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. a) oder f) Datenschutz-
Grundverordnung und unter Beachtung von § 7 UWG verarbeitet.

(2) 1Betroffene Personen können der Verwendung ihrer personenbe-
zogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung widersprechen. 2Die 
personenbezogenen Daten werden dann nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeitet. 3Das Unternehmen trifft zur Umsetzung geeignete techni-
sche und organisatorische Maßnahmen.

Art. 19 Marktumfragen

(1) Die Unternehmen führen Markt- und Meinungsumfragen unter 
besonderer Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der be-
troffenen Personen durch. 

(2) 1Soweit die Unternehmen andere Stellen mit Markt- und Meinungs-
umfragen beauftragen, ist diese Stelle unter Nachweis der Einhaltung 
der Datenschutzstandards auszuwählen. 2Vor der Datenweitergabe 
sind die Einzelheiten des Vorhabens vertraglich nach den Vorgaben 
der Artikel 21, 22 oder 22a dieser Verhaltensregeln zu regeln. 3Dabei 
ist insbesondere festzulegen:

a)  dass die übermittelten und zusätzlich erhobenen Daten frühest-
möglich pseudonymisiert und sobald nach dem Zweck der Um-
frage möglich anonymisiert werden,

b)  dass die Auswertung der Daten sowie die Übermittlung der Ergebnis-
se der Markt- und Meinungsumfragen an die Unternehmen in mög-
lichst anonymisierter oder in pseudonymisierter Form, wenn dies für 
die Zwecke erforderlich ist (z. B. Folgebefragungen), erfolgen. 

(3) 1Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum 
Zweck der Durchführung von Markt- und Meinungsumfragen ver-
arbeiten oder nutzen, werden die Daten frühestmöglich pseudonymi-
siert und sobald nach dem Zweck der Umfrage möglich anonymisiert. 
2Die Ergebnisse werden ausschließlich in möglichst anonymisierter 
oder in pseudonymisierter Form, wenn dies für die Zwecke erforder-
lich ist (z. B. Folgebefragungen), gespeichert oder genutzt. 

(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsumfragen geschäft-
liche Handlungen vorgenommen werden, die als Werbung zu werten 
sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatzför-
dernde Äußerungen erfolgen, richtet sich die Verarbeitung personen-
bezogener Daten dafür nach den in Artikel 18 dieser Verhaltensregeln 
getroffenen Regelungen.

Art. 20 Datenübermittlung an selbstständige Vermittler

(1) 1Eine Übermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den be-
treuenden Vermittler nur, soweit es zur bedarfsgerechten Vorberei-
tung oder Bearbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder 
zur ordnungsgemäßen Durchführung der Versicherungsangelegen-
heiten der betroffenen Personen erforderlich ist. 2Die Vermittler wer-
den auf ihre besonderen Verschwiegenheitspflichten hingewiesen. 

(2) 1Vor der erstmaligen Übermittlung personenbezogener Daten 
an einen Versicherungsvertreter oder im Falle eines Wechsels vom 
betreuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versiche-
rungsvertreter informiert das Unternehmen die Versicherten oder 
Antragsteller vorbehaltlich der Regelung des Absatz 3 möglichst 
frühzeitig, mindestens aber zwei Wochen vor der Übermittlung ihrer 

personenbezogenen Daten über den bevorstehenden Datentransfer, 
die  Identität (Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr 
Widerspruchsrecht. 2Die Benachrichtigung erfolgt nicht, wenn der 
Wechsel von der betroffenen Person selbst gewünscht ist. 3Eine Infor-
mation durch den bisherigen Versicherungsvertreter steht einer Infor-
mation durch das Unternehmen gleich. 4Im Falle eines Widerspruchs 
findet die Datenübermittlung grundsätzlich nicht statt. 5In diesem Fall 
wird die Betreuung durch einen anderen Versicherungsvertreter oder 
das Unternehmen selbst angeboten. 

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgemäße 
Betreuung der Versicherten im Einzelfall oder wegen des unerwar-
teten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhältnisse 
gefährdet ist.

(4) 1Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern 
dürfen an einen Versicherungsmakler oder eine Dienstleistungsge-
sellschaft von Versicherungsmaklern übermittelt werden, wenn die 
Versicherten oder Antragsteller dem Makler dafür eine Maklervoll-
macht oder eine vergleichbare Bevollmächtigung erteilt haben, die die 
Datenübermittlung abdeckt. 2Für den Fall des Wechsels des Maklers 
gilt zudem Absatz 2 entsprechend. 

(5) 1Eine Übermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unterneh-
men an den betreuenden Vermittler erfolgt grundsätzlich nicht, es sei 
denn, es liegt eine Einwilligung der betroffenen Personen vor. 2Ge-
setzliche Übermittlungsbefugnisse bleiben hiervon unberührt.

VII.  DATENVERARBEITUNG DURCH AUFTRAGSVER ARBEITER, 
DIENSTLEISTER UND GEMEINSAM VERANTWORTLICHE

Art. 21 Pflichten bei der Verarbeitung im Auftrag

(1) 1Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemäß Ar-
tikel 28 Datenschutz-Grundverordnung im Auftrag verarbeiten lässt 
(z. B. elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von 
Eingangspost, Adressverwaltung, Antrags- und Vertragsbearbeitung, 
Schaden- und Leistungsbearbeitung, Sicherstellung der korrekten 
Verbuchung von Zahlungseingängen, Zahlungsausgang, Entsorgung 
von Dokumenten), wird der Auftragnehmer mindestens gemäß Art. 28 
Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung verpflichtet. 2Es wird nur ein 
solcher Auftragnehmer ausgewählt, der hinreichende Garantien dafür 
bietet, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit der 
Datenschutz-Grundverordnung erfolgt und den Schutz der Rechte 
der betroffenen Personen gewährleistet. 3Das Unternehmen verlangt 
alle erforderlichen Informationen zum Nachweis und zur Überprüfung 
der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, zum Beispiel durch geeignete Zerti-
fikate. 4Die Ergebnisse werden dokumentiert. 

(2) 1Jede Datenverarbeitung beim Auftragsverarbeiter erfolgt nur 
für die Zwecke und im Rahmen der dokumentierten Weisungen des 
Unternehmens. 2Vertragsklauseln sollen den Beauftragten für den 
Datenschutz vorgelegt werden, die bei Bedarf beratend mitwirken. 

(3) 1Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Auftragnehmer be-
reit. 2Ist die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten 
nicht Hauptgegenstand des Auftrags oder werden viele verschiede-
ne Auftragnehmer (z. B. Dienstleister zur Aktenvernichtung an ver-
schiedenen Unternehmensstandorten oder regionale Werkstätten) mit 
gleichartigen Aufgaben betraut, können die Auftragsverarbeiter – un-
beschadet interner Dokumentationspflichten – in Kategorien zusam-
mengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. 3Dies gilt auch 
für Auftragnehmer, die nur gelegentlich tätig werden. 4Die Liste wird 
in geeigneter Form bekannt gegeben. 5Werden personenbezogene 
Daten bei den betroffenen Personen erhoben, sind sie grundsätzlich 
bei Erhebung über die Liste zu unterrichten.

(4) Ein Vertrag oder ein anderes Rechtsinstrument im Sinne von 
Art. 28 Abs. 3 und 4 Datenschutz-Grundverordnung zur Verarbeitung 
im Auftrag ist schriftlich abzufassen, was auch in einem elektroni-
schen Format erfolgen kann.

Art. 22  Datenverarbeitung durch Dienstleister ohne Auftrags-
verarbeitung

(1) 1Ohne Vereinbarung einer Auftragsverarbeitung können perso-
nenbezogene Daten an Dienstleister zur eigenverantwortlichen Auf-
gabenerfüllung übermittelt und von diesen verarbeitet werden, so-
weit dies für die Zweckbestimmung des Versicherungsverhältnisses 
mit den Betroffenen erforderlich ist. 2Das ist insbesondere möglich, 
wenn Sachverständige mit der Begutachtung eines Versicherungs-
falls beauftragt sind oder wenn Dienstleister zur Ausführung der ver-
traglich vereinbarten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung 
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 beinhalten, eingeschaltet werden, z. B. Krankentransportdienstleis-
ter, Haushaltshilfen, Schlüsseldienste und ähnliche Dienstleister.

(2) 1Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister 
und deren Verarbeitung zur eigenverantwortlichen Erfüllung von Da-
tenverarbeitungs- oder sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen, 
wenn dies zur Wahrung der berechtigten Interessen des Unternehmens 
erforderlich ist und die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Per-
sonen nicht überwiegen. 2Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn 
Dienstleister Aufgaben übernehmen, die der Geschäftsabwicklung des 
Unternehmens dienen, wie beispielsweise die Risikoprüfung, Schaden- 
und Leistungsbearbeitung und Inkasso, sofern dies keine Auftragsver-
arbeitung ist und die Voraussetzungen der Absätze 4 bis 8 erfüllt sind.

(3) 1Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister 
nach Absatz 2 unterbleibt, soweit die betroffene Person aus Grün-
den, die sich aus ihrer besonderen persönlichen Situation ergeben, 
dieser widerspricht und eine Prüfung ergibt, dass seitens des über-
mittelnden Unternehmens keine zwingenden schutzwürdigen Gründe 
für die Verarbeitung beim Dienstleister vorliegen, die die Interessen 
der betroffenen Person überwiegen. 2Die Übermittlung an den Dienst-
leister erfolgt trotz des Widerspruchs auch dann, wenn sie der Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
dient. 3Die betroffenen Personen werden in geeigneter Weise auf ihre 
Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen.

(4) Das Unternehmen schließt mit den Dienstleistern, die nach Ab-
satz 2 tätig werden, eine vertragliche Vereinbarung, die mindestens 
folgende Punkte enthalten muss:
–  Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters;
–  Sicherstellung, dass die übermittelten Daten nur im Rahmen der 

vereinbarten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt werden;
–  Gewährleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstan-

dards, der diesen Verhaltensregeln entspricht; 
–  Verpflichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskünfte 

zu erteilen, die zur Erfüllung einer beim Unternehmen verbleiben-
den Auskunftspflicht erforderlich sind oder der betroffenen Person 
direkt Auskunft zu erteilen.

(5) Diese Aufgabenauslagerungen nach Absatz 2 werden doku-
mentiert.

(6) 1Unternehmen und Dienstleister vereinbaren in den Fällen des 
Absatzes 2 zusätzlich, dass betroffene Personen, welche durch die 
Übermittlung ihrer Daten an den Dienstleister oder die Verarbeitung 
ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten haben, berechtigt 
sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlangen. 2Vorrangig 
tritt gegenüber den betroffenen Personen das Unternehmen für den 
Ersatz des Schadens ein. 3Die Parteien vereinbaren, dass sie gesamt-
schuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden kön-
nen, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen für den erlittenen 
Schaden verantwortlich ist.

(7) 1Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Dienstleister nach 
Absatz 2 bereit, an die Aufgaben im Wesentlichen übertragen werden. 
2Ist die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht 
Hauptgegenstand des Vertrages, können die Dienstleister in Kate-
gorien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. 
3Dies gilt auch für Stellen, die nur einmalig tätig werden. 4Die Liste 
wird in geeigneter Form bekannt gegeben. 5Werden personenbezo-
gene  Daten bei den Betroffenen erhoben, sind sie grundsätzlich bei 
Erhebung über die Liste zu unterrichten.

(8) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Rechte der betroffenen 
Personen gemäß Artikel 23 bis 24c durch die Einschaltung des Dienst-
leisters nach Absatz 2 nicht geschmälert werden.

(9) Übermittlungen von personenbezogenen Daten an Rechtsanwälte, 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer im Rahmen von deren Aufgaben-
erfüllungen bleiben von den zuvor genannten Regelungen unberührt.

(10) 1Besondere Arten personenbezogener Daten dürfen in diesem 
Rahmen nur verarbeitet werden, wenn die betroffenen Personen ein-
gewilligt haben oder eine gesetzliche Grundlage vorliegt. 2Soweit 
die Unternehmen einer Verschwiegenheitspflicht gemäß § 203 StGB 
unterliegen, verpflichten sie die Dienstleister hinsichtlich der Daten, 
die sie nach den Absätzen 1 und 2 erhalten, Verschwiegenheit zu 
wahren und weitere Dienstleister sowie Stellen, die für sie tätig sind, 
zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

Art. 22a Gemeinsam verantwortliche Stellen

(1) Eine Gruppe von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunter-
nehmen kann für gemeinsame Geschäftszwecke gemeinsame Daten-
verarbeitungsverfahren nach Maßgabe des Art. 26 Datenschutz-
Grundverordnung einrichten. 

(2) 1Die Unternehmen legen bei gemeinsamen Datenverarbeitungs-
verfahren mit zwei oder mehr Verantwortlichen in einer vertraglichen 
Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen welche Ver-
pflichtung gemäß der Datenschutz-Grundverordnung erfüllt, insbe-
sondere welche Stelle welche Funktionen zur Erfüllung der Rechte der 
betroffenen Personen übernimmt. 2Geregelt werden auch die Verant-
wortlichkeiten für die Information der betroffenen Personen. 

(3) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Zwecke der gemein-
samen Datenverarbeitungsverfahren mit den jeweils verantwortlichen 
Unternehmen bereit und gibt sie den betroffenen Personen in geeig-
neter Form bekannt.

(4) Betroffene Personen können ihre datenschutzrechtlich begrün-
deten Rechte gegenüber jedem einzelnen Verantwortlichen geltend 
machen.

VIII. RECHTE DER BETROFFENEN PERSONEN

Art. 23 Auskunftsanspruch

(1) Betroffene Personen haben das Recht zu erfahren, ob sie betref-
fende personenbezogene Daten verarbeitet werden und sie können 
Auskunft über die beim Unternehmen über sie gespeicherten Daten 
verlangen. 

(2) Verarbeitet ein Unternehmen eine große Menge von Informatio-
nen über die betroffene Person oder wird ein Auskunftsersuchen im 
Hinblick auf die zu beauskunftenden personenbezogenen Daten un-
spezifisch gestellt, erteilt das Unternehmen zunächst Auskunft über 
die zur betroffenen Person gespeicherten Stammdaten sowie zusam-
menfassende Informationen über die Verarbeitung und bittet die be-
troffene Person zu präzisieren, auf welche Information oder welche 
Verarbeitungsvorgänge sich ihr Verlangen bezieht. 

(3) 1Der betroffenen Person wird entsprechend ihrer Anfrage Aus-
kunft erteilt. 2Die Auskunft wird so erteilt, dass sich die betroffene 
Person über Art und Umfang der Verarbeitung bewusst werden und 
ihre Rechtmäßigkeit überprüfen kann. 3Es wird sichergestellt, dass die 
betroffene Person alle gesetzlich vorgesehenen Informationen erhält. 
4Im Falle einer (geplanten) Weitergabe wird der betroffenen Person 
auch über die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, an die 
ihre Daten weitergegeben werden (sollen), Auskunft erteilt.

(4) 1Es wird sichergestellt, dass nur die berechtigte Person die Aus-
kunft erhält. 2Daher wird die Auskunft, auch wenn ein Bevollmäch-
tigter sie verlangt, der betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen 
Vertreter erteilt. 

(5) 1Eine Auskunft erfolgt schriftlich oder in anderer Form, insbeson-
dere auch elektronisch, beispielsweise in einem Kundenportal. 2Im 
Falle einer elektronischen Antragstellung werden die Informationen in 
einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung gestellt. 3Dies 
erfolgt nicht, wenn etwas anderes gewünscht ist oder die Authentizi-
tät des Empfängers oder die sichere Übermittlung nicht gewährleistet 
werden kann. 4Sie kann auf Verlangen der betroffenen Personen auch 
mündlich erfolgen, aber nur sofern die Identität der betroffenen Per-
sonen nachgewiesen wurde.

(6) 1Durch die Auskunft dürfen nicht die Rechte und Freiheiten wei-
terer Personen beeinträchtigt werden. 2Geschäftsgeheimnisse des 
Unternehmens können berücksichtigt werden.

(7) 1Eine Auskunft kann unterbleiben, wenn die Daten nach einer 
Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen des 
überwiegenden berechtigten Interesses eines Dritten geheim ge-
halten werden müssen oder wenn das Bekanntwerden der Informa-
tion die Strafverfolgung gefährden würde. 2Eine Auskunft unterbleibt 
 ferner über Daten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund 
gesetzlicher oder satzungsmäßiger Aufbewahrungsvorschriften nicht 
gelöscht werden dürfen oder die ausschließlich Zwecken der Datensi-
cherung oder Datenschutzkontrolle dienen, wenn die Auskunftsertei-
lung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde sowie eine 
Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist. 3Ein Beispiel sind 
wegen Aufbewahrungspflichten in der Verarbeitung eingeschränkte 
Daten und zugriffsgeschützte Sicherungskopien (Backups).

(8) 1In Fällen des Absatzes 7 werden die Gründe der Auskunftsverwei-
gerung dokumentiert. 2Die Ablehnung der Auskunftserteilung wird ge-
genüber der betroffenen Person begründet. 3Die Begründung erfolgt 
nicht, soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründe für die Auskunftsverweigerung der damit verfolgte Zweck 
gefährdet würde, insbesondere wenn die Mitteilung der Gründe die 
überwiegenden berechtigten Interessen Dritter oder die Strafverfol-
gung beeinträchtigen würde.
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(9) Im Falle einer Rückversicherung (Artikel 17), Datenverarbeitung 
durch Dienstleister ohne Auftragsverarbeitung (Artikel 22) oder einer 
Verarbeitung durch gemeinsam Verantwortliche (Artikel 22a) nimmt 
das Unternehmen die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch 
alle Auskünfte, zu denen der Rückversicherer, Dienstleister oder alle 
Verantwortlichen verpflichtet sind oder es stellt die Auskunftserteilung 
durch diese sicher.

Art. 23a Recht auf Datenübertragbarkeit

(1) Die betroffene Person bekommt vom Unternehmen die von ihr 
bereitgestellten personenbezogenen Daten übertragen, wenn deren 
Verarbeitung auf ihrer Einwilligung oder auf einem Vertrag mit ihr be-
ruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

(2) 1Das Recht umfasst die Daten, die die betroffene Person gegen-
über dem Unternehmen angegeben oder bereitgestellt hat. 2Das sind 
insbesondere die Daten, die von der betroffenen Person in Anträgen 
angegeben wurden, wie Name, Adresse und die zum zu versichern-
den Risiko erfragten Angaben sowie alle weiteren im Laufe des Ver-
sicherungsverhältnisses gemachten personenbezogenen Angaben, 
zum Beispiel bei Schadenmeldungen bereitgestellte Daten.

(3) Die betroffene Person erhält die Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format. 

(4) Die betroffenen Personen können auch verlangen, dass die per-
sonenbezogenen Daten vom Unternehmen direkt an einen anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar 
ist und die Anforderungen an die Sicherheit der Übermittlung erfüllt 
werden können. 

(5) Die Daten werden nicht direkt einem anderen Verantwortlichen zur 
Verfügung gestellt, wenn die Rechte und Freiheiten anderer Personen 
beeinträchtigt würden.

Art. 24 Anspruch auf Berichtigung

Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als un-
richtig oder unvollständig, werden diese berichtigt.

Art. 24a Anspruch auf Einschränkung der Verarbeitung

(1) Das Unternehmen schränkt auf Verlangen der betroffenen Perso-
nen die Verarbeitung von deren Daten ein: 

a)  solange die Richtigkeit bestrittener Daten überprüft wird,

b)  wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffenen Per-
sonen die weitere Speicherung der Daten verlangen,

c)  wenn das Unternehmen die personenbezogenen Daten für die 
Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffenen 
Personen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder

d)  wenn die betroffenen Personen der Verarbeitung widersprochen ha-
ben, solange nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Unter-
nehmens gegenüber denen der betroffenen Personen überwiegen.

(2) Machen die betroffenen Personen ihr Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung geltend, werden die Daten währenddessen nur noch 
verarbeitet:

a)  mit Einwilligung der betroffenen Personen,

b)  zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen,

c)  zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen 
Person oder 

d)  aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäi-
schen Union oder eines ihrer Mitgliedstaaten. 

(3)  Betroffene Personen, die eine Einschränkung der Verarbeitung 
erwirkt haben, werden vom Unternehmen unterrichtet, bevor die 
Einschränkung aufgehoben wird.

Art. 24b Löschung

(1) 1Personenbezogene Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn 
die Erhebung oder Verarbeitung von Anfang an unzulässig war, die 
Verarbeitung sich auf Grund nachträglich eingetretener Umstände 
als unzulässig erweist oder die Kenntnis der Daten durch das Unter-
nehmen zur Erfüllung des Zwecks der Verarbeitung nicht mehr erfor-
derlich ist. 2Eine Löschung erfolgt auch, wenn sie zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist oder wenn die personenbe-
zogenen Daten in Bezug auf angebotene Dienste der Informations-
gesellschaft an ein Kind gemäß Art. 8 Abs. 1 der Datenschutz-Grund-
verordnung erhoben worden sind.

(2) 1Die Prüfung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer Lö-
schung nach Absatz 1 erfolgt in regelmäßigen Abständen, mindes tens 

einmal jährlich. 2Auf Verlangen der betroffenen Person wird unverzüg-
lich geprüft, ob die von dem Verlangen erfassten Daten zu löschen 
sind.

(3) 1Eine Löschung nach Absatz 2 erfolgt nicht, soweit die Daten er-
forderlich sind: 

a)  zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung des Unternehmens, 
insbesondere zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten, 

b)  für die in Artikel 10 genannten Verarbeitungen für statistische Zwecke, 

c)  für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaft-
liche oder historische Forschungszwecke (z. B. zur Aufarbeitung 
des Holocaust) oder 

d)  zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen.

2Eine Löschung von Daten unterbleibt auch dann, wenn die Daten 
nicht automatisiert verarbeitet werden, sie wegen der besonderen Art 
der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
gelöscht werden können und das Interesse der betroffenen Personen 
an der Löschung als gering anzusehen ist. 3In diesem Fall oder wenn 
personenbezogene Daten nur noch zur Erfüllung gesetzlicher Auf-
bewahrungspflichten gespeichert werden müssen, wird deren Ver-
arbeitung nach dem Grundsatz der Datenminimierung eingeschränkt. 

Art. 24c  Benachrichtigungen über Berichtigung, Einschränkung 
der Verarbeitung und Löschung

(1) 1Das Unternehmen benachrichtigt alle Empfänger, insbesondere 
Rückversicherer und Versicherungsvertreter über eine auf Verlangen 
der betroffenen Person erforderliche Berichtigung, Einschränkung der 
Verarbeitung oder Löschung der Daten, es sei denn, dies erweist sich 
als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand ver-
bunden. 2Das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn der Empfänger 
die Daten aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung bereits gelöscht 
haben muss. 3Auf Verlangen unterrichtet das Unternehmen die be-
troffene Person über diese Empfänger.

(2) Soweit die Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten auf-
grund eines Verlangens der betroffenen Personen erfolgte, werden 
diese nach der Ausführung hierüber unterrichtet.

(3) Sonstige Mitteilungspflichten bei Berichtigungen oder Löschun-
gen personenbezogener Daten sowie bei Einschränkungen der Ver-
arbeitung ohne Verlangen der betroffenen Person bleiben hiervon 
unberührt.

Art. 24d Frist
1Das Unternehmen kommt den Rechten gemäß Art. 23 bis 24b dieser 
Verhaltensregeln möglichst unverzüglich, jedenfalls innerhalb eines 
Monats nach Eingang des Antrags auf Ausübung des Rechts der be-
troffenen Person nach. 2Die Frist kann um weitere 2 Monate verlängert 
werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Komplexität und der 
Anzahl von Anträgen erforderlich ist. 3In diesem Fall unterrichtet das 
Unternehmen die betroffene Person innerhalb eines Monats nach Ein-
gang des Antrags über die Fristverlängerung und nennt die Gründe 
für die Verzögerung.

IX. EINHALTUNG UND KONTROLLE

Art. 25 Verantwortlichkeit 

(1) Die Unternehmen gewährleisten als Verantwortliche, dass die An-
forderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit beachtet 
werden. 

(2) 1Beschäftigte, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
betraut sind, werden zur Vertraulichkeit hinsichtlich personenbezoge-
ner Daten, zur Einhaltung des Datenschutzes und der diesbezüglichen 
Weisungen des Unternehmens sowie zur Wahrung gesetzlicher Ge-
heimhaltungspflichten verpflichtet. 2Sie werden darüber unterrichtet, 
dass Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften auch als 
Ordnungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt werden und 
Schadensersatzansprüche nach sich ziehen können. 3Verletzungen 
datenschutzrechtlicher Vorschriften durch Beschäftigte können ent-
sprechend dem jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sanktionen 
nach sich ziehen. 

(3) Die Verpflichtung der Beschäftigten nach Absatz 2 Satz 1 gilt auch 
über das Ende des Beschäftigungsverhältnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz

(1) 1Texte, die sich an betroffene Personen richten, werden  informativ, 
transparent, verständlich und präzise sowie in klarer und einfacher 
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Sprache formuliert. 2Sie werden den betroffenen Personen in leicht 
zugänglicher Form zur Verfügung gestellt. 

(2) 1Die Unternehmen führen ein Verzeichnis über die eingesetzten 
Datenverarbeitungsverfahren (Verarbeitungsverzeichnis). 2Sie ma-
chen es den Datenschutz-Aufsichtsbehörden auf Anforderung zu-
gänglich. 3Überdies ist das Verarbeitungsverzeichnis eine interne 
Grundlage der Unternehmen zur Erfüllung der Informations- und Aus-
kunftspflichten gegenüber den betroffenen Personen. 

Art. 26a Datenschutz-Folgenabschätzung

(1) Die Unternehmen prüfen insbesondere vor dem erstmaligen oder 
maßgeblich erweiterten Einsatz folgender Verarbeitungen die Erfor-
derlichkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung:

a)  Verfahren mit automatisierten Einzelentscheidungen, die sich auf 
Verfahren zur systematischen und umfassenden Auswertung meh-
rerer persönlicher Merkmale der betroffenen Personen stützen, 
wenn sie eine Rechtswirkung gegenüber den betroffenen Perso-
nen entfalten oder diese in ähnlicher Weise erheblich beeinträch-
tigen, wie beispielsweise Verfahren zur automatisierten Risiko- 
oder Leis tungsprüfung.

b)  Verfahren mit umfangreichen Verarbeitungen besonderer Katego-
rien von personenbezogenen Daten, zum Beispiel Verfahren zur 
Risiko- oder Leistungsprüfung in der Krankenversicherung, zur 
Risiko prüfung in der Lebensversicherung oder zur Leistungsprü-
fung in der Berufsunfähigkeitsversicherung oder 

c)  Verfahren zur Prämienberechnung unter Verwendung verhaltens-
basierter Daten betroffener Personen (z. B. für sog. Telematiktarife 
in der Kraftfahrtversicherung oder mit Daten aus Wearables).

(2) 1Die Entscheidung darüber, ob eine Datenschutzfolgenabschät-
zung vorgenommen wird oder nicht und die Gründe dafür werden 
dokumentiert. 2Die Unternehmen stellen durch geeignete organisa-
torische Maßnahmen sicher, dass bei der Durchführung der Daten-
schutz-Folgenabschätzungen der Rat der Beauftragten für den Da-
tenschutz eingeholt wird. 

Art. 27 Beauftragte für den Datenschutz

(1) 1Die Unternehmen oder eine Gruppe von Versicherungs- und Fi-
nanzdienstleistungsunternehmen benennen entsprechend den ge-
setzlichen Vorschriften Beauftragte für den Datenschutz. 2Sie sind 
weisungsun abhängig und überwachen die Einhaltung der anwend-
baren nationalen und internationalen Datenschutzvorschriften sowie 
dieser Verhaltens regeln. 3Das Unternehmen trägt der Unabhängigkeit 
vertraglich Rechnung.

(2) Die Beauftragten überwachen die Einhaltung der Datenschutz-
Grundverordnung und anderer datenschutzrechtlicher Vorschriften 
einschließlich der im Unternehmen bestehenden Konzepte für den 
Schutz personenbezogener Daten und werden zu diesem Zweck vor 
der Einrichtung oder nicht nur unbedeutenden Veränderung eines 
Verfahrens zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten rechtzeitig unterrichtet und wirken hieran beratend mit.

(3) 1Dazu können sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unterneh-
mensleitung alle Unternehmensbereiche zu den notwendigen Daten-
schutzmaßnahmen veranlassen. 2Insoweit haben sie ungehindertes 
Kontrollrecht im Unternehmen.

(4) Die Beauftragten für den Datenschutz unterrichten und beraten die 
Unternehmen und die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
tätigen Beschäftigten über die jeweiligen besonderen Erfordernisse 
des Datenschutzes.

(5) 1Daneben können sich alle betroffenen Personen jederzeit mit An-
regungen, Anfragen, Auskunftsersuchen oder Beschwerden im Zu-
sammenhang mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit 
auch an die Beauftragten für den Datenschutz wenden. 2Anfragen, 
Ersuchen und Beschwerden werden vertraulich behandelt. 3Die für 
die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden in geeigneter Form 
bekannt gegeben.

(6) Die für den Datenschutz verantwortlichen Geschäftsführungen 
der Unternehmen unterstützen die Beauftragten für den Datenschutz 
bei der Ausübung ihrer Tätigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauens-
voll zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und 
internationalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltensregeln 
zu gewährleisten. 

(7) Die Unternehmen stellen den Datenschutzbeauftragten die für die 
Aufgabenerfüllung und die zur Erhaltung des Fachwissens erforder-
lichen Ressourcen zur Verfügung.

(8) 1Die Datenschutzbeauftragten arbeiten mit der für das Unter-
nehmen zuständigen Aufsichtsbehörde zusammen. 2Sie können sich 
dazu jederzeit mit der jeweils zuständigen datenschutzrechtlichen 

Aufsichtsbehörde vertrauensvoll beraten und stehen der Aufsichts-
behörde in allen Angelegenheiten des Datenschutzes als Ansprech-
partner zur Verfügung.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei Verstößen

(1) 1Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder 
sonstigen betroffenen Personen wegen Verstößen gegen daten-
schutzrechtliche Regelungen sowie diese Verhaltensregeln unverzüg-
lich bearbeiten und innerhalb einer Frist von einem Monat beantworten 
oder einen Zwischenbescheid geben. 2Ein Bericht über die ergriffenen 
Maßnahmen kann auch noch bis zu drei Monaten nach Antragstellung 
erteilt werden, wenn diese Fristverlängerung unter Berücksichtigung 
der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. 3Die 
für die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden in geeigneter 
Form bekannt gegeben. 4Kann der verantwortliche Fachbereich nicht 
zeitnah Abhilfe schaffen, hat er sich umgehend an den Beauftragten 
für den Datenschutz zu wenden. 

(2) Die Geschäftsführungen der Unternehmen werden bei begründe-
ten Beschwerden so schnell wie möglich Abhilfe schaffen. 

(3) 1Sollte dies einmal nicht der Fall sein, können sich die Beauftrag-
ten für den Datenschutz an die zuständige Aufsichtsbehörde für den 
Datenschutz wenden. 2Sie teilen dies den betroffenen Personen unter 
Benennung der zuständigen Aufsichtsbehörde mit.

Art. 29  Meldung von Verletzungen des Schutzes personen- 
bezogener Daten

(1) 1Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 
 Daten, z. B. wenn sie unrechtmäßig übermittelt worden oder Dritten 
unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unterneh-
men  unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihnen 
die Verletzung bekannt wurde, die zuständige Aufsichtsbehörde, es 
sei denn, die Verletzung führt voraussichtlich nicht zu einem Risiko für 
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen. 2Risiken für die 
Rechte und Freiheiten betroffener Personen bestehen insbesondere 
dann, wenn zu befürchten ist, dass die Verletzung zu einem Identitäts-
diebstahl, einem finanziellen Verlust oder einer Rufschädigung führt.

(2) 1Das Unternehmen dokumentiert Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten einschließlich aller im Zusammenhang 
damit stehenden Fakten, Auswirkungen und ergriffenen Abhilfemaß-
nahmen. 2Diese Dokumentation ermöglicht der Aufsichtsbehörde die 
Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels.

(3) 1Die betroffenen Personen werden benachrichtigt, wenn die Da-
tenschutzverletzung voraussichtlich ein hohes Risiko für ihre persön-
lichen Rechte und Freiheiten zur Folge hat. 2Dies erfolgt unverzüglich. 
3Dabei wird entsprechend der Gefahrenlage entschieden, ob zunächst 
Maßnahmen zur Sicherung der Daten oder zur Verhinderung künftiger 
Verletzungen ergriffen werden. 4Würde eine Benachrichtigung unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der be-
troffenen Fälle oder wenn eine Feststellung der betroffenen Personen 
nicht in vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand 
möglich ist, tritt an ihre Stelle eine Information der Öffentlichkeit. 

(4) 1Die Benachrichtigung der betroffenen Personen unterbleibt, 
wenn der Verantwortliche durch geeignete technische und organisa-
torische Maßnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Risiko für die 
 Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen aller Wahrschein-
lichkeit nach nicht oder nicht mehr besteht. 2Die Benachrichtigung 
der betroffenen Personen unterbleibt auch, soweit durch die Benach-
richtigung Informationen offenbart würden, die nach einer Rechtsvor-
schrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegen-
den berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden 
müssen, es sei denn, dass die Interessen der betroffenen Personen an 
der Benachrichtigung, insbesondere unter Berücksichtigung drohen-
der Schäden, gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse überwiegen. 

(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Personen beschreibt 
in  klarer einfacher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes 
personen bezogener Daten und enthält zumindest: 

a)  den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
oder einer sonstigen Anlaufstelle für weitere Informationen,

b)  eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten, 

c)  eine Beschreibung der vom Unternehmen ergriffenen oder vorge-
schlagenen Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Daten und gegebenenfalls Maßnahmen 
zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen.

(6) Die Unternehmen verpflichten ihre Auftragsverarbeiter, sie unver-
züglich über Vorfälle nach Absatz 1 bei diesen zu unterrichten.
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(7) 1Die Unternehmen erstellen ein Konzept für den Umgang mit 
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten. 2Sie stellen 
sicher, dass alle Verletzungen den betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten zur Kenntnis gelangen. 3Die betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten berichten unmittelbar der höchsten Managementebene des 
Unternehmens.

X. FORMALIA

Art. 30 Beitritt

(1) 1Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind, 
verpflichten sich zu deren Einhaltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts. 
2Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in ge-
eigneter Form bekanntgegeben.

(2) Versicherungsnehmer, deren Verträge vor dem Beitritt des Unter-
nehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits bestanden, werden über 
den Beitritt zu diesen Verhaltensregeln über den Internetauftritt des 
Unternehmens sowie spätestens mit der nächsten Vertragspost in 
Textform informiert. 

(3) 1Hat ein Unternehmen seinen Beitritt zu diesen Verhaltensregeln 
erklärt, ist die jeweils gültige Fassung wirksam. 2Eine Rücknahme des 
Beitritts ist jederzeit möglich durch Erklärung gegenüber dem GDV. 
3Wenn ein Unternehmen die Rücknahme des Beitritts erklärt, wird 
dies durch die Löschung des Unternehmens in der Beitrittsliste vom 
GDV dokumentiert und in Form einer aktualisierten Beitrittsliste in ge-
eigneter Weise bekannt gegeben. 4Das Unternehmen wird zudem die 
für das Unternehmen zuständige Datenschutzbehörde und die Ver-
sicherten über die Rücknahme informieren.

Art. 31 Evaluierung

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt be-
treffenden Rechtsänderung in Bezug auf diese, spätestens aber drei 
Jahre nach Anwendungebeginn der DatenschutzGrundverordnung 
insgesamt evaluiert.

Art. 32 Inkrafttreten

Diese Fassung der Verhaltensregeln gilt ab dem 1. August 2018 und 
ersetzt die Fassung vom 7. September 2012.
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